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48/1. Aufllebu g der Sanktionen gegen Südafrika 

Dt'e Generalvers 

in Anbetracht dessen, daß der Übergang zur Demokratie 
inzwischen im Recht Südafrikas festgeschrieben ist, 

eingedenk der 
Konsens verabschi 
deren zerstörerisc 

iele der am 14. Dezember 1989 im 
deten Erklärung über die Apartheid und 
Folgen im südlichen Afrika', 

1. beschließt, daß alle von der Generalversammlung 
beschlossenen Bestimmungen bezüglich des Verbots oder der 
Beschränkung von Wrrtschaftsbeziehungen mit Südafrika und 
seinen Staatsangehörigen, gleichgültig, ob es sich dabei um 
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juristische oder natürliche Personen handelt, insbesondere auf 
den Gebieten Handel, Investitionen, Finanzwesen, Reisen 
und Verkehr, mit dem Tag der Verabschiedung dieser 
Resolution wirkungslos werden, und ersucht alle Staaten, 
innerhalb ihres Hoheitsbereichs die erforderlichen Maßnah
men zur Aufbebung der Beschränkungen und Verbote zu 
ergreifen, die von ihnen zur Durchführung früherer Resolu
tionen und Beschlüsse der Generalversammlung verhängt 
worden waren; 

2. beschließt außerdem, daß alle von der Generalver
sammlung beschlossenen Bestimmungen bezüglich der Ver
hängung eines Embargos für die Lieferung von Erdöl und 
Erdölprodukten nach Südafrika sowie für Investitionen in die 
Erdölindustrie in diesem Land mit dem Tag, an dem der 
Übergangs-Exekutivrat seine Tätigkeit aufnimmt, wirkungs
los werden, und ersucht alle Staaten, innerhalb ihres Hoheits
bereichs die erforderlichen Maßnahmen zur Aufbebung der 
Beschränkungen und Verbote zu ergreifen, die von ihnen zur 
Durchführung früherer Resolutionen und Beschlüsse der 
Generalversammlung verhängt worden waren. 

22. Plenarsitzung 
8. Oktober 1993 

48/2. Gewährung des Beobachterstatus in der General
versammlung an die Organisation rur wirtschaftli
che Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches der Organisation für wirt
schaftliche Zusammenarbeit, mit den Vereinten Nationen zu
sammenzuarbeiten, 

I. beschließt, die Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit 
der Generalversammlung als Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/3. Gewährung des Beohachterstatus in der General
versammlung au den Ständigen Schiedshof 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Ständigen Schiedshofs, 
mit den Vereinten Nationen verstärkt zusammenzuarbeiten, 

I. beschließt, den Ständigen Schiedshof einzuladen, an 
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung 
als Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/4. Gewährung des Beobachterstatus in der General
versammlung an das Lateinamerikanische Parla
ment 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Lateinamerikanischen 
Parlaments nach einer stärkeren Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen, 

I. beschließt, das Lateinamerikanische Parlament einzu
laden, an den Tagungen und an der Arbeit der Generalver
sammlung als Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Schrit
te zur Durchführung dieser Resolution zu unternehmen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/5. Gewährung des Beobachterstatus in der General
versammlung an die Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa. ihre Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen zu verstärken, 

I. beschließt, die Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa einzuladen, an den Tagungen und 
an der Arbeit der Generalversammlung als Beobachter teil
zunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Schritte zur Durchführung dieser Resolution zu unternehmen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/6. Begehung des fünfzigsten Jahrestags der Erklä
rung der vier Nationen über allgemeine Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die am 30. Oktober 1943 in Moskau 
erfolgte Annahme der Erklärung der vier Nationen über 
allgemeine Sicherheit, in der unter anderem gefordert wurde, 
zum frühestrnöglichen Zeitpunkt eine allgemeine internatio
nale Organisation zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zu schaffen, die auf dem Grund
satz der souveränen Gleichheit aller friedliebenden Staaten 
beruhen und deren Mitgliedschaft allen diesen Staaten, ob 
groß oder klein, offenstehen würde, 

beschließt, auf ihrer Plenarsitzung am 1. November 1993 
den fünfzigsten Jahrestag der Erklärung der vier Nationen 
über allgemeine Sicherheit vom 30. Oktober 1943 zu be
gehen. 

32. Plenarsitzung 
19. Oktober 1993 

4817. Unterstützung bei der Minenräumung 

Die Generalversammlung, 

in höchstem Maße beunruhigt über die infolge von be
waffneten Konflikten immer zahlreicher vorhandenen Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen, 

bestürzt über die große Anzahl von Minenopfern, ins
besondere unter der Zivilbevölkerung, und in diesem 
Zusammenhang Kenntnis nehmend von der Resolution 
1993/83 der Menschenrechtskommission vom 10. März 
1993' über die Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf das 
Leben von 'Kindern, 

ernsthaft besorgt über die schweren humanitären, sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Belastungen, die entstehen 
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können, wenn Minen lIlnd andere nicht zur Wirkung gelangte 
Vorrichtungen nicht ehtfernt werden, 

eingedenk der ern~thaften Bedrohung, die Minen und 
andere nicht zur Wi ung gelangte Vorrichtungen für die 
Sicherheit, die Gesun heit und das Leben des an humanitä
ren, friedensichernden und Wiederaufbaumaßnahmen mitwir
kenden Personals dar teilen, 

in dem Bewußtsein, daß Minen ein Hindernis für den Wie
deraufbau und die wi schaftliehe Entwicklung sowie für die 
Wiederherstellung no aler sozialer Verhältnisse darstellen, 

in der Erwägung, aß die Vereinten Nationen ergänzend 
zu den Verantwortlic keiten, die von den Staaten wahrzu
nehmen sind, ihren B itrag zur Lösung der Prnbleme im Zu
sammenhang mit der Minenräumung erhöhen können. 

in dieser Hinsicht it Interesse Kenntnis nehmend von den 
Empfehlungen des G neralsekretärs in Ziffer 58 seines Be
richts vom 17. Juni 992 mit dem TItel "Agenda für den 
Frieden'" sowie von den Empfehlungen in seinem Bericht 
vom 15. Juni 1993', 

unter Hinweis auf' re Resolution 47/120 B vom 20. Sep
tember 1993 über di "Agenda für den Frieden", 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 6. Februar 1993', 

sowie unter Hin eis auf ihre Resolution 47/56 vom 
9. Dezember 1992 ü er das Übereinkommen über das Verbot 
oder die Beschränku g des Einsatzes bestimmter konventio
neller Waffen, die 'berntäßige Verletzungen verursachen 
oder unterschiedslos irken können 7 

j und insbesondere über 
das Protokoll über as Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes von Mine , Sprengfallen und anderen Vorrichtun
gen (Protokoll TI)', 

in dieser Hinsie mit Interesse feststellend, daß der 
Generalsekretär .eine Überprüfungskonferenz zur Änderung 
des genannten Ube einkommens und insbesondere seines 
Protokolls TI einbe fen hat, 

mit Befriedigung eststellend, daß das Mandat mehrerer 
Friedensoperationen nunmehr auch Bestimmungen in bezug 
auf die Minenräum genthält, 

mit Lob für die v 
Internationalen Ko 
staatlichen Organis 
zur Lösung von P 
Vorhandensein von 

System der Vereinten Nationen, dem 
'tee vom Roten Kreuz und den nicht
ionen bereits getroffenen Maßnahmen 
blemen im Zusammenhang mit dem 
inen, 

mit Genugtuung . her die Einrichtung eines koordinierten 
Minenräumprogram s im Sekretariat, 

1. beklagt die s hädlichen Folgen, die eintreten können, 
wenn nach einem ewaffneten Konflikt zurückgebliebene 
Minen und andere n cht zur Wirkung gelangte Vorrichtungen 
nicht entfernt werd n, und hält es für dringend notwendig, 
daß diese Situation ehoben wird; 

2. betont, wie ichtig es ist, daß die Vereinten Nationen 
die Aktivitäten im usammenhang mit der Minenräumung 
koordinieren, so au diejenigen der Regionalorganisationen, 
insbesondere Info ations- und Ausbildungsaktivitäten, mit 
dem Ziel, die Wirk amkeit der Feldeinsätze zu erhöhen; 

3. bittet alle in Betracht kommenden multilateralen oder 
einzelstaatlichen Programme und Organe, in ihre Aktivitäten 
zur humanitären. sozialen und wirtschaftlichen Unterstützung 
auf koordinierte Art und Weise Maßnahmen im Zusammen
hang mit der Minenräumung aufzunehmen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
vor ihrer neunundvierzigsten Tagung einen umfassenden 
Bericht über die Probleme vorzulegen, die durch die infolge 
von bewaffneten Konflikten immer zahlreicher vorhandenen 
Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtun
gen entstanden sind, sowie darüber, wie der Beitrag der 
Vereinten Nationen zur Lösung der Probleme im Zusammen
hang mit der Minenräumung erhöht werden könnte; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen 
Bericht auch eine Prüfung der finanziellen Aspekte der 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Minenräumung 
aufzunehmen und in diesem Kontext festzustellen, ob es 
ratsam ist, einen freiwilligen Treuhandfonds einzurichten, 
insbesondere zu dem Zweck, Inforrnations- und Ausbildungs
programme im Zusammenhang mit der Minenräumung zu 
finanzieren und die Einleitung von Minenräumeinsätzen zu 
erleichtern; 

6. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, dem General
sekretär in dieser Hinsicht ihre volle Unterstützung und 
Zusammenarbeit zuteil werden zu lassen und ihm alle 
Inforntationen und Daten, die für die Abfassung dieses 
Berichts von Nutzen sein könnten, zur Verfügung zu stellen; 

7. beschließt, den Punkt "Unterstützung bei der Minen
räumung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

32. Plenarsitzung 
19. Oktober 1993 

48/8, Internationale Hilfe für die Normalisierung und 
den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
des Krieges und der Naturkatastrophen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 20. No
vember 1990,46/109 A und B vom 17. Dezember 1991 und 
47/118 vom 18. Dezember 1992 betreffend die Situation in 
Zentralamerika, in der sie die Durchführung der am 26. Ok
tober 1990 beziehungsweise 15. August 1991 vereinbarten 
Phasen I und TI der Nationalen Vereinbarung über Wirt
schafts- und Sozialpartnerschaft begrüßt und insbesondere 
die die außergewöhnlichen Umstände in Nicaragua betreffen
de Bestimmung sowie die an die internationale Gemeinschaft 
und die internationalen Finanzierungsorganisationen gerichte
te Bitte befürwortet hat, die Durchführung der Vereinbarung 
wirksam und effizient zu unterstützen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/169 vom 
22. Dezember 1992 betreffend den Punkt "Internationale 
Hilfe für die Norrnalisierung und den Wiederaufbau Nicara
guas: Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastro
phen'\ in der sie die Anstrengungen der internationalen 
Gemeinschaft im Hinblick auf die Normalisierung und den 
Wiederaufbau Nicaraguas gewürdigt und um weitere Unter
stützung gebeten hat, damit die Nachwirkungen des Krieges 
und der Naturkatastrophen überwunden werden und der 
Prozeß des Wiederaufbaus und der Entwicklung vorangetrie
ben wird, 
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zutiefst besorgt über die Tatsache, daß die Naturkatastro
phen, die sich in jüngster Zeit ereignet haben, und die 
Auslandsschuldenlast die Bemühungen Nicaraguas behin
dern, die Kriegsfolgen im Rahmen einer Demokratie und 
unter den bereits erreichten makroökonomischen Bedingun
gen zu überwinden, 

die Anstrengungen anerkennend, welche die internationale 
Gemeinschaft und die Regierung Nicaraguas unternehmen, 
um Menschen, die von den Nachwirkungen des Krieges, der 
Überschwemmungen, des Vulkanausbruchs, der Flutwelle 
und des jüngsten Hurrikans betroffen sind, humanitäre und 
Katastrophenhilfe zu gewähren, 

sowie anerkennend, daß die intensiven Anstrengungen, 
welche die Regierung Nicaraguas unternimmt, um die wirt
schaftliche Wiederbelebung im Rahmen eines mit Wirt
schaftswachstum und einer gerechten Entwicklung einher
gehenden Anpassungsprozesses zu fördern, behindert worden 
sind durch Situationen der Gewalt, die Folgen des Krieges 
sind, und durch die Bedürfnisse von Tausenden von Vertrie
benen, Flüchtlingen und Arbeitslosen, die in die Wirtschafts
tätigkeit des Landes eingegliedert werden müssen, sowie 
durch die Auswirkungen der Naturkatastrophen, 

ferner anerkennend, daß die Regierung Nicaraguas be
trächtliche Fortschritte dabei erzielt, durch einen Prozeß des 
nationalen Dialogs einen breiten sozialen Konsens für die 
Annahme von Maßnahmen herbeizuführen, welche die 
Grundlagen für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung legen, 

L würdigt die Anstrengungen, welche die internationale 
Gemeinschaft einschließlich der Organe und der Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen unteminunt, um die 
von der Regierung Nicaraguas im Zuge der Normalisierung 
und des nationalen Wiederaufbaus sowie der Gewährung von 
Nothilfe getroffenen Maßnahmen zu ergänzen; 

2. ermutigt die Regierung Nicaraguas, ihre Bemühungen 
um den Wiederaufbau und die nationale Aussöhnung fortzu
führen; 

3. ersucht alle Mitgliedstaaten, die internationalen Fi
nanzierungsorganisationen und die regionalen. intraregiona
len und nichtstaatlichen Organisationen, Nicaragua auch wei
terhin in flexibler Form in dem erforderlichen Umfang zu 
unterstützen und dabei die außergewöhnlichen Umstände 
Nicaraguas besonders zu berücksichtigen, damit nicht nur die 
Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastrophen über
wunden werden, sondern auch der Prozeß des Wiederauf -
baus, der Investition in die Gesellschaft, der Stabilisierung 
und der Entwicklung vorangetrieben wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Organen und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und in enger Kooperation mit den 
nicaraguanischen Behörden die Maßnahmen zur Normalisie
rung. zum Wiederaufbau, zur Stabilisierung und zur Ent
wicklung dieses Landes in jeder gebotenen Weise zu unter
stützen und in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Maßnahmen 
für die Konsolidierung des Friedens auch weiterhin die 
rechtzeitige, umfassende, flexible und wirksame Formulie
rung und Koordination von Programmen des Systems der 
Vereinten Nationen in Nicaragua sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, Nicaragua auf 
Ersuchen seiner Regierung jede nur mögliche Hilfe zur Kon-

solidierung des Friedens zu gewähren, auf Gebieten wie der 
Ansiedlung der Vertriebenen und aus dem Kriegsdienst Ent
lassenen und der Flüchtlinge, der ländlichen Besitz- und 
Pachtverhältnisse, der unmittelbaren Versorgung von Kriegs
opfern, der Minenräumung und der Überwindung von 
Schwierigkeiten bei der WIederherstellung der Anbauzonen 
des Landes sowie allgemein im Hinblick auf einen Prozeß 
der nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Gesundung 
und Entwicklung, durch den der Friede und die Demokratie, 
die bis heute erreicht wurden, irreversibel werden; 

6. ersucht den GenemIsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Be
richt über die zur Durchführung dieser Resolution getroffe
nen Maßnahmen vorzulegen; 

7. beschließt, den Punkt "Internationale Hilfe für die 
Normalisierung und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwir
kungen des Krieges und der Naturkatastrophen" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

35. Plenarsitzung 
22. Oktober 1993 

4819. Friedensnniversität 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 34/111 
vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errichtung einer 
Friedensuniversität als internationales Hochschulzentrum für 
postgraduale Studien, Forschung und die Verbreitung von 
Wissen mit der gezielten Ausrichtung auf eine Friedensaus
bildung im Rahmen des Systems der Universität der Verein
ten Nationen gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 
35/55 vom 5. Dezember 1980 die Errichtung der Friedens
universität im Einklang mit dem Internationalen Überein
kommen über die Errichtung der Friedensuniversität' ge
billigt hat, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/8 vom 
24. Oktober 1990 und 46/11 vom 24. Oktober 1991 über den 
zehnten Iahrestag der Universität sowie den Bericht des 
Generalsekretärs über diesen I ahrestag', 

anerkennend, daß die Universität unter finanziellen Be
schränkungen gelitten hat, die sie daran gehindert haben, die 
für die Durchführung ihrer wichtigen Aufgabe notwendigen 
Aktivitäten und Programme zu entwickeln, 

sowie anerkennend, daß die Universität im Zeitraum 1991-
1993 weitgehend dank der finanziellen Beiträge Costa Ricas, 
Italiens und Spaniens sowie der Kommission der europäi
schen Gemeinschaften und anderer Beiträge seitens Stiftun
gen und nichtstaatlichen Organisationen verschiedene Akti
vitäten durchgeführt hat, 

feststellend, daß der Generalsekretär mit Unterstützung des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 1991 einen 
aus freiwilligen Beiträgen finanzierten Treuhandfonds für 
den Frieden geschaffen hat, um der Universität die Mittel an 
die Hand zu geben, die sie benötigt, um ihren Tätigkeits
bereich auf die übrige Welt auszudehnen und vollen Ge
brauch von ihren Möglichkeiten in den Bereichen Erziehung, 
Forschung und Unterstützung der Vereinten Nationen zu ma-
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ehen und ihre Aufgab zu erfüllen, die darin besteht, sich für 
die Förderung des Fri dens in der Welt einzusetzen, mit dem 
Schwerpunkt auf gezi lten Forschungs- und Ausbildungsakti
vitäten im Kontext s Berichts des Generalsekretärs mit 
dem Titel "Agenda f" den Frieden"', und zwar auf den Ge
bieten Konfliktverhüt ng, Wahrung und Konsolidierung des 
Friedens und friedIic e Beilegung von Streitigkeiten, 

unter Hinweis dara f, daß Slowenien arn 6. Juni 1992 dem 
Internationalen Über inkommen über die Errichtung der 
Friedensuniversität b igetreten ist, 

sowie unter Hinw is darauf, daß sie in ihrer Resolu
tion 46/11 beschloss n hat, in die Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagu g und danach alle zwei Jahre einen 
Punkt mit dem Titel 'Friedensuniversität" aufzunehmen, 

\. bekundet von euem ihre Genugtuung darüber, daß 
der Generalsekretär n aus freiwilligen Beiträgen finanzier
ten Treuhandfonds f' r den Frieden eingerichtet hat, um der 
Friedensuniversität d bei behilflich zu sein, ihre Tätigkeiten 
zur Förderung des Fr edens auszuweiten und sicherzustellen, 
daß sie über die umf greicheren Ressourcen verfügt, die für 
ihre künftige Tätigk 't unverziehtbar sind; 

2. bittet die Mitg iedstaaten, die nichtstaatlichen Organi
sationen und die zwi chenstaatlichen Organe sowie interes
sierte Einzelpersone und Organisationen, Beiträge direkt an 
den Treuhandfonds ür den Frieden und zum Haushalt der 
Universität zu entric ten; 

3. bittet außerde die Mitgliedstaaten, dem Internationa
len Übereinkommen "ber die Errichtung der Friedensuniver
sität beizutreten und 0 ihre Unterstützung für eine weltweite 
Institution für Fried nsstudien zu beweisen, deren Auftrag 
die Förderung des eltfriedens ist; 

4. beschließt, ei n Punkt mit dem Titel "Friedensuniver
sität" in die Tageso nung ihrer fünfzigsten Tagung aufzu
nehmen. 

36. Plenarsitzung 
25. Oktober 1993 

48/10. Internatio aIes Jahr des Sports und des olympi
schen Idea s 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis dar uf, daß das auf Initiative des Franzosen 
Pierre de Coubertin gegründete Internationale Olympische 
Komitee 1994 sein OOjähriges Bestehen feiern wird, 

unter Berücksich igung ihres Beschlusses 35/424 vom 
5. Dezember 1980 . ber Richtlinien für internationale Jahre 
und Jahrestage, 

im Hinblick dara , daß die Begehung des Internationalen 
Jahres des Sports u d des olympischen Ideals auf nationaler 
und internationaler bene vom Internationalen Olympischen 
Komitee in Zu sam enarbeit mit den internationalen Sport
verbänden und den inzelstaatlichen olympischen Komitees 
koordiniert wird, 

in der Erwägung, daß das Ziel der olympischen Bewegung 
darin besteht, durch die Erziehung der Jugendlichen der Welt 
mit Hilfe von Spo und Kultur eine friedliche und bessere 
Welt zu schaffen, 

sowie in der Erwägung, daß das olympische Ideal darin 
besteht, die internationale Verständigung unter den Jugendli
chen der Welt mit Hilfe von Sport und Kultur zu fördern, 
und daß es somit für das Internationale Jahr der Familie von 
Bedeutung ist, das gemäß Resolution 44/82 der Generalver
sammlung vom 8. Dezember 1989 im Jahre 1994 begangen 
wird, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Vorbereitungen für das 
Internationale Jahr des Sports und des olympischen Ideals 
weder für die Vereinten Nationen noch für ihre Mitgliedstaa
ten irgendwelche finanziellen Auswirkungen haben werden 
und daß es auch nicht notwendig ist, hierfür einen Verwal
tungsapparat zu schaffen, 

I. erklärt das Jahr 1994 zum Internationalen Jahr des 
Sports und des olympischen Ideals; 

2. beglückwünscht die olympische Bewegung zu ihrem 
Ideal, das darin besteht, die internationale Verständigung 
unter den Jugendlichen der Welt mit Hilfe von Sport und 
Kultur zu fördern; 

3. befürwortet den Aufruf des Internationalen Olympi
schen Komitees zur Schaffung einer friedlichen und besseren 
Welt mit Hilfe des Sports, der in der Resolution CMI 
Res.1472 (LVIII) unterstützt wurde, die der Ministerrat der 
Organisation der afrikanischen Einheit auf seiner vom 21. bis 
26. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen achtundfünfzigsten 
ordentlichen Tagung verabschiedet hat; 

4. bittet alle Staaten, Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und interessierten nichtstaatlichen 
Organisationen, sich an der Begehung des Jahres zu beteili
gen und mit dem Generalsekretär im Hinblick auf die Ver
wirklichung der Ziele des Jahres zusammenzuarbeiten; 

5. ersucht den Generalsekretär, mit dem Internationalen 
Olympischen Komitee bei dessen Bemühungen um die 
Förderung der Begehung des Jahres zusammenzuarbeiten. 

36. Plenarsitzung 
25. Oktober 1993 

48/11, EinhaItung der olympischen Waffenruhe 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Aufrufs des Internationalen Olympi
schen Komitees zur Einhaltung einer olympischen Waffenru
he, der von einhundertvierundachtzig olympischen Komitees 
unterstützt und dem Generalsekretär vorgelegt wurde, 

in Anerkennung dessen, daß die olympische Bewegung das 
Ziel verfolgt, durch die Erziehung der Jugend der Welt mit 
Hilfe des Sports, der ohne Diskriminierung und im olympi
schen Oeist betrieben wird, was gegenseitiges Verständnis 
gepaart mit Freundschaft, Solidarität und FairneB erfordert, 
eine friedliche und bessere Welt zu schaffen, 

sowie in Anerkennung der Bemühungen, die das Inter
nationale Olympische Komitee unternimmt, um die antike 
griechische Tradition der Ekecheirle oder "olympischen Waf
fenruhe" wiederzubeleben und so zur internationalen Ver
ständigung und der Erhaltung des Friedens beizutragen, 

unter Hinweis auf die Resolution CMlRes.1472 (LVIII), 
die den Aufruf zur Einhaltung einer olympischen Waffenru
he unterstützt und die vom Ministerrat der Organisation der 
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afrikanischen Einheit auf seiner vom 21. bis 26. Juni 1993 
in Kairo abgehaltenen achtundfünfzigsten ordentlichen Ta
gung verabschiedet und von der Versammlung der Staats
und Regierungschefs dieser Organisation unterstützt wurde, 

ferner in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den der 
Aufruf des Internationalen Olympischen Komitees zur Ein
haltung einer olympischen Waffenruhe zur Förderung der 
Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen 
leisten könnte, 

1. würdigt die Anstrengungen des Internationalen Olym
pischen Komitees, der internationalen Sportverbände und der 
nationalen olympischen Komitees, die Jugend der Welt für 
die Sache des Friedens zu mobilisieren; 

2. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, im Einklang 
mit dem Aufruf des Internationalen Olympischen Komitees 
vom siebenten Tag vor der Eröffnung und bis zum siebenten 
Tage nach der Beendigung Olympischer Spiele die olympi
sche Waffenruhe einzuhalten; 

3. verweist auf die Idee der olympischen Waffenruhe, die 
im antiken Griechenland den Geist der Brüderlichkeit und 
der Verständigung zwischen den Völkern verkörperte, und 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Initiative 
zur individuellen und gemeinsamen Einhaltung der Waffen
ruhe zu ergreifen und in Übereinstimmung mit den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen die 
friedliche Beilegung aller internationalen Konflikte anzustre
ben; 

4. ruft alle Mitgliedstaaten auf, mit dem Internationalen 
Olympischen Komitee bei seinen Bemühungen um die För
derung der olympischen Waffenruhe zusammenzuarbeiten; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Einhaltung der olym
pischen Waffenruhe unter den Mitgliedstaaten zu fördern, 
indem er die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf den 
Beitrag lenkt, den eine solche Waffenruhe zur Förderung der 
internationalen Verständigung und der Wahrung des Friedens 
und des guten Willens leisten könnte, und mit dem Interna
tionalen Olympischen Komitee bei der Verwirklichung dieses 
Ziels zusammenzuarbeiten. 

36. Plenarsitzung 
25. Oktober 1993 

48112. Maßnahmen zur Verstärkung der internationa
len Zusammenarbeit gegen die unerlauhte Ge
winnung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, den unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, 
die unerlaubte Nachfrage danach, den unerlanb
ten Verkehr damit und die unerlaubte Vertei
lnng dieser Stoffe sowie damit zusammenhängen
de Aktivitäten 

Die Generalversammlung, 

zutiefst beunruhigt über das Maß, in dem der Drogenmiß
brauch, die unerlaubte Gewinnung von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen und der unerlaubte Verkehr mit diesen 
Stoffen, welche die Gesundheit und das Wohlergehen von 
Mi11ionen Menschen, insbesondere Jugendlichen, in allen 
Ländern der WeIt bedrohen, weiter zunehmen, 

zutiefst besorgt über die Ausbreitung des Drogenproblems, 
das für die Regierungen. die es zu bekämpfen suchen, immer 
höhere wirtschaftliche Kosten mit sich bringt, nicht wieder-

gutzumachende Verluste an Menschenleben verursacht und 
die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen der 
von Gewalthandlungen betroffenen Länder bedroht, 

zutiefst beunruhigt über die wachsende Gewalttätigkeit und 
immer größere wirtschaftliche Macht der mit der Gewinnung 
von, dem Verkehr mit und der Verteilung von Drogen, Waf
fen sowie Vorprodukten und wesentlichen Chemikalien be
faßten kriminellen Organisationen, die es ihnen zuweilen 
ermöglicht, sich dem Zugriff des Gesetzes zu entziehen, 

eingedenk ihrer Resolution 47/99 vom 16. Dezember 1992, 
in der sie beschloß, vier Plenarsitzungen auf hoher Ebene 
abzuhalten. um die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Drogenbekämpfung im Einklang mit den interna
tionalen Verträgen über die Drogenbekämpfung, der auf der 
Internationalen Konferenz über Drogenmißbrauch und uner
laubten Suchtstoffverkehr verabschiedeten Umfassenden 
multidisziplinären Konzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 10, dem auf ihrer sieb
zehnten Sondertagung am 23. Februar 1990 verabschiedeten 
Weltweiten Aktionsprogramm" und anderen einschlägigen 
Dokumenten zu verbessern, 

erneut erklärend, daß die Regierungen, die Vereinten 
Nationen und alle anderen zuständigen nationalen, regionalen 
und internationalen Organisationen Maßnahmen gegen den 
Drogenmißbrauch und die unerlaubte Gewinnung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie gegen den 
unerlaubten Verkehr damit höhere Priorität zuweisen müssen, 

Kenntnis nehmend von den bestehenden Drogenüberein
künften, dem Weltweiten Aktionsprogramm und dem Sy
stemweiten Aktionsplan der Vereinten Nationen zur Bekämp
fung des Drogenmißbrauchs12

, die einen soliden und umfas
senden Rahmen für die Aktivitäten der Staaten und aner 
zuständigen internationalen Organisationen auf dem Gebiet 
der Drogenbökämpfung enthalten, und betonend, daß die zur 
Umsetzung dieser Instrumente unternommenen Maßnahmen 
aufeinander abgestimmt werden müssen, 

mit Genugtuung über die Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft und die von den Staats- und Regierungschefs 
auf höchster Ebene eingegangene unwiderrufliche Verpflich
tung zu wesentlich größeren Anstrengungen zur Koordinie
rung der Maßnahmen und zur Festlegung von Prioritäten bei 
der internationalen Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, der 
unerlaubten Drogengewinnung und des unerlaubten Drogen
verkehrs, 

überzeugt, daß die Regierungen in Anbetracht des Aus
maßes und des globalen Charakters des Drogenproblems 
unbedingt größere Anstrengungen unternehmen müssen, um 
ausgehend von dem Grundsatz der gemeinsamen Verantwor
tung die konzertierten Maßnahmen und die internationale 
Zusammenarbeit zu verstärken, 

anerkennend, daß unter gewissen Umständen eine offen
sichtliche Verbindung zwischen der Armut und der Zunahme 
der unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen und psychotro
pen Stoffen und dem unerlaubten Verkehr damit besteht und 
daß die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der von 
dem unerlaubten Drogenhandel betroffenen Länder geeignete 
Maßnahmen erfordert, so auch eine verstärkte internationale 
Zusammenarbeit zur Unterstützung alternativer Entwick
lungsaktivitäten in den in diesen Ländern in Mitleidenschaft 
gezogenen Gebieten, 
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sowie anerkennend, daß es Aufgabe der Regierungen ist, 
die Annut zu mildet." die Abhängigkeit ihrer Bürger von 
Suchtstoffen und de~ Gewinnung von Suchtstoffen zu ver
mindern und gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Suchtstoffen durchzusetzen, 

ferner anerkennend, daß das Ausmaß der Drogengefahr die 
Ausarbeitung neuer Strategien, Vorgehensweisen, Zielsetzun
gen und Wege einer iverstärkten internationalen Zusammen
arbeit erfordert, dUrfh die unter Achtung der Souveränität 
der Staaten wirksam r gegen die internationalen Operationen 
derjenigen vorgegeg ngen werden kann, die sich durch den 
unerlaubten Verkehr mit Drogen, Waffen sowie Vorproduk
ten und wesentliche Chemikalien bereichern und dadurch 
die Stabilität zahlrei her Gesellschaften in der Welt gefähr
den, 

1. bringt erneut hre Entschlossenheit zum Ausdruck, die 
internationale Zusa menarbeit weiter zu stärken und wesent
lich größere Anstreqgungen zu unternehmen, um die uner
laubte Gewinnung vbn Suchtstoffen und psychotropen Stof
fen, den unerlaubte~ Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, en unerlaubten Verkehr damit und die 
unerlaubte Verteilun dieser Stoffe zu bekämpfen, ausgehend 
von dem Grundsatz der geteilten Verantwortung und unter 
Berücksichtigung d r bisherigen Erfahrungen; 

2. fordert die S aten auf, soweit noch nicht geschehen, 
das Einheits-Überei kommen von 1961 über SuchtstoffeL3 

sowie das durch d Protokoll von 1972 geänderte Überein
kommenl4

, das Üb" einkommen von 1971 über psychotrope 
Stoffe" und das reinkommen der Vereinten Nationen 
von 1988 gegen de unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
und psychotropen toffen 16 zu ratifizieren und alle Bestim
mungen dieser Übe inkünfte vollinhaltlich anzuwenden; 

3. fordert alle Staaten auf, geeignete innerstaatliche 
Gesetze und Rechts orschriften zu erlassen, ihr Justizsystem 
zu stärken und in usammenarbeit mit anderen Staaten im 
Einklang mit den enannten internationalen Instrumenten 
wirksame Aktivitä n auf dem Gebiet der Drogenbekämp
fung durchzuführe ; 

4. unterstreicht die Rolle, die der Suchtstoffkommission 
als dem hauptsächi ehen Organ der Vereinten Nationen für 
Grundsatzentschei ngen auf dem Gebiet der Drogenbe
kämpfung zukom 

5. bekräftigt di führende Rolle des Programms der Ver
einten Nationen für ie internationale Drogenbekämpfung als 
Schaltstelle für d s konzertierte internationale Vorgehen 
gegen den Drogen 'ßbrauch und als Organ für die interna
tionale Koordinie ng der Aktivitäten auf dem Gebiet der 
Drogenbekämpfun , insbesondere im Rahmen des Systems 
der Vereinten Nati nen; 

6. fordert die taaten auf, alle erforderlichen Maßnah
men zu ergreifen, um die in dem Weltweiten Aktionspro
gramm enthaltene Empfehlungen auf nationaler, regionaler 
und internationale Ebene umzusetzen; 

7. erkllin eme t, daß der Beitrag der Programme und 
Organisationen de Vereinten Nationen zur Umsetzung des 
Weltweiten Aktion programms auch weiterhin im Einklang 
mit dem Systemw iten Aktionsplan der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung d s Drogenmißbrauchs koordiniert werden 
soll und daß die iden Leitungsgremien der betreffenden 
Programme und ganisationen vertretenen Staaten sicher-

stellen sollen, daß in ihrer Tagesordnung Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Drogenbekämpfung systematisch der entsprechen
de Vorrang eingeräumt wird; 

8. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seinem 
Tagungsteil für Koordinierungsfragen im Jahr 1994 den 
Stand der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des 
Systems der Vereinten Nationen gegen die unerlaubte Ge
winnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, den 
unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte Nachfrage 
danach, den unerlaubten Verkehr damit und die unerlaubte 
Verteilung dieser Stoffe zu prüfen, mit dem Ziel, Mittel und 
Wege zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit zu empfeh
len und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

9. ersucht die Suchtstoffkommission, die auf nationaler 
und internationaler Ebene getroffenen Maßnahmen zur Um
setzung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Drogenbekämpfung mit Unterstützung des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung 
und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Suchtstoff
Kontrollamt zu überwachen und zu evaluieren, mit dem Ziel, 
Bereiche, in denen zufriedenstellende Fortschritte erzielt 
wurden, sowie Schwachstellen aufzuzeigen, und dem Ta
gungsteil des Wirtschafts- und Sozialrats auf hoher Ebene im 
Jahr 1995 nach Bedarf geeignete Anpassungen der Aktivitä
ten auf dem Gebiet der Drogenbekämpfung zu empfehlen; 

10. ersucht die Suchtstoffkommission und den Wirt
schafts- und Sozialrat, mit Unterstützung des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung 
und des Internationalen Suchtstoff-Kontrollamts die folgen
den Punkte zu prüfen und dazu Empfehlungen abzugeben, 
ausgehend von dem Grundsatz der geteilten Verantwortung 
und einem ausgewogenen, umfassenden und multidisziplinä
ren Vorgehen und ohne andere Aspekte auszuschließen, die 
behandelt werden könnten: 

a) Verstärkung der Politiken und Strategien zur Verhü
tung, Verminderung und Beseitigung der unerlaubten Nach
frage, unter besonderer Betonung der Notwendigkeit, daß 
jede Regierung der Behandlung, der Rehabilitation, der 
Infonnation und Aufklärungskampagnen zur Reduzierung der 
Nachfrage höhere Priorität einräumt; 

b) Behandlung von Möglichkeiten zur Verstärkung und 
Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Drogenbekämpfung bei der Durchführung alter
nativer Entwicklungsprogramme, mit dem Ziel, die uner
laubte Drogengewinnung und den unerlaubten Drogenverkehr 
im Rahmen einer bestandfähigen Entwicklung zu beseitigen 
und so die Lebensbedingungen zu verbessern und zur Be
seitigung der extremen Annut beizutragen; 

c) sorgfaltige Prüfung der verschiedenen Aspekte des 
Problems und Unterbreitung von Empfehlungen an die Re
gierungen, aus denen hervorgeht, in welchen Bereichen eine 
Aktualisierung und Harmonisierung der innerstaatlichen 
Gesetze und Rechtsvorschriften unter Umständen angezeigt 
ist; 

d) Verstärkung der internationalen Bekämpfung von in
ternationalen kriminellen Drogenorganisationen, die eine 
ernsthafte Bedrohung der Bemühungen zum Aufbau und zur 
Stärkung der Demokratie, zur Aufrechterhaltung eines be
standfahigen Wirtschaftswachstums und zum Schutz der Um
welt darstellen; 
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e) Berücksichtigung der Situation der Transit- und Erzeu
gerländer sowie der entscheidenden Rolle, die ihnen in die
sem Kampf zukommt, mit dem Ziel, sie bei ihren Anstren
gungen zu unterstützen~ 

f) Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit zur 
Beseitigung der zunehmenden und gefährlichen Verbindun
gen zwischen Terroristengruppen, Drogenhändlern und deren 
paramiJitärischen Banden sowie anderen bewaffneten krimi
nellen Gruppen, die zu jedweder Form der Gewalt gegriffen 
haben und so die demokratischen Institutionen der Staaten 
untergraben und grundlegende Menschenrechte verletzen; 

g) Prüfung der Frage der Bestrafung der mit dem Dro
genhandel, einschließlich der Geldwäsche und des Waffen
handels, zusammenhängenden Straftaten und Unterbreitung 
diesbezüglicher Empfehlungen; 

h) Verstärkung der Aufmerksamkeit, welche der Umset
zung aller Bestimmungen des Übereinkommens der Verein
ten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen zugewendet wird, mit 
besonderem Gewicht auf der Aufspürung der Gewinne und 
Geldwäscheoperationen von Drogenhändlern, verstärkten 
Unterbindungsmaßnahmen zu Lande, zur See und in der Luft 
und auf der verstärkten Kontrolle der Vorprodukte und 
wesentlichen Chemikalien; 

z) Förderung und Verstärkung der Entwicklung der 
Humanressoureen, einschließlich der Durchführung von 
Ausbildungsprogrammen, die sich mit der unerlaubten 
Nachfrage, dem unerlaubten Angebot und dem unerlaubten 
Verkehr befassen; 

j) Förderung und Ennutigung der aktiven Mitwirkung 
von nichtstaatlichen Organisationen und des Privatsektors an 
der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten des 
Drogenproblems; 

k) Berücksichtigung, im Zuge ihrer Arbeit, der im 
Schlußbericht des Generalsekretärs enthaltenen Empfehlun
gen betreffend die Durchführung des Weltweiten Aktions
programms dureh die Mitgliedstaaten"; 

11. bittet die Suchtstoffkommission, auf ihrer nächsten 
Tagung die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung 
dieser Resolution zu ergreifen und dabei auch die Möglich
keit der Einberufung einer Ad-hoc-Sachverständigengruppe 
zu erwägen, welche die Aufgabe hätte, die oben erwähnten 
Fragen zu prüfen und konkrete maßnahmenorientierte Emp
fehlungen abzugeben, und der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat über 
ihre Erkenntnisse Bericht zu erstatten. 

42. Plenarsitzung 
28. Oktober 1993 

48/13. Vollmachten der Vertreter auf der achtundvier
zigsten Tagung der Generalversammlung 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des ersten Berichts des Vollmachten
prüfungsausschusses und der darin enthaltenen Empfeh
lung", 

billigt den ersten Bericht des Vollmachtenprüfungsaus
schusses. 

B 

Die Generalversammlungt 

43. Plenarsitzung 
29. Oktober 1993 

nach Behandlung des zweiten Berichts des Vollmachten
prüfungsausschusses und der darin enthaltenen Empfeh
lung19

, 

billigt den zweiten Bericht des Vollmachtenprüfungsaus
schusses. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/14. Bericht der Internationalen Atomenergie-Orga
nisation 

Die Generalversammlung, 

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atomenergie
Organisation an die Generalversammlung für das Jahr 
1992'°, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors 
der Internationalen Atomenergie-Organisation vom 1. No
vember 19932

\ in der er zusätzliche Infonnationen über die 
wichtigsten Entwicklungen in der Tätigkeit der Organisation 
im Jahr 1993 gab, 

in Anerkennung der Bedeutung der Arbeit der Organi
sation, die darin besteht, entsprechend ihrer Satzung die 
Anwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke weiter zu 
fördern, 

sowie anerkennend, daß die Entwicklungsländer einen 
besonderen Bedarf an technischer Unterstützung seitens der 
Organisation hahen, damit sie aus der Anwendung der 
Kerntechnik für friedliche Zwecke sowie aus dem Beitrag 
der Kernenergie zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
wirklichen Nutzen ziehen können, 

im Bewußtsein der wichtigen Arbeit, die die Organisation 
durch die Anwendung der die Kemmaterialüberwachung 
betreffenden Bestimmungen des Vertrages über die Nichtver
breitung von Kernwaffen" und anderer, auf ähnliche Ziele 
gerichteter internationaler Verträge und Übereinkünfte sowie 
dadurch leistet, daß sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dafür sorgt, daß die von ihr oder auf ihr Ersuchen bezie
hungsweise unter ihrer Überwachung oder Kontrolle gewähr
te Hilfe im Einklang mit Artikel II ihrer Satzung nicht zur 
Förderung militärischer Zwecke benutzt wird, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die 
Organisation in Fragen der Kernenergie, der Anwendung 
kerntechnischer Methoden und Verfahren, der nuklearen 
Sicherheit, des Strahlenschutzes und der Behandlung 
radioaktiver Abfalle leistet, insbesondere auch ihrer Arbeit 
zur Unterstützung der Entwicklungsländer auf allen diesen 
Gebieten, 

unter erneuter Betonung der Notwendigkeit strengster 
Sicherheitsnonnen bei der Planung und beim Betrieb 
kerntechnischer Anlagen, damit die Risiken für Leben, 
Gesundheit und Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden, 
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im Hinblick auf <jie Erklärungen und Maßnahmen der 
Organisation betreff: d Iraks Nichteinhaltung seiner Nicht
verbreitungsverpflieh ngen, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen GOV12636 vom 
25. Februar 1993, V/2639 vom 18. März 1993, GOV/ 
2645 vom 1. April I 93 und GOVI2692 vom 23. September 
1993 des Gouverneu srats der Internationalen Atomenergie
Organisation im Zu ammenhang mit der Umsetzung des 
Abkommens zwisch n der Organisation und der Demokrati
schen Volksrepublik Korea über die Anwendung der Kern
materialüberwachun im Zusammenhang mit dem Vertrag 
über die Nichtverb itung von Kernwaffen und von der 
Resolution 825 (199 ) des Sicherheitsrats vom 11. Mai 1993 
sowie mit dem Aus ruck ihrer ernsten Besorgnis darüber, 
daß die Demokratisc e Volksrepublik Korea ihren Verpflich
tungen in bezug a f die Kernmaterialüberwachung nicht 
nachgekommen ist nd die Nichteinhaltung vor kurzem auf 
weitere Bereiche au gedehnt hat, 

eingedenk der Re olutionen GC(XXXVII)/RES/614 über 
Maßnahmen zur Lö ung von internationalen Problemen im 
Zusammenhang mit der Behandlung von radioaktiven Ab
fallen, GC(XXXVm /RES/615 über die Festigung der nu
klearen Sicherheit durch den baldigen Abschluß einer 
Konvention über nu eare Sicherheit, GC(XXXVII)/RES/616 
über die prakrische nwendung der Lebensmittelbestrahlung 
in den Entwicklun sländern, GC(XXXVII)/RES/617 über 
einen Plan für eine wirtschaftliche Trinkwasserherstellung, 
GC(XXXVTI)/RES/ 18 über die Stärkung der Hauptaktivitä
ten der Organisation GC(XXXVTI)/RES/619 über die Erhö
hung der Effektivitä und die Verbesserung der Effizienz des 
Kernmaterialüberw 'hungssystems, GC(XXXVTI)/RES/624 
über die Umsetzun des Abkommens zwischen der Organi
sation und der Dem kratischen Volksrepublik Korea über die 
Anwendung der K nmaterialüberwachung im Zusammen
hang mit dem Y, rtrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen, GC( VII)/RES/625 über eine kernwaffen
freie Zone in Afrika GC(XXXVII)/RES/626 über die Durch
führung der Resolu onen des Sicherheitsrats 687 (1991), 707 
(1991) und 715 (I I) zu Irak und GC(XXXVII)/RES/627 
über die Anwendun der Kernmaterialüberwachung der Or
ganisation im Nah n Osten, die von der Generalkonferenz 
der Organisation au ihrer siebenunddreißigsten ordentlichen 
Tagung am 1. Okto er 1993 verabschiedet wurden", 

1. nimmt Kenn is von dem Bericht der Internationalen 
Atomenergie-Orga isation20

; 

2. bekräftigt i Vertrauen in die Rolle der Organisation 
bei der Anwendun der Kernenergie für friedliche Zwecke; 

3. begrüßt die Wiederernennung von Hans Blix zum 
Generaldirektor de Organisation; 

4. bittet alle taaten nachdrücklich, sich um eine 
effektive und har onische internationale Zusammenarbeit 
bei der Durchfü ng der Arbeit der Organisation gemäß 
ihrer Satzung, bei er Förderung der Nutzung der Kernener
gie und der Anwe ung der erforderlichen Maßnahmen zur 
weiteren Erhöhun der Sicherheit von kerntechnischen 
Anlagen und zur m -glichst weitgehenden Verminderung von 
Risiken für Leben Gesundheit und Umwelt, beim Ausbau 
der technischen Hi fe und Zusammenarbeit für die Entwick
lungsländer und b der Gewährleistung der Effektivität und 
Effizienz des Kern aterialüberwachungssystems der Organi
sation zu bemühen; 

5. begrüßt die von der Organisation im Hinblick auf die 
Stärkung ihres Kernmaterialüberwachungssystems gefaßten 
Beschlüsse; 

6. begrüßt außerdem die von der Organisation im Hin
blick auf den Ausbau ihrer Aktivitäten der technischen Hilfe 
und Zusammenarbeit gefaßten Beschlüsse; 

7. würdigt die unparteilichen Bemühungen des General
direktors und des Sekretariats der Organisation um die 
Durchführung des Kernmaterialüberwachungsabkommens, 
das sich zwischen der Organisation und der Demokratischen 
Volksrepublik Korea nach wie vor in Kraft befindet, und 
bittet die Demokratische Volksrepublik Korea nachdrücklich, 
mit der Organisation bei der vollständigen Umsetzung des 
Kernmaterialüberwachungsabkommens umgehend zusam
menzuarbeiten; 

8. würdigt außerdem die energischen Anstrengungen, die 
der Generaldirektor der Organisation und seine Mitarbeiter 
im Hinblick auf die Durchführung der Resolutionen des 
Sicherheitsrats 687 (1991) vom 3. April 1991, 707 (1991) 
vom 15. August 1991 und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 
unternommen haben, und unterstützt die Bemühungen des 
Generaldirekrors, die notwendigen Maßnahmen zur Durch
führung des Plans für die künftige laufende Kernmaterial
überwachung im Einklang mit Resolution 715 (1991) des 
Sicherheitsrats einzuleiten; 

9. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der achtundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung zu übennitteIn, soweit es sich auf 
die Tätigkeit der Organisation bezieht. 

46. Plenarsitzung 
1. November 1993 

48/15. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut 
an die Ursprungsländer 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 3148 (XXVllI) vom 14. Dezember 
1973,3187 (XXVllI) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX) 
vom 19. November 1975, 31140 vom 30. November 1976, 
32/18 vom 11. November 1977,33/50 vom 14. Dezember 
1978, 34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128 
vom 11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981, 
38/34 vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November 
1985, 42n vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November 
1989 und 46/10 vom 22. Oktober 1991, 

sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete 
Übereinkommen über die Mittel zum Verbot und zur Ver
hütung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Eigentums
übertragung von Kulturgut", 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem in Zusam
men",rbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs", 

mit Befriedigung feststellend, daß auf ihren Aufruf hin 
weitere Mitgliedstaaten Vertragspartei des Übereinkommens 
geworden sind, 
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sich der Bedeutung bewußt, welche die Ursprungsländer 
insofern der Rückgabe von für sie in geistiger und kultureller 
Hinsicht grundlegend wertvollem Kulturgut beimessen, als 
sie repräsentative Sammlungen ihres kulturellen Erbes zu
sammenstellen können. 

in Bekräftigung der Bedeutung von Inventaren als einem 
unerläßlichen Hilfsmittel für das Verständnis und den Schutz 
von Kulturgut und für die Erfassung von verstreutem 
kulturellem Erbe sowie als Beitrag zur Förderung der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Erkenntnis und zur 
Verständigung zwischen den Kulturen, 

zutiefst besorgt darüber, daß heimliche Ausgrabungen und 
der unerlaubte Handel mit Kulturgut das kulturelle Erbe aller 
Völker weiter verarmen lassen. 

in erneuter Unterstützung des feierlichen Aufrufs des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen ftir 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur vom 7. Juni 1978 zur 
Rückgabe unersetzlichen kulturellen Erbes an diejenigen, die 
es hervorgebracht haben, 

I. beglückwünscht die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und den 
Zwischenstaatlichen Ausschuß für die Förderung der 
Rückgabe beziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung 
der Rückerstattung von Kulturgut an das Ursprungsland zu 
der Arbeit, die sie - insbesondere durch die Förderung 
bilateraler Verhandlungen - im Hinblick auf die Rückgabe 
oder Rückerstattung von Kulturgut, die Erstellung von 
Inventaren beweglichen Kulturguts, die Einschränkung des 
unerlaubten Handels mit Kulturgut und die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit geleistet haben; 

2. erklärt erneut, daß die Rückerstattung von Kunst
gegenständen, Denkmälern, Museumsstücken, Archiven, 
Handschriften, Dokumenten und allen anderen Kultur- oder 
Kunstschätzen eines Landes durch eine fruchtbare Zu
sammenarbeit zwischen entwickelten Ländern und Entwick
lungsländern zur Stärkung der internationalen Zusammen
arbeit und zur Erhaltung und zum Gedeihen universeller 
kultureller Werte beiträgt; 

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die erforderlichen 
gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz ihres eigenen Erbes 
und des Erbes anderer Völker zu treffen beziehungsweise 
diese weiter auszubauen; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten, die Möglichkeit zu unter
suchen, in Ausgrabungsgenehmigungen eine Klausel aufzu
nehmen, der zufolge Archäologen und Paläontologen jedes 
bei den Ausgrabungen zutage geförderte Objekt sofort nach 
seiner Entdeckung für die staatlichen Behörden fotografisch 
zu dokumentieren haben; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur damit fortzufahren, systematische Inventa
re des auf ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen Kulturguts 
sowie ihres kulturellen Eigentums im Ausland zu erstellen; 

6. empfiehlt den Mitgliedstaaten außerdem sicherzustel
len, daß in die Inventare von Museumssammlungen nicht nur 
die ausgestellten, sondern auch die im Lager befindlichen 
Objekte aufgenommen werden und daß sie die gesamte er
forderliche Dokumentation, insbesondere Fotografien jedes 
Objekts, enthalten; 

7. bittet außerdem Mitgliedstaaten, die um die Bergung 
von Kultur- und Kunstschätzen vom Meeresboden bemüht 
sind, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Staaten, die 
eine historische und kulturelle Beziehung zu diesen Schätzen 
haben, durch gegenseitig annehmbare Bedingungen die 
Mitwirkung zu ermöglichen; 

8. appelliert an die Mitgliedstaaten, mit dem Zwischen
staatlichen Ausschuß für die Förderung der Rückgabe be
ziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung der Rücker
stattung von Kulturgut an das Ursprungsland eng zusammen
zuarbeiten und dazu bilaterale Abkommen zu schließen; 

9. appelliert außerdem an die Mitgliedstaaten, die Mas
senmedien sowie die Bildungs- und Kultureinrichtungen dazu 
anzuregen, sich hinsichtlich der Rückgabe oder Rückerstat
tung von Kulturgut an das Ursprungsland um eine umfassen
dere und allgemeinere Bewußtseinsbildung zu bemühen; 

10. ersucht die Vertragsstaaten des Übereinkommens über 
die Mittel zum Verbot und zur Verhütung der unerlaubten 
Einfuhr, Ausfuhr und Eigentumsübertragung von Kulturgut, 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Gene
raldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur voll über die Maßnah
men unterrichtet zu halten, die sie ergreifen, um die Anwen
dung des Übereinkommens auf nationaler Ebene sicherzu
stellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung. 
Wissenschaft und Kultur, auch weiterhin alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, um die Verwirklichung der genannten Ziele 
zu erreichen; 

12. begrüßt die stetige Zunahme der Zahl der Vertrags
staaten des Übereinkommens; 

13. bittet erneut die Mitgliedstaaten, das Übereinkommen, 
soweit noch nicht geschehen, zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren; 

14. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der General ver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

15. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstattung 
von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

47. Plenarsitzung 
2. November 1993 

48/16. Notwendigkeit der Beendigung der von den 
Vereinigten Staaten von Amerika verhängten 
Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade 
gegen Knba 

Die Generalversammlung, 

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu 
fördern, 

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der 
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und 
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der 
Freiheit des Handels und der internationalen Schiffaltrt, die 
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ebenfalls in zahlreichen internationalen Rechtsakten ver
ankert sind, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung, welche die Staats
und Regierungschefs auf dem vom 15, bis 16. Juli 1993 in 
Salvador (Brasilien), abgehaltenen dritten iberoamerika
nischen Gipfeltreffenbezüglicb der Notwendigkeit abgege
ben baben, die poli 'scben Zwecken dienende einseitige 
Anwendung von Wirt chafts- und Handelsrnaßnahmen durch 
einen Staat gegen ein n anderen Staat zu beseitigen, 

besorgt darüber, d 
und andere Vorsehri 
territoriale Auswirku 
und die legitimen In 
stehenden juristische 
Freiheit des Handels 

Mitgliedstaaten nach wie vor Gesetze 
n erlassen und anwenden, deren extra
gen die Souveränität anderer Staaten 
ressen von ihrer Rechtshoheit unter
oder natürlichen Personen sowie die 
nd der Schiffahrt beeinträchtigen, 

unter Hinweis auf i re Resolution 47/19 vom 24. Novem
ber 1992, 

davon unterrichte, daß seit der Verabschiedung von 
Resolution 47/19 wei ere Maßnahmen dieser Art, die darauf 
abzielen, die Wirtsc afts-, Handels- und Finanzblockade 
gegen Kuba zu vers ärken und auszuweiten, erlassen und 
angewandt worden s nd, sowie besorgt über die negativen 
Auswirkungen dies r Maßnahmen auf die kubanische 
Bevölkerung, 

l. nimmt Kenntn s von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführu g der Resolution 47/1926

; 

2. wiederholt s~ne Aufforderung an alle Staaten, in 
Erfüllung ihrer Ve ftichtungen nach der Charta der Ver
einten Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem 
die Freiheit des Han eis und der Schiffahrt festgeschrieben 
wird, vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und 
Maßnahmen der in er Präambel dieser Resolution genann
ten Art Abstand zu ehmen; 

3. richtet erneu die dringende Aufforderung an die 
Staaten, in denen so he Gesetze oder Maßnahmen bestehen 
und nach wie vor a gewandt werden, so bald wie möglich 
und in Übereinsti mung mit ihrer Rechtsordnung die 
erforderlichen Schri te zu unternehmen, um sie aufzuheben 
oder außer Kraft zu setzen; 

4. ersucht den eneralsekretär, im Benehmen mit den 
entsprechenden Org nen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Befolgung der 
vorliegenden Resol tion im Lichte der Ziele und Grundsätze 
der Charta und des Völkerrechts zu erstellen und ihn der 
Genera]versammlun auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
zu unterbreiten; 

5. beschließt, d n Punkt "Notwendigkeit der Beendigung 
der von den Verei igten Staaten von Amerika verhängten 
Wirtschafts-, Han s- und Finanzblockade gegen Kuba" in 
die vorläufige Tag sordnung ihrer neunundvierzigsten Ta
gung aufzunehmen. 

48. Plenarsitzung 
3. November 1993 

48/17. Die Situation in Burundi 

Die Generalvers mm{ung, 

nach Behandlun des Punktes "Die Situation in Burundi", 

zutieJst besorgt über den militärischen Staatsstreich, der 
am 21. Oktober 1993 in Burundi stattgefunden hat, 

bestürzt über die feige Ermordung des Präsidenten der 
Republik und anderer politischer Führer, 

ernsthnft beunruhigt über die tragischen Folgen des 
Staatsstreichs, der Burundi in Gewalt versinken läßt und so 
zu Verlusten an Menschenleben und einer Massenvertreibung 
der Bevölkerung mit erheblichen regionalen Auswirkungen 
führt, 

1. verurteilt TÜckhnltlos den Staatsstreich, der zu einer 
abrupten und gewaltsamen Unterbrechung des in Burundi 
eingeleiteten demokratischen Prozesses geführt hat; 

2. verlangt, daß die Urheber des Putsches ihre Waffen 
niederlegen und in ihre Kasernen zurückkehren; 

3. verlnngt außerdem die sofortige Wiederherstellung der 
Demokratie und der verfassungsmäßigen Regierungsform; 

4. unterstützt die Bemühungen des Generalsekretärs, der 
Organisation der afrikanischen Einheit und der Länder der 
Region, die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung und 
den Schutz der demokratischen Institutionen in Burundi zu 
fördern; 

5. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
die Entsendung eines Sonderbotschafters nach Burundi; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 
die internationalen Organisationen, die zwischenstaatlichen 
Organe und die nichtstaatlichen Organisationen, dem Volk 
von Burundi humanitäre Nothilfe und/oder jede andere Hilfe 
zu gewähren; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben, 
bis eine Lösung der Krise gefunden ist. 

48. Plenarsitzung 
3. November 1993 

48/18. Vollständiger Abzug der ausländischen Streit· 
kräfte aus dem Hoheitsgebiet der haltischen 
Staaten 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 47/21 vom 25. November 
1992, 

nach Behandlung des Berichts des Sicherheitsrats über den 
vollständigen Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem 
Hoheitsgebiet der baltischen Staaten", 

im Bewußtsein der Feststellung im Bericht des Generalse
kretärs, daß "die Verzögerungen beim vollständigen Abzug 
der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet" Est
lands und Lettlands "der internationalen Gemeinschaft zu 
Recht Sorge bereiten"", 

die Auffassung vertretend, daß die Vereinten Nationen in 
bezug auf die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit nach den Bestimmungen ihrer Charta 
eine wichtige Funktion wahrzunehmen und eine entsprechen
de Verantwortung zu tragen haben, 

eingedenk dessen, daß der rechtzeitige Einsatz der 
vorbeugenden Diplomatie das zweckmäßigste und wirksam-
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ste Mittel ist, Spannungen abzubauen, bevor sie zu einem 
Konflikt ausarten, 

mit besonderer Genugtuung daran erinnernd, daß in Est
land, Lettland und Litauen die Unabhängigkeit auf friedli
chem und demokratischem Weg wiederhergestellt wurde, 

in der Erkenntnis, daß die Stationierung ausländischer 
Streitkräfte auf dem Hoheitsgebiet Estlands, Lettlands und 
Litauens ohne die erforderliche Zustimmung dieser Länder 
ein aus der Vergangenheit heniihrendes Problem ist, das auf 
friedlichem Weg gelöst werden muß, 

mit Genugtuung über den Abzug der Streitkräfte der 
Russischen Föderation aus dem Hoheitsgebiet Litauens, der 
im Einklang mit einem zuvor vereinbarten Zeitplan am 
31. August 1993 abgeschlossen wurde, 

sowie mit Genugtuung über die Fortschritte, die bei der 
Reduzierung der ausländischen militärischen Präsenz in 
Estland und Lettland erzielt worden sind, 

besorgt darüber, daß die im Februar 1992 eingeleiteten 
bilateralen Gespräche über den vollständigen Abzug der 
ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet Estlands 
und Lettlands noch immer nicht die in Resolution 47/21 
geforderten Abkommen hervorgebracht haben, 

in der Erwägung, daß der Abschluß des Abzugs der 
ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet Estlands 
und Lettlands es diesen Ländern erleichtern wird, ihre 
wiederhergestellte Unabhängigkeit zu konsolidieren und ihre 
Wirtschaft wiederaufzubauen; 

ferner mit Genugtuung über die Gute-Dienste-Mission, die 
der Generalsekretär vor kurzem in die baltischen Staaten und 
in die Russische Föderation entsandt hat, um die Durch
führung der Resolution 47/21 zu bewirken, 

unter Hinweis auf das "Helsinki-Dokument 1992 -
Herausforderung des Wandels"29, das auf der am 9. und 
10. Juli 1992 in Helsinki abgehaltenen Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vereinbart worden 
ist, insbesondere auf Ziffer 15 der Erklärung des Gipfel
treffens von Helsinki, 

sowie in der Erwägung, daß die Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa eine regionale Abmachung 
im Sinne des Kapitels VIII der Charta der Vereinten Natio
nen ist und als solche eine wichtige Verbindung zwischen 
der europäischen und der weltweiten Sicherheit herstellt, 

ferner in der Erwägung, daß regionale Organisationen, die 
sich gemeinsam mit den Vereinten Nationen an einander 
ergänzenden Anstrengungen beteiligen, Staaten außerhalb der 
Region zu unterstützenden Maßnahmen ermutigen können, 

I. fordert die betroffenen Staaten abermals auf, in 
Übereinstimmung mit den Grundprinzipien des Völkerrechts 
und zur Verhütung eines möglichen Konflikts unverzüglich 
geeignete Abkommen samt Zeitplänen für den baldigen, 
geordneten und vollständigen Abzug der ausländischen 
Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet Estlands und Lettlands 
abzuschließen; 

2. gibt erneut ihrer Unterstützung Ausdruck für die 
Anstrengungen, welche die Teilnehmerstaaten der Konferenz 

über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, 
um die ohne die erforderliche Zustimmung Estlands und 
Lettlands auf dem Hoheitsgebiet dieser Staaten stationierten 
ausländischen Streitkräfte auf friedlichem Weg und durch 
Verhandlungen zum Abzug zu veranlassen; 

3. begrüßt die multilateralen Anstrengungen, die unter
nommen werden, um der Russischen Föderation beim Bau 
von Wohnungen für die aus Estland und Lettland zurückkeh
renden Truppen und deren Familien behilflich zu sein; 

4. bittet die beteiligten Staaten, alle etwa provozierenden 
oder unfreundlichen Erklärungen oder Maßnahmen zu ver
meiden; 

5. dankt dem Generalsekretär für die Anstrengungen, die 
er mit dem Ziel der Durchführung der Resolution 47/21 
unternommen hat, einschließlich der Entsendung einer Gute
Dienste-Mission in die baltischen Staaten und die Russische 
Föderation; 

6. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, seine Guten 
Dienste auch weiterhin einzusetzen, um den vollständigen 
Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet 
Estlands und Lettlands zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution unterrichtet 
zu halten und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, den Punkt "Vollständiger Abzug der aus
ländischen Streifkräfte aus dem Hoheitsgebiet der baltischen 
Staaten" in die vorläufige Tagesordnung ihrer n~unundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

55. Plenarsitzung 
15. November 1993 

48/19. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/10 vom 28. Oktober 
1992 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa, 

mit Genugtuung über ihre Resolution 48/5 vom 13. Okto
ber 1993 über die Gewährung des Beobachterstatus in der 
Generalversammlung an die Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, 

sowie mit Genugtuung über die Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf dem Gipfel
treffen 1992 in Helsinki, sie seien sich darin einig, daß die 
Konferenz eine regionale Abmachung im Sinne von Kapi
tel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist und als solche 
ein wichtiges Binde,lflied zwischen europäischer und globaler 
Sicherheit darstellt , 

sowie unter Hinweis auf die Dokumente der Konferenz, 
insbesondere die am I. August 1975 in Helsinki unter
zeichnete Schlußakte, die Charta von Paris für ein neues 
Europa'l, das Prager Dokument über die weitere Entwick
lung der Institutionen und Strukturen der Konferenz über 
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Sicherheit und ZusaIflmenarbeit in Europa32
, das Wiener 

Dokument 1992 übd vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen, das Helsinki-Dokument 199229 und die Zu
sammenfassung der ~SChlußfOlgerungen des am 14. und 
15. Dezember 1992 in Stockholm abgehaltenen Dritten 
Treffens des Rates er Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in E opa33

, 

im Hinblick auf die wichtige Rolle, welche die Konferenz 
bei den Bemühunge spielt, Aggression und Gewalt im 
Gebiet der Konferenz dadurch zuvorzukommen, daß sie den 
tieferen Ursachen d Probleme nachgeht, sowie bei den 
Bemühungen, Konfli e zu verhüten, zu bewältigen und 
durch geeignete Mitt I friedlich beizulegen, 

sowie im Hinblick auf den umfassenden Charakter der 
Verpflichtungen der Konferenz und ihres Konzepts der 
Unteilbarkeit der Sie rheil; ihre Rolle hei der Förderung der 
Menschenrechte, der echtsstaatlichkeit und demokratischer 
Werte; ihre verstärkt n Fähigkeiten in bezug auf die Früh
warnung, die Konflik verhütung, die Krisenbewältigung und 
die Sicherheitskoop' tion, einschließlich der Ernennung des 
Hohen Kommissars er Konferenz für nationale Minderhei
ten; die Planung vo friedensichemden Operationen und 
Initiativen zur weit ren Stärkung der Mechanismen zur 
friedlichen Beilegun von Streitigkeiten, 

ferner feststellend, daß die neuen Aufgaben, welche die 
Konferenz erwarten, sich ständig fortentwickeln und eine 
verstärkte Koordini rung und Zusammenarbeit mit den 
internationalen Orga isationen. insbesondere den Vereinten 
Nationen, erfordern, 

mit Genugtuung enntnis nehmend, von den konkreten 
Ergebnissen, die au grund des am 26. Mai 1993 unter
zeichneten Rahmens ür Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen dem Sekr tariat der Vereinten Nationen und der 
Konferenz" auf dies m Gebiet bereits erzielt wurden, 

Kenntnis nehme von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusammen eit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Konferenz . ber Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa3S

, 

1. verweist von neuem auf die Notwendigkeit einer 
verstärkten Zusam enarbeit und Koordinierung zwischen 
den Vereinten Natio en und der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbe' in Europa; 

2. befürwortet en Rahmen für Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwi ehen dem Sekretariat der Vereinten 
Nationen und der K nferenz; 

3. ersucht den neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit un Koordinierung zwischen den Vereinten 
Nationen und der nferenz vorzulegen; 

4. beschließt, ei en Punkt mit dem Titel "Zusammenar
beit zwischen den ereinten Nationen und der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" in die vor
läufige Tagesordnu g ihrer neunundvierzigsten Tagung auf
zunehmen. 

56. Plenarsitzung 
/6. November 1993 

48/20. Nothilfemaßnahmen zur Bekämpfung der Heu
schreckenplage in Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die internationale Strategie zur Bekämp
fung der Heuschreckenplage, insbesondere in Afrika, die 
vom Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Resolution 1989/98 
vom 26. Juli 1989 verabschiedet und von der Generalver
sammlung in ihrem Beschluß 44/438 vom 19. Dezember 
1989 gebilligt wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 42/169 vom 
11. Dezember 1987 betreffend die Internationale Dekade für 
Katastrophenvorbeugung, die unter den Arten VOn Naturkata
strophen, auf die sich die Dekade erstreckt, auch Heu
schreckenplagen aufzählt, 

tief besorgt über den außergewöhnlichen Ernst der der
zeitigen Heuschreckenplage in Afrika und die damit verbun
denen greifbaren Gefahren und besorgt über die wirtschaftli
chen, sozialen und ökologischen Folgen, die sich daraus 
ergeben, so auch die Verminderung der Agrarproduktion und 
die Vertreibung der betroffenen Bevölkerung, 

im Bewußtsein dessen, daß es den derzeitigen Kampagnen 
zur Heuschreckenbekärnpfung, insbesondere aufgrund der be
grenzten Finanzmittel der betroffenen Länder, bisher nicht 
gelungen ist, der Plage ein Ende zu setzen, und in der 
Uberzeugung, daß die Bekämpfung dieser Plage aufgrund 
ihres wiederkehrenden Charakters eine verstärkte und 
koordinierte Mobilisierung der entsprechenden menschlichen, 
wissenschaftlichen, technischen t materiellen und finanziellen 
Ressourcen erfordert, 

eingedenk der Empfehlungen der am 27. September 1993 
in Algier abgehaltenen Tagung der für die Heuschreckenbe
kämpfung in den Maghreb- und Sahel-Ländern zuständigen 
Landwirtschaftsminister"', 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Verschlimmerung der Heuschreckenplage in Afrika, ins
besondere in der Sahel- und Maghreb-Region, wodurch 
andere Regionen Afrikas bedroht werden, und erklärt erneut, 
daß der Bekämpfung und Ausrottung der Heuschrecken hohe 
Priorität eingeräumt werden muß; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühungen 
der betroffenen Länder und dankt den Geberländern, der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen Institutionen des Systems 
der Vereinten Nationen für ihre Anstrengungen zur Ein
dämmung der Heuschreckenplage in Afrika; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die entwickelten Länder und das System der Vereinten 
Nationen, auf, die von den betroffenen Ländern auf nationa
ler, subregionaler und regionaler Ebene durchgeführten 
Heuschreckenbekärnpfungsprogramme uneingeschränkt zu 
unterstützen; 

4. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa
tion, den Notstandsplan, der von den Sachverständigen der 
Region auf ihrer am 1. und 2. September 1993 in Tunis 
abgehaltenen Tagung verabschiedet wurde", zügig umzu
setzen und die entsprechenden Zusatzmaßnahmen zu er
greifen, um die Situation in den Frontstaaten in den Griff zu 
bekommen; 
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5. ersucht den Generaldirektor der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation, die Situation in Zusammen
arbeit mit dem Generalsekretär laufend zu verfolgen und so 
früh wie möglich im ersten Quartal 1994 eine Beitrags
ankündigungskonferenz zu veranstalten, um die erforderli
chen finanziellen und anderen Ressourcen, zum Beispiel 
Flugzeuge, geeignete Chemikalien und technisches Personal, 
zu mobilisieren, damit den betroffenen Ländern bei ihren 
Bemühungen zur Bekämpfung der Heuschreckenplage in 
Afrika wirksam Hilfe gewährt werden kann; 

6. ersucht den Generalsekretär, in Zusarmnenarbeit mit 
dem Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Generalversammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen. 

58. Plenarsitzung 
19. November 1993 

48/21, Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Liga der arabischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Liga der arabischen Staaten", 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß des Rates der Liga 
der arabischen Staaten, die Liga als eine regionale Organisa
tion im Sinne des Kapitels VIII der Charta der Vereinten 
Nationen zu betrachten, 

in Anbetracht des Wunsches der Liga der arabischen Staa
ten, die bestehenden Verbindungen mit den Vereinten Na
tionen auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, humanitä
rem, kulturellem und administrativem Gebiet zu festigen und 
auszubauen, 

unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Agenda für den Frieden"', insbesondere 
Abschnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen 
Abmachungen und Organisationen, 

überzeugt, daß die Pflege und weitere Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten zur Förderung 
der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt, 

sowie überzeugt von der Notwendigkeit einer effizienteren 
und besser koordinierten Nutzung der zur Verfügung stehen
den wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur Förde
rung der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen, 

in Anerkennung der Notwendigkeit einer engeren Zu
sammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen 
und der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisa
tionen bei der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele 
der beiden Organisationen, 

mit Genugtuung über die am 30. und 31. August 1993 in 
Genf abgehaltene allgemeine Tagung der Vertreter der 
Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 

Fachorganisationen über Zusammenarbeit, zur Begehung des 
zehnten Jahrestags der ersten allgemeinen Kooperations
tagung zwischen den beiden Organisationen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs"; 

2. spricht der Liga der arabischen Staaten ihre An
erkennung aus für ihre fortgesetzten Bemühungen um die 
Förderung der multilateralen Zusammenarbeit zwischen den 
arabischen Staaten und ersucht das System der Vereinten 
Nationen, ihr auch weiterhin Unterstützung zu gewähren; 

3. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen, die auf der am 30. und 31. August 1993 in 
Genf abgehaltenen allgemeinen Tagung der Vertreter der 
Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisationen über Zusammenarbeit verabschiedet 
wurden39; 

4. dankt dem Generalsekretär für die von ihm getroffe
nen Folgernaßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge, die 
auf den 1983 in Tunis40

, 1985 in Amman4
! und 1988 in 

Genf" abgehaltenen Tagungen der Vertreter der Sekretaria
te der Vereinten Nationen und anderer Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Vertreter des Gene
ralsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisationen verabschiedet wurden; 

5. dankt außerdem den Organisationseinheiten des 
Systems der Vereinten Nationen und der Liga der arabischen 
Staaten und ihrer Fachorganisationen für ihren Beitrag zum 
Erfolg der allgemeinen Kooperationstagung zwischen den 
heiden Organisationen; 

6. ersucht das Sekretariat der Vereinten Nationen und 
das Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten, in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich ihre Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele und Grundsät
ze der Charta der Vereinten Nationen, die Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die wirt
schaftliche Entwicklung, die Abrüstung, die Entkolonialisie
rung, die Selbstbestimmung und die restlose Beseitigung 
aller Formen des Rassismus und der rassischen Diskriminie
rung weiter zu intensivieren; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich auch weiterhin um 
die Stärkung der Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Vereinten Nationen und anderen Organisatio
nen und Organen des Systems der Vereinten Nationen und 
der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisatio
nen zu bemühen, damit die heiden Organisationen ihren 
gemeinsamen Interessen auf politischem, wirtschaftlichem, 
sozialem, humanitärem, kulturellem und administrativem 
Gebiet besser dienen können; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Folgemaß
nahmen zur Erleichterung der Umsetzung der auf der 
Tagung von Tunis 1983 verabschiedeten Vorschläge multila
teraler Natur auch weiterhin zu koordinieren und geeignete 
Maßnahmen bezüglich der auf früheren Tagungen ver
abschiedeten Vorschläge zu ergreifen, einschließlich folgen
der Maßnahmen: 

a) Förderung von Kontakten und Konsultationen mit den 
Partnerprogrammen des Systems der Vereinten Nationen; 



28 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

b) Einrichtung geimeinsamer interinstitutioneller Arbeits
gruppen für die einzelnen Sektoren; 

9. fordert die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen auf, 

a) auch künftig ·t dem Generalsekretär und unterein
ander sowie mit der Liga der arabischen Staaten und ihren 
Fachorganisationen ei den Folgernaßnahmen zu den multi
lateralen Vorschläge zusammenzuarbeiten, die darauf ge
richtet sind, die all Gebiete umfassende Zusammenarbeit 
zwischen dem Syste der Vereinten Nationen und der Liga 
der arabischen Staat n und ihren Fachorganis.tionen zu stär
ken und auszubauen 

b) in bezug auf ojekte und Programme die Kontakte 
mit den betreffend n Partnerprogrammen, -organisationen 
und -institutionen b izubehalten und zu vermehren und den 
Konsultationsmecha ismus zu verbessern, um die Durch
führung der Projekt und Programme zu erleichtern; 

c) sich bei der urchführung und Umsetzung von Ent
wicklungsprojekten in der arabischen Region, wann immer 
möglich, mit den ganisationen und Institutionen der Liga 
der arabischen Staa eD zusammenzuschließen; 

d) den General kretär bis spätestens 15. Mai 1994 über 
den Stand ihrer Zus mmenarbeit mit der Liga der arabischen 
Staaten und ihren Fehorganisationen und insbesondere über 
die Folgernaßnahm n zu den auf früheren Tagungen der bei
den Organisationen verabschiedeten multilateralen und bila
teralen Vorschläge u unterrichten; 

10. beschließt, d ß zur Intensivierung der Zusammenarbeit 
und zur überprüflg und Bewertung der erzielten Fort
schritte sowie zur usarbeitung umfassender regelmäßiger 
Berichte alle zwei ahre eine allgemeine Tagung der Ver
treter des Systems ter Vereinten Nationen und der Liga der 
arabischen Staaten stattfinden soll und daß jedes Jahr 
interinstitutionelle ektorale Tagungen veranstaltet werden 
sollen, die sich mit orrangigen und für die Entwicklung der 
arabischen Staaten ehr wichtigen Gebieten befassen; 

11. empfiehlt, di nächste allgemeine Tagung der Vertreter 
der Sekretariate de Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisatione über Zusammenarbeit im Laufe des Jah
res 1995 zu verans alten; 

12. ersucht den eneralsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbei mit dem Generalsekretär der Liga der 
arabischen Staate regelmäßige Konsultationen zwischen 
Vertretern des Se etatiats der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretari.t der Liga der arabischen Staaten zur 
Überprüfung und tärkung der Koordinierungsverfahren zu 
fördern, mit dem iel, die Durchführung der multil.teralen 
Projekte, Vorschlä e und Empfehlungen sowie entsprechen
der Folgernaßnah en zu beschleunigen, die auf den Tagun
gen der heiden Or anisationen verabschiedet wurden; 

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Sachstandsbericht ··ber die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

14. beschließt, en Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Natione und der Liga der arabischen Staaten" in 

die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

60. Plenarsitzung 
22. November 1993 

48/22. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts
system 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/13 vom 29. Oktober 
1992 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem" , 

eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 
in dem die beiden Parteien übereinkommen, ihre Zusammen
arbeit in Fragen von gemeinsamem Interesse in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich im Einklang mit ihren 
Satzungen zu verstärken und auszuweiten, 

im Hinblick darauf, daß die Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik Kooperationsbeziehungen zu 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem entwickelt hat, 
die in den letzten Jahren noch stärker geworden sind, 

sowie eingedenk dessen, daß das Ständige Sekretariat des 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems mit Unterstützung 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen mehrere 
Programme auf Gebieten durchgeführt hat, die für die wirt
schaftliche Entwicklung der Region als vorrangig angesehen 
werden, 

sowie im Hinblick darauf, daß das Lateinamerikanische 
Wirtschaftssystem jetzt gemeinsame Aktivitäten mit den 
Sonderorganisationen sowie mit den anderen Organisationen 
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen auf
baut, so etwa mit der Hande\s- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Organi
sation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, 
der Weltorganisation für Meteorologie, der Weltgesundheits
organisation, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, 
dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Hauptab
teilung Unterstützungs- und Führungsdienste für die Ent
wicklung, der Hauptabteilung für Wirtschafts- und Sozial
informationen und grundsatzpolitische Analyse, der Hauptab
teilung für grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
fähige Entwicklung, dem Amt des Koordinators der Verein
ten Nationen für Katastrophenhilfe, dem Ausbildungs- und 
Forschungsinstitut der Vereinten Nationen und der Inter
nationalen Fernmeldeunion, 

mit Genugtuung über den jüngsten Beschluß des Latein
amerikanischen Rates, in dem dieser den internationalen 
Organisationen und anderen Institutionen dankt, die dem 
Ständigen Sekretariat des Lateinamerikanischen Wirtschafts
systems Unterstützung gewähren, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. bittet nachdrücklich die Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik, ihre Aktivitäten, soweit diese 
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die Koordination mit dem Lateinamerikanischen Wirtschafts
system und die gegenseitige Unterstützung betreffen, weiter 
auszuweiten und zu vertiefen; 

3. bittet nachdrücklich das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, die vom Ständigen Sekretariat des La
teinamerikanischen Wirtschaftssystems durchgeführten Pro
gramme stärker und umfassender zu unterstützen, mit dem 
Ziel, die vom Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem 
durchgeführten Aktivitäten der technischen Hilfe zu ergän
zen; 

4. bittet nachdrücklich die Sonderorganisationen und die 
anderen Organisationen und Programme des Systems der 
Vereinten Nationen, ihre Unterstützung für die Aktivitäten 
des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems und ihre Mit
wirkung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen 
Wirtschaftssystems, zu gegebener Zeit die Durchführung des 
Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem zu bewerten und 
der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

60. Plenarsitzung 
22. November 1993 

48/23. Südatlantische Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 41111 vom 27. Oktober 
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi
schen Afrika und Südamerika feierlich zur "Südatlantischen 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit" erklärt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre späteren Resolutionen zu 
dieser Angelegenheit, so auch die Resolution 45/36 vom 
27. November 1990, in der sie erneut erklärt hat, daß die 
Staaten der Zone entschlossen sind, auf politischem, wirt
schaftlichem, wissenschaftlichem, technischem und kulturel
lem Gebiet sowie in anderen Bereichen verstärkt und 
schneller zusammenzuarbeiten, 

erneut erklärend, daß die Fragen des Friedens und der 
Sicherheit sowie der Entwicklung miteinander verknüpft und 
nicht voneinander zu trennen sind, und die Auffassung ver
tretend, daß eine auf Frieden und Entwicklung gerichtete 
Zusammenarbeit zwischen allen Staaten, insbesondere zwi
schen den Staaten der Region, für die Förderung der Ziele 
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenar
beit unerläßlich ist. 

im Bewußtsein der Bedeutung, die die Staaten der Zone 
der Erhaltung der Umwelt der Region beimessen, und in 
Anerkennung der Bedrohung, die eine Verschmutzung jed
weden Ursprungs für die Meeres- und Küstenumwelt, ihr 
ökologisches Gleichgewicht und ihre Ressourcen darstellt, 

im Hinblick auf die zum Ausdruck gebrachte Besorgnis 
über die Fischereimethoden und -praktiken, die zur über
mäßigen Ausbeutung der lebenden Ressourcen des Meeres 

führen, insbesondere der weit wandernden und grenzüber
schreitenden Fischbestände, sowie darauf, daß diese Metho
den und Praktiken sich nachteilig auf die Erhaltung und Be
wirtschaftung der lebenden Ressourcen der Meeresumwelt 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen auswirkt, 

1. bekräftigt Zweck und Zielsetzung der Südatlantischen 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit; 

2. fordert alle Staaten auf, bei der Förderung der in der 
Erklärung der Südatlantischen Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit festgelegten Ziele zusammenzuarbeiten und 
aIIes zu unterlassen, was mit diesen Zielen und mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Reso
lutionen der Organisation nicht vereinbar ist, insbesondere 
alles, was in der Region zu Spannungs- und möglichen Kon
fliktsituationen führen oder diese verschärfen könnte; 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht, den der Generalse
kretär gemäß Resolution 47174 vom 14. Dezember 1992 vor
gelegt hat"; 

4. nimmt außerdem Kenntnis von der Erklärung der am 
5. Oktober 1993 am Amtssitz der Vereinten Nationen abge
haltenen Ministertagung der Südatlantischen Zone des Frie
dens und der Zusammenarbeit4.s~ 

5. begrüßt die Initiativen, die im Hinblick auf das 
uneingeschränkte Inkrafttreten des Vertrages über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und in der Karibik (Tlate
loleo-Vertrag)" ergriffen wurden, und unterstreicht, wie 
wichtig solche Initiativen für die Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Südatlantischen Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit sind; 

6. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Fortschritten, 
die bei der Ausarbeitung eines Vertrages über die Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in Afrika erzielt wurden, und 
unterstreicht, wie wichtig ein solcher Vertrag für die Förde
rung der Ziele der Südatlantischen Zone des Friedens und 
der Zusammenarbeit ist; 

7. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, wonach die süd
atlantischen Länder ein geeignetes Instrument zum Schutz 
des Meeres aushandeln sollen, als Ergänzung zum Seerechts
übereinkommen der Vereinten Nationen47 und als Anschluß
maßnahme zu den entsprechenden Teilen der Agenda 21, die 
von der im Juni 1992 in Rio de Janeim abgehaltenen Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung verabschiedet wurde48 

t insbesondere zu deren Kapi
tel 17; 

8. bekräftigt die Wichtigkeit des Südatlantiks für die 
Seeschiffahrt und den Handel auf weltweiter Ebene sowie 
ihre Entschlossenheit, die Region für alle durch das geltende 
Völkerrecht geschützten Aktivitäten, einschließlich der 
Freiheit der Schiffahrt auf Hoher See, offenzuhalten; 

9. unterstreicht, wie wichtig die Ergebnisse der Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung für die Südatlantische Zone des Friedens und der Zu
sammenarbeit sind, insbesondere die Grundsätze der Erklä
rung von Rio über Umwelt und Entwicklung49 und die in 
der Agenda 21 aufgeführten Programme sowie das Rahmen
übereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderun
gen'" und das Übereinkommen über biologische Vielfalt", 
in der Überzeugung, daß ihre Durchführung die Grundlage 
für die Zusammenarbeit innerhalb der Zone stärken und 
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somit der gesamten 1
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internationalen 

kommen wird; 
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Gemeinschaft zugute 

10. nimmt mit Int~resse davon Kenntnis, daß die Länder 
der Zone ihre Hoffnqng bekundet haben, demnächst ein ge
eintes demokratisches Südafrika ohne Rassenschranken in 
die Gemeinschaft de~ südatlantischen Staaten aufnehmen zu 
können, und bittet in i diesem Zusammenhang nachdrücklich 
alle in Betracht komlnenden Parteien in Südafrika, die Ver
handlungen fortzuse n, die zur Errichtung eines geeinten 
demokratischen Süd frika ohne Rassenschranken führen; 

11. dankt der inte ationalen Gemeinschaft für ihre An
strengungen, insbeso dere für die vor kurzem erfolgte Ver
abschiedung von Re olutionen durch den Sicherheitsrat, die 
darauf gerichtet sind eine dauerhafte Lösung der Konflikte 
in Angola und Libe a herbeizuführen; 

12. begrüßt mit G nugtuung die Angola und Liberia bis
her gewährte human täre Hilfe und bittet die internationale 
Gemeinschaft nachd .. cklich, diese Hilfe fortzusetzen und 
noch zu verstärken; 

13. begrüßt das z ischen der Regierung Namibias und der 
Regierung Südafrik erzielte Abkommen, in dem der 
28. Februar 1994 als Datum fllr die Übergabe der Walfisch
bucht und der der üste vorgelagerten Inseln an Namibia 
und deren Rückglie erung im Einklang mit Resolution 432 
(1978) des Sicherhei srats vom 27. Juli 1978 festgelegt wird; 

14. begrüßt auß rdem die Initiative der Regierung 
Namibias, am 25. u 26. November 1993 in Windhuk eine 
Tagung der Handel - und Indusrrieminister der Mitglied
staaten der Zone au zurichten; 

15. begrüßt feme das Angebot Brasiliens, in der zweiten 
Jahreshälfte 1994 i Rio de Janeiro gleichzeitig mit der 
Tagung der für Spo - und Jugendfragen zuständigen hohen 
Beamten die dritte agung hoher Beamter der Zone auszu
richten; 

16. ersucht die z ständigen Organisationen, Organe und 
Gremien des Syste s der Vereinten Nationen, den Staaten 
der Zone bei ihren emeinsamen Bemühungen um die Ver
wirklichung der Er ärung der Südatlantischen Zone des 
Friedens und der Zu ammenarbeit auf Wunsch jede geeigne
te Hilfe zu gewähre 

17. ersucht den eneralsekretär, die Durchfübrung der 
Resolution 41111 un späterer Resolutionen zu dieser Ange
legenheit zu verfol en und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzi sten Tagung einen Bericht vorzulegen t 

der unter anderem den Auffassungen der Mitgliedstaaten 
Rechnung trägt; 

18. beschließt, d n Punkt "Südatlantische Zone des Frie
dens und der Zus menarbeit" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunund ierzigsten Tagung aufzunehmen. 

63. Plenarsitzung 
24. November 1993 

48124. Zusamme arbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Organisation der Islamischen 
Konferen 

Die Generalvers mmlung, 

nach Bellandlun des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbe' zwischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation d Islamischen Konferenz", 

unter Berlicksichtigung des Wunsches heider Organisatio
nen, im Rahmen ihrer gemeinsamen Suche nach Lösungen 
für globale Probleme, wie zum Beispiel Fragen des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, der Abrüstung, 
der Selbstbestimmung. der Entkolonialisierung, der grundle
genden Menschenrechte und der wirtschaftlichen und tech
nischen Entwicklung, enger zusammenzuarbeiten, 

unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Vereinten 
Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen auf der Grundlage der 
regionalen Zusammenarbeit befürwortet werden, 

angesichts der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferenz und ihren Fachinstitutionen. 

sowie feststellend, daß in den sieben Schwerpunktbe
reilchen der Zusammenarbeit sowie bei der Bestimmung 
weiterer Kooperationsbereiche erfreuliche Fortschritte erzielt 
wurden, 

überzeugt, daß die Festigung der Zusarnrnenarbeit zwi
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und der Organisation 
der Islamischen Konferenz zur Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt, 

mit Genugtuung über die Entschlossenheit beider Organi
sationen, die bestehende Zusammenarbeit durch die Aus
arbeitung konkreter Vorschläge in den festgelegten Schwer
punktbereichen der Zusammenarbeit weiter zu festigen, 

in Anerkennung der nach wie vor bestehenden Notwendig
keit einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Sonder· 
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz und ihren Fachinstitutionen bei der Umsetzung 
der Vorschläge, die auf der Koordinierungstagung der 
AnlaufsteUen der federführenden Organe der heiden Organi
sationen verabschiedet wurden, 

unter Berücksichtigung der sektoralen Tagung der Organi
sationen und Organe des Systems der Vereinten Nationen 
und der Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer 
Fachinstitutionen über Wissenschaft und Technologie unter 
besonderer Berücksichtigung der Umwelt. die vom 19. bis 
22. Dezember 1992 in Dhaka abgehalten wurde, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober 
1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39n vom 8. November 
1984, 40/4 vom 25. Oktober 1985, 4113 vom 16. Okrober 
1986, 42/4 vom 15. Oktober 1987, 43/2 vom 17. Oktober 
1988, 44/8 vom 18. Oktober 1989, 45/9 vom 25. Oktober 
1990,46/13 vom 28. Oktober 1991 und 47/18 vom 23. No
vember 1992, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. verweist auf die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der sektoralen Tagungen, insbesondere der sektoralen 
Tagung über Wissenschaft und Technologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Umwelt"; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Organisation der 
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten 
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Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt; 

4. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen 
Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Bei
spiel Fragen des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Entkolo
nialisierung, der grundlegenden Menschenrechte und der 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung, auch weiter
hin zusammenzuarbeiten; 

5. legt den Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu
sammenarbeit mit der Organisation der Islamischen Kon
ferenz insbesondere durch die Aushandlung von Koope
rationsabkommen weiter auszubauen, und bittet sie, die 
Kontakte und die Zusammenkünfte zwischen den Anlauf
stellen für die Zusammenarbeit in den Schwerpunktberei
chen, die für die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz von Interesse sind, auszuweiten; 

6. empfiehlt, im Mai 1994 in Genf eine allgemeine 
Tagung der Vertreter der Sekretariate des Systems der 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz und ihrer Fachinstitutionen zu veranstalten; 

7. bittet nachdrücklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, insbesondere die federführenden 
Stellen, der Organisation der Islamischen Konferenz und 
ihren Fachinstitutionen zur Verstärkung der Zusammenarbeit 
mehr technische und sonstige Hilfe zu gewähren; 

8. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten Be
mühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz im Dienste der 
gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf poli
tischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet; 

9. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, regelmäßig Konsultationen 
zwischen Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen 
und des Generalsekretariats der Organisation der Islamischen 
Konferenz abzuhalten, die vor allem Fragen der Durch
führung von Programmen, Projekten und Anschlußrnaßnah
men gewidmet sind; 

10. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Organisa
tion der Islamischen Konferenz auch künftig die Veranstal
tung von sektoralen Tagungen in Schwerpunktbereichen der 
Zusammenarbeit anzuregen, wie auf den bisherigen Tagun
gen der beiden Organisationen empfohlen, und namentlich 
auch Anschlußrnaßnahmen an die sektoralen Tagungen zu 
fordern; 

11. dankt dem Generalsekretär außerdem für seine Be
mühungen um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Organisation der Islami
schen Konferenz und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß er die Koordinierungsmechanismen zwischen den beiden 
Organisationen weiter ausbauen wird; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Stand der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 

und der Organisation der Islamischen Konferenz Bericht zu 
erstatten; 

13. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund
vierzigsten Tagung aufzunehmen. 

63. Plenarsitzung 
24. November 1993 

48/25. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation der afrikanischen Einheit", 

unter Hinweis auf das Abkommen vom 15. November 
1965 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na
tionen und der Organisation der afrikanischen Einheit in der 
aktualisierten und am 9. Oktober 1990 von den Generalse
kretären der beiden Organisationen unterzeichneten Fassung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afrikanischen Einheit, 
insbesondere die Resolutionen 43112 vom 25. Oktober 1988, 
43/27 vom 18. November 1988, 44117 vom 1. November 
1989,45113 vom 7. November 1990, 46120 vom 26. Novem
ber 1991 und 47/148 vom 18. Dezember 1992, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihren Resolutio
nen 46/20 und 471148 unter anderem den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und die zuständigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen nachdrücklich gebeten hat, 
die Gründung einer afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu 
unterstützen, 

Kenntnis nehmetui von den Resolutionen, Beschlüssen und 
Erklärungen über die Demokratisierung, die Konfliktbeile
gung und die Wirtschaftsintegration, die der Ministerrat der 
Organisation der afrikanischen Einheit auf seiner vom 21. bis 
26. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen achtundfünfzigsten 
ordentlichen Tagung" und die Versammlung der Staats
und Regierungschefs dieser Organisation auf ihrer vom 
28. bis 30. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen neunundzwan
zigsten ordentlichen Tagung" verabschiedet haben, 

in Anbetracht der wichtigen Erklärung, die der Vertreter 
des derzeitigen Vorsitzenden der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit am 28. September 1993 vor der Generalversammlung 
abgegeben hat", 

eingedenk der Notwendigkeit einer fortgesetzten und 
engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen und der Organisation der 
afrikanischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt
schaftlichem, sozialem, technischem, kulturellem und 
administrativem Gebiet, 

im Hinblick darauf, daß die Versammlung der Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit 
im Juni 1993 einen Mechanismus zur Verhütung, Bewälti-
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gung und Beilegung von Konflikten in Afrika geschaffen 
hatsi". ' 

, 

sowie im Hinblic auf die Bemühungen der Organisation 
der afrikanischen E'nheit um die Förderung der friedlichen 
Beilegung von Stre tigkeiten und Konflikten in Afrika und 
der harmonischen F rtführung des Demokratisierungsprozes
ses sowie auf die nterstützung und Hilfe seitens der Ver
einten Nationen, 

in großer Sorge arüber, daß die wirtschaftliche Lage in 
Afrika trotz der v n den afrikanischen Ländern zur Zeit 
durchgeführten Ref rmpolitik nach wie vor kritisch ist und 
daß die Gesundun und Entwicklung Afrikas durch das 
anhaltend niedrige iveau der Rohstoffpreise, die schwere 
Schuldenlast und da begrenzte Vorhandensein von Finanzie
rungsmöglichkeiten sowie durch die Auswirkungen der ver
heerenden Dürre, v n der bestimmte Regionen des Konti
nents betroffen sind auch weiterhin ernstlich behindert wird, 

im Bewußtsein de derzeitigen Bemühungen der Organisa
tion der afrikanisch n Einheit und ihrer Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der Wi chaftsintegration und insbesondere der 
Verabschiedung de Vertrages zur Gründung der Afrikani
schen Wirtschaflsg meinschaft durch die Versammlung der 
Staats- und Regie ngschefs der Organisation der afrikani
schen Einheit am 3, Juni 1991 in Abuja, 

sowie zutiefst sorgt über die ernste Situation der 
Flüchtlinge und \I 'ebenen in Afrika und die dringende 
Notwendigkeit, de Flüchtlingen größere internationale 
Unterstützung zu ewähren und damit den afrikanischen 
Asy lländern zu hel en, 

in Anerkennung er Hilfe, die namentlich den Flüchtlin
gen, den Vertriebe en und den afrikanischen Asylländern 
von der intemation len Gemeinschaft bereits gewährt worden 
ist, 

Kenntnis nehme d von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Treffen ischen den Vertretern der Sekretariate 
des Systems der Ve einten Nationen und des Generalsekreta
riats der Organ isa on der afrikanischen Einheit, das vom 
8. bis 10, Septern r 1993 am Amtssitz der Vereinten Natio
nen abgehalten wu de", 

1. nimmt Kenn nis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusamme arbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisat on der afrikanischen EinheitS4 und von 
seinen Bentühung um die Festigung dieser Zusammenar
beit und die Durc ührung der einschlägigen Resolutionen; 

2. nimmt auße em Kenntnis von den Schlußfolgerungen 
im Bericht des Ge eralsekretärs über das Treffen zwischen 
den Vertretern der Sekretariate des Systems der Vereinten 
Nationen und des eneralsekretariats der Organisation der 
afrikanischen Ein itS9

; 

3. stellt mit G nugtuung fest, daß die Organisation der 
afrikanischen Ein eit sich weiterhin und in zunehmendem 
Umfang an der Ar it der Vereinten Nationen und der Son
derorganisationen eteiligt und einen konstruktiven Beitrag 
dazu leistet; 

4. fordert die' Organe der Vereinten Nationen, ins
besondere den S cherheitsrat und den Wirtschafts- und 
Sozial rat, auf, di Organisation der afrikanischen Einheit 

auch weiterhin in ihre gesamte Tätigkeit, soweit sie Afrika 
betrifft, eng mit einzubeziehen; 

5. spricht der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit ihre 
Anerkennung aus für die Schaffung eines Mechanismus zur 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten in 
Afrika im Juni 1993; 

6. spricht den Vereinten Nationen und der Organisation 
der afrikanischen Einheit ihre Anerkennung aus für ihre Zu
sammenarbeit bei der Beilegung von Konflikten in Afrika 
und unterstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung und 
Stärkung der bestehenden Modalitäten für den Informations
austausch und für Konsultationen, insbesondere auf dem Ge
biet der Beobachtung und der Frühwarnung in bezug auf 
Konfliktsituationen; 

7. fordert die Vereinten Nationen auf, ihre Bemühungen 
zu koordinieren und mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit im Kontext der friedlichen Beilegung von Streitigkei
ten und der Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit in Afrika zusammenzuaTbeiten, wie nach Ka
pitel VIII der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen; 

8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hilfe, welche 
die Vereinten Nationen und ihre Organisationen den afrikani
schen Ländern im Rahmen des Demokratisierungsprozesses 
gewähren; 

9. bittet die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten 
nachdrücklich, der Organisation der afrikanischen Einheit 
nach Bedarf auch weiterhin Hilfe zu gewähren, falls diese 
die Einleitung einer Friedensoperation beschließen sollte; 

10, ersucht die Vereinten Nationen, die Bemühungen der 
Organisation der afrikanischen Einheit um die Förderung der 
friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten und 
die friedliche Gestaltung des Wandels in Afrika auch weiter
hin zu unterstützen; 

11. bittet nnchdrücklich alle Mitgliedstaaten sowie regio
nalen und internationalen Organisationen. insbesondere die
jenigen des Systems der Vereinten Nationen. sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen, den Flüchtlingen und Ver
triebenen sowie den afrikanischen Asylländern die erforderli
che und geeignete wirtschaftliche, finanzielle und technische 
Hilfe zu gewähren und dabei die beunruhigenden diesbezüg
lichen Entwicklungen der jüngsten Zeit zu berücksichtigen; 

12. würdigt die anhaltenden Bemühungen der Organisa
tion der afrikanischen Einheit um die Förderung der multila
teralen Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen Staaten 
sowie deren Wirtschaftsintegration und ersucht die Organisa
tionen der Vereinten Nationen, diese Bemühungen auch wei
terhin zu unterstützen; 

13. betont, daß die von den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen gewährte wirtschaftliche, technische 
und entwicklungsbezogene Hilfe für Afrika fortgesetzt wer
den muß, und weist nachdrücklich darauf hin, daß diese 
Organisationen Afrika auf diesem Gebiet zur Zeit Vorrang 
einräumen müssen; 

14. bittet nachdrücklich den Generalsekretär und die 
Mitgliedstaaten. die regionalen und internationalen Organisa
tionen, die nichtstaatlichen Organisationen und die zuständi
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die 
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Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu 
unterstützen und bei der Wirtschaftsintegration und Zusam
menarbeit behilflich zu sein; 

15. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
die Bemühungen auch weiterhin zu unterstützen, die der 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
mit dem Ziel der Abhaltung sektoraler Tagungen in den 
Schwerpunktbereichen der Zusammenarbeit und insbesondere 
der Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Stärkung der afrikanischen regionalen und subregio
nalen Organisationen unternimmt~ 

16. ersucht die in Afrika tätigen Organisationen des Sy
stems der Vereinten Nationen, in ihr Programm auf nationa
ler und regionaler Ebene Aktivitäten aufzunehmen, die die 
regionale Zusammenarbeit in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbe
reich verstärken, und die Verwirklichung der Ziele des 
Vertrages zur Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsge
meinschaft zu erleichtern; 

17. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen aut: 
sich um die Koordinierung ihrer regionalen Programme in 
Afrika zu bemühen, um diese mehr miteinander zu verbin
den, und die Abstimmung dieser Programme mit denjenigen 
der regionalen und subregionalen afrikanischen Wirtschafts
organisationen sicherzustellen; 

18. betont, wie wichtig und notwendig es ist, durch geeig
nete Maßnahmen die Durchführung der Neuen Agenda der 
Vereinten Nationen rur die Entwicklung Afrikas in den neun
ziger Jahren60 sicherzustellen, insbesondere was die Ressour
cenströme, die Schuldenerleichterung und die Diversifizie
rung der afrikanischen Volkswirtschaften betrifft; 

19. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
vorz~~ehen. insbesondere soweit es um Anschlußmaßnahmen 
zur Uberprüfung und Bewertung der Durchführung der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren geht; 

20. billigt die zwischen den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani
schen Einheit erzielte Einigung über die Einberufung eines 
Treffens zwischen den Sekretariaten der beiden Organisatio
nen, das 1994 in Addis Abeba abgehalten werden soll, um 
über die Fortschritte bei der Verwirklichung der im Septem
ber 1993 vereinbarten Vorschläge und Empfehlungen be
treffend die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organi
sationen in den Jahren 1993-1994 Bilanz zu ziehen und neue 
wirksame gemeinsame Maßnahmen zu beschließen; 

21. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen auf, an ihrem jeweiligen Amtssitz und bei ihren regiona
len Feldeinsätzen die wirksame, gerechte und ausgewogene 
Vertretung Afrikas ·in den herausgehobenen und führenden 
Positionen sicherzustellen; 

22. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß das Informationssystem der Vereinten Nationen 
auch künftig Informationen verbreitet, um die Öffentlichkeit 
in stärkerem Maße über die Situation im südlichen Afrika 
sowie über die sozialen und wirtschaftlichen Probleme und 
die Bedürfnisse der afrikanischen Staaten und ihrer regiona
len und subregionalen Institutionen aufzuklären; 

23. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution und über die Entwicklung 
der Zusammenarbeit zwischen der Organisation der afrikani
schen Einheit und den Organisationen des Systems der Ver
einten Nationen Bericht zu erstatten. 

65. Plenarsitzung 
29. November 1993 

48/26. Frage der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher
heitsrat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom 11. Dezem
ber 1992, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs61

, der die Auffassungen einer Reihe von Mitglied
staaten zu dem Tagesordnungspunkt "Frage der ausgewoge
nen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Sicherheitsrat" enthält, 

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Bestimmun
gen der Charta der Vereinten Nationen, insbesondere Arti
kel 23, 

ferner unter Hinweis darauf, daß die Mitglieder dem 
Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit übertragen 
und anerkennen, daß der Sicherheitsrat bei der Waluneh
mung der sich aus dieser Verantwortung ergebenden Pflich
ten in ihrem Namen handelt, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, in Anbetracht der 
beträchtlich gestiegenen Zahl der Mitglieder der Vereinten 
Nationen, insbesondere der Entwicklungsländer, sowie der 
Veränderungen in den internationalen Beziehungen, die Zahl 
der Mitglieder des Sicherheitsrats und damit zusammen
hängende Fragen zu überprüfen, 

eingedenk der Notwendigkeit, die Effizienz des Sicher
heitsrats weiter zu verbessern, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der souveränen Gleichheit 
aller Mitglieder der Vereinten Nationen, 

tätig werdend in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta, 

eingedenk dessen, daß es wichtig ist, eine allgemeine 
Einigung zu erzielen, 

1. beschließt, eine allen Mitgliedstaaten offenstehende 
Arbeitsgruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, alle Aspekte 
der Frage der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Si
cherheitsrat und andere mit dem Sicherheitsrat im Zusam
menhang stehende Fragen zu behandeln; 

2. ersucht die allen Mitgliedstaaten offenstehende 
Arbeitsgruppe, der Generalversammlung vor Beendigung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über den 
Fortgang ihrer Arbeit vorzulegen; 

3. beschließt, einen Punkt mit dem Titel "Frage der 
ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der 
Mitglieder im Sicherheitsrat und damit zusammenhängende 
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Fragen" in die vor]' ufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung auf nehmen. 

69. Plenarsitzung 
3. Dezember 1993 

48/27. Die Situa on der Demokratie nnd der Men
schenrech in Haiti 

Die Generalvers mlung, 

nach erneuter Be andlung der Frage mit dem Titel "Die 
Situation der Demo atie und der Menschenrechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46n vom 11. Oktober 
1991 und 46/138 m 17. Dezember 1991, 47120 A vom 
24. November 1992 und 47120 B vom 20. April 1993 sowie 
auf die zu dieser Fr ge vom Wirtschafts- und Sozialrat, von 
der Menschenrech kommission und von anderen inter
nationalen Foren erabschiedeten Resolutionen und Be
schlüsse, 

sowie unter Hinw is auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 841 (1993) vo 16. Juni 1993, 861 (1993) vom 27. Au
gust 1993, 862 (I 3) vom 31. August 1993, 867 (1993) 
vom 23. September 1993,873 (1993) vom 13. Oktober 1993 
und 875 (1993) vo 16. Oktober 1993, 

mit Genugtuung enntnis nehmend von den Resolutionen 
MRElRES. 1/9 I", RE/RES.2/91", MRE/RES.3/92 und 
MRElRES.5/93, di am 3. und 8. Oktober 1991, am 17. Mai 
1992 und am 5. Jun 1993 von den Außenministern der Mit
gliedsländer der 0 ganisation der amerikanischen Staaten 
verabschiedet wur eD, sowie von den Resolutionen CP! 
RES.594 (923/92) v m 10. November 1992 und CP/SA.968/ 
93 vom 18. Oktobe 1993, die vom Ständigen Rat der Orga
nisation der amerik nischen Staaten verabschiedet wurden, 

Kenntnis nehmen von der am 3. Juli 1993 unterzeichneten 
Vereinbarung von Governors Island" und von dem am 
16. Juli 1993 unter eichneten Pakt von New York", 

feststellend, daß otz der Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft Präs dent Jean-Bertrand Aristide noch nicht 
wieder in sein Amt ingesetzt worden ist und die demokrati
sche Ordnung in Hhiti noch nicht im Einklang mit der Ver
einbarung von GovJ;"ors Island wiederhergestellt worden ist, 

in höchstem Ma e beunruhigt über das weitere Vorkom
men flagranter Me schenrechtsverletzungen und über deren 
Verschlimmerung, amentlieh summarische und willkürliche 
Hinrichtungen, Ver chwindenlassen von Personen, Folterun
gen und Vergewalf ungen und willkürliche Freiheitsentzie
hungen sowie die erweigerung der Anerkennung der Mei
nungs-, Versamml ngs- und Vereinigungsfreiheit, 

zutiefst besorgt 'ber die Häufung von Gewalttaten und 
Einschüchterungsv rsuchen gegen die Regierung Haitis, 
insbesondere die E ordung von Justizminister Fran90is Guy 
Malary, die zum zug der Internationalen Zivilmission in 
Haiti beigetragen aben, 

zutiefst beunruh gt über die Hindernisse, die sich der 
Dislozierung der ach Resolution 867 (1993) des Sicher
heitsrats entsandte Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
nach wie vor entg genstellen, sowie über die Tatsache, daß 
die haitianisehen Streitkräfte ihrer Verantwortung nicht 

gerecht geworden sind, der Mission die Aufnahme ihrer 
Arbeit zu gestatten, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Maßnahmen, die der 
Sicherheitsrat zur Herbeiführung einer Beilegung der haitia
nischen Krise ergriffen hat, 

mit Genugtuung über die Bemühungen des Sonderabge
sandten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretärs der Organisation der amerikanischen Staa
ten, 

unter Berücksichtigung ihrer Resolution 47111 vom 
29. Oktober 1992 über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten, 

im Hinblick auf den Bericht des Generalsekretärs vom 
13. Oktober 1993", in dem der Sicherheit,rat davon unter
richtet wird, daß sich die Militärbehörden Haitis, einschließ
lich der Stadtpolizei von Port-au-Prince, nicht an die Ver
einbarung von Govemors Island gehalten haben, sowie auf 
die Berichte, die am 25. Oktober und 18. November 1993 
von der Internationalen Zivilmission in Haiti vorgelegt wur
den", und den Bericht des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Situation der Men
schenrechte in Haiti vorn 10. November 1993", 

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen für eine Lösung 
der Krise in Haiti, die von Präsident Aristide vor der 
Generalversammlung vorgebracht wurden69

, 

daran erinnernd, daß das Ziel der internationalen Gemein
schaft nach wie vor die umgehende Wiederherstellung der 
Demokratie in Haiti und die Rückkehr von Präsident Aristide 
sowie die vollständige Wiederherstellung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten und die Förderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung in Haiti ist, 

die Auffassung vertretend, daß es dringend notwendig ist, 
so bald wie möglich eine endgültige Beilegung der haitiani
schen Krise i1ll Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen und dem Völkerrecht herbeizuführen, 

1. verurteilt erneut entschieden den Versuch der wider
rechtlichen Ablösung des verfassungsmäßigen Präsidenten 
von Haiti. die Anwendung von Gewalt und militärischem 
Zwang sowie die Verletzung der Menschenrechte in diesem 
Land; 

2. verurteilt alle Versuche, die sofortige Wiederein
setzung von Präsident Jean-Bertrand Aristide als verfas
sungsmäßigem Präsidenten von Haiti zu verzögern oder zu 
verhindern; 

3. erklärt erneut jede aus dieser widerrechtlichen 
Situation hervorgehende Machtstruktur für unannehmbar und 
verlangt die Rückkehr von Präsident Aristide sowie die 
uneingeschränkte Anwendung der Nationalen Verfassung und 
damit die volle Einhaltung der Menschenrechte in Haiti; 

4. unterstützt nachdrücklich den Prozeß des politischen 
Dialogs unter der Schirmherrschaft des Sonderabgesandten 
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretärs der Organisation der amerikanischen 
Staaten im Hinblick auf die Beilegung der politischen Krise 
in Haiti; 
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5. unterstreicht. daß die Vereinbarung von Governors 
land nach wie vor der einzig gültige Rahmen für die 
Beilegung der Krise in Haiti ist; 

6. unterstreicht abermals, daß die Lösung der haitia
nischen Krise den Resolutionen MREIRES.2/91, MRE/ 
RES.3/92 und CPIRES.594 (923/92) der Organisation der 
amerikanischen Staaten Rechnung tragen muß; 

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs66

; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Generalsekretär der Organisation der amerikanischen Staaten 
alles zu tun, damit die Internationale Zivilrnission in Haiti so 
rasch wie möglich nach Haiti zurückkehrt; 

9. ermutigt den Generalsekretär, die Bemühungen um die 
Entsendung der Mission der Vereinten Nationen in Haiti im 
Einklang mit der Vereinbarung von Governors Island fort
zusetzen; 

10. erinnert an die Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, 
den vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 841 (1993) 
und 875 (1993) ergriffenen Maßnalunen voll und wirksam 
nachzukommen; 

11. ermutigt die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 
im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts erneut ihre Unterstützung zu gewähren, indem 
sie Maßnalunen in Übereinstimmung mit den von der 
Organisation der amerikanischen Staaten verabschiedeten 
Resolutionen MREIRES.219I, MRElRES.3/92 und CP/ 
RES.594 (923/92) ergreifen, insbesondere was die Stärkung 
der repräsentativen Demokratie. der verfassungsmäßigen 
Ordnung und des Handelsembargos gegen Haiti betrifft; 

12. gibt ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über das Schick
sal des haitianisehen Volkes und erklärt erneut, daß die 
haitianischen Militärbehörden die volle Verantwortung tragen 
für das Leid, weIches das unmittelbare Ergebnis ihrer 
Mißachtung der haitianisehen Verfassung ist, sowie für die 
Erfüllung der von ihnen öffentlich eingegangenen Ver
pflichtungen auf die Vereinbarung von Governors Island; 

13. bekräftigt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
beabsichtigt, die technische, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit zu erhöhen, sobald die verfassungsmäßige 
Ordnung in Haiti wiederhergestellt ist durch die Unter
stützung von Maßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung sowie zur Stärkung der Institutionen, denen die 
Rechtsprechung und die Gewährleistung der Demokratie, der 
politischen Stabilität und der wirtschaftlichen Entwicklung 
obliegt; 

14. bekräftigt ihre Unterstützung für den verfassungs
mäßigen Präsidenten von Haiti, Jean-Bertrand Aristide, und 
seinen Ministerpräsidenten; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
bis Mitte Februar 1994 während ihrer wiederaufgenommen 
achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen; 

16. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben, bis eine 
Lösung dieser Situation gefunden ist. 

70. Plenarsitzung 
6. Dezember 1993 

48/28. Seerecht 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das 
Seerecht, einschließlich der Resolution 47/65 vom 11. De
zember 1992, 

in der Erkenntnis, daß die Probleme des Meeresraums, wie 
es im dritten Präambelabsatz des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen47 heißt. eng miteinander verknüpft 
sind und als Ganzes betrachtet werden müssen, 

überzeugt, daß es wichtig ist, die Einheit des Überein
kommens und der mit ihm verabschiedeten damit zusammen~ 
hängenden Resolutionen zu bewahren und sie in einer Weise 
anzuwenden, die mit dieser Einheit und mit ihrem Ziel und 
Zweck vereinbar ist, 

betonend, daß die Staaten für die konsequente Anwendung 
des Übereinkommens sorgen müssen und daß die inner
staatlichen Rechtsvorschriften an das ÜbereinkOJ.nmen ange
glichen werden müssen, 

in Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2749 
(XXV) vom 17. Dezember 1970 erklärt hat, daß der Meeres
boden und der Meeresuntergrund jenseits der Grenzen des 
Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse (im folgenden als "das 
Gebiet" bezeichnet) sowie die Ressourcen des Gebiets das 
gemeinsame Erbe der Menschheit sind, 

unter Hinweis darauf, daß das Übereinkommen die für das 
Gebiet und seine Ressourcen geltende Rechtsordnung fest
legt, 

mit Genugtuung darauf hinweisend, daß die Bereitschaft 
zum Ausdruck gebracht worden ist, allen Möglichkeiten für 
eine Auseinandersetzung mit Fragen nachzugehen, die eini
gen Staaten Sorge bereiten, um die universale Teilnahme an 
dem Übereinkommen sicherzustellen 7U, 

feststellend, daß die sechzigste Ratifikations- beziehungs
weise Beitrittsurkunde zu dem Übereinkommen am 16. No
vember 1993 hinterlegt worden ist und daß das Übereinkom
men somit zwölf Monate nach dem Datum der Hinterlegung 
dieser Urkunde in Kraft treten wird, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, Kooperationsbereitschaft 
mit der Vorbereitungskommission bei der baldigen und 
effektiven Durchführung der Resolution II der Dritten 
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen71 zu beweisen, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Fortschritten, 
die in der Vorhereitungskommission seit ihrer Gründung er~ 
zielt worden sind, einschließlich der Registrierung von sechs 
Pionierinvestoren sowie davon, daß die Vorbereitungskom
mission aus den von den Pionierinvestoren gemäß Resolution 
II beantragten Feldern reservierte Felder für die Internationa
le Meeresbodenbehörde festgelegt hat, sowie eingedenk 
dessen, daß eine soIche Registrierung für die Pionierinvest0-
ren sowohl Rechte als auch Pflichten mit sich bringt, 

sowie feststellend, daß die Länder, insbesond~re die 
Entwicklungsländer, bei der Durchführung des Uberein
kommens und im Rahmen ihres Entwicklungsprozesses in 
zunehmendem Maße Informationen, Beratung und Hilfe be
nötigen, wenn sie in den vollen Genuß der Vorteile der 
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I!,mfassenden Rechts rdnung gelangen sollen, die mit dem 
Ubereinkommen ges haffen worden ist, 

besorgt darüber, d die Entwicklungsländer aufgrund des 
Mangels an Ressour en und den nötigen wissenschaftlich
technischen Kapazitä en bisher noch nicht in der Lage sind, 
wirksame Maßnahm zu ergreifen, um in den vollen Genuß 
dieser Vorteile zu ge angen, 

in der Erkenntnis, daß die Bemühungen der Staaten und 
der zuständigen inte nationalen Organisationen, die darauf 
gerichtet sind, den E twicklungsländern den Erwerb solcher 
Kapazitäten zu erm·· lichen, verstärkt und ergänzt werden 
müssen, 

tnis, daß das Übereinkommen auf alle 
Nutzungsmöglichkei n und Ressourcen des Meeres Anwen
dung findet und da alle diesbezüglichen Aktivitäten im 
Rahmen des System der Vereinten Nationen auf eine mit 
dem Übereinkomm zu vereinbarende Art und Weise 
durchgeführt werden müssen, 

zutiefst besorgt üb r den gegenwärtigen Zustand der Mee
resumwelt, 

tigkeit des Übereinkommens für den 
welt, 

mit Besorgnis ü den Einsatz von Fischereimethoden 
und -praktiken, die ich nachteilig auf die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen des Meeres aus
wirken können, ein chließlich derjenigen Methoden und 
Praktiken, deren Zie die Umgehung von Vorschriften und 
Kontrollen ist, 

in Anbetracht der otwendigkeit einer wirksamen und aus
gewogenen, den eins hlägigen Bestimmungen des Überein
kommens volle Gelt ng verschaffenden Erhaltung und Be
wirtschaftung der le enden Ressourcen des Meeres, 

Kenntnis nehme von den Aktivitäten, die 1993 im 
Rahmen des Prog s 10 (Seerecht und Meeresangelegen-
heiten) des revidierte mittelfristigen Plans für den Zeitraum 
1992-199712 durchg ührt worden sind, unter Berücksichti
gung der Neustrukt rierung des Sekretariats der Vereinten 
Nationen, sowie vo dem gemäß Ziffer 21 der Resolu
tion 47/65 der Gen alversammlung erstellten Bericht des 
Generalsekretärs 73, 

I. verweist auf d e historische Bedeutung des Seerechts
übereinkommens der Vereinten Nationen als eines wichtigen 
Beitrags zur Wahru g des Friedens, der Gerechtigkeit und 
des Fortschritts für le Völker der Welt; 

2. bringt ihre G nugtuung zum Ausdruck über die zu
nehmende, überwälf ende Unterstützung des Übereinkom
mens, die unter an rem dadurch belegt wird, daß bisher 
einhundertneunundf nfzig Unterzeichnungen und sechzig 
Ratifikationen bezie ungsweise Beitritte erfolgt sind, und 
stellt fest, daß das Ü ereinkommen somit am 16. November 
1994 in Kraft treten wird; 

3. bittet aUe Sta ten, erneute Anstrengungen zu unter
nehmen, um die uni ersale Teilnahme an dem Übereinkom
men zu ennöglichen 

4. nimmt mit D nk Kenntnis von den neuen Entwick
lungen und von der tiven Beteiligung der Staaten an den 

unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs geführten 
Konsultationen, deren Ziel darin besteht, den Dialog und die 
Auseinandersetzung mit Fragen, die einigen Staaten Sorge 
bereiten, zu fördern, damit die universale Teilnahme an dem 
Übereinkommen erreicht wird74

; 

5. bittet alle Staaten außerdem, sich an den unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs geführten Konsultatio
nen zu beteiligen und verstärkte Anstrengungen zu unter
nehmen, damit die universale Teilnahme an dem Überein
kommen möglichst bald elTeicht wird; 

6. erkennt an, daß politische und wirt,chaftliche Ver
änderungen. insbesondere auch ein zunehmendes Handeln 
nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen, verstärkt die 
Notwendigkeit deutlich werden lassen, einzelne Aspekte der 
auf das G~biet und seine Ressourcen anzuwendenden 
Rechtsordnung im Lichte der Fragen, die einigen Staaten 
Sorge bereiten75

, neu zu bewerten, und daß ein produktiver, 
aUe interessierten Parteien einbeziehender Dialog über diese 
Fragen die Aussichten auf eine universale Teilnahme an dem 
Übereinkommen zum Vorteil der gesamten Menschheit 
verbessern würde; 

7. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, soweit nicht 
berdts geschehen, das Übereinkommen so bald wie möglich 
zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten, und fordert 
alle Staaten außerdem auf, die universale Teilnahme an dem 
Übereinkommen durch geeignete Maßnahmen zu fördern, so 
auch durch einen Dialog zum Zweck der Auseinandersetzung 
mit den Fragen, die einigen Staaten Sorge bereiten; 

8. fordert alle Staaten außerdem auf, die Einheit des 
Übereinkommens und der mit ihm verabschiedeten damit 
zusammenhängenden Resolutionen zu bewahren und sie in 
einer Weise anzuwenden, die mit dieser Einheit und mit 
ihrem Ziel und Zweck vereinbar ist; 

9. fordert die Staaten auf, beim Erlaß von Rechtsvor
schriften die Bestimmungen des Übereinkommens zu beach
ten; 

10. nimmt Kenntnis von den Fortschritten der Vorberei
tung,kommission für die Internationale Meeresbodenbehörde 
und für den Internationalen Seegerichtshof in allen ihren 
Arbeitsbereichen, so auch von der Fertigstellung des vor
läufigen Entwurfs ihres Schlußberichts auf ihrer elften 
Tagung; 

11. erinnert an die Vereinbarung über die Erfüllung der 
Verpflichtungen der registrierten Pionierinvestoren und der 
zertifizierenden Staaten, die von der Vorbereitungskommis
sion am 30. August 1990 verabschiedet wurde76

, sowie an 
die am 12. März 199277 und am 18. August 1992" 
angenommenen Vereinbarungen; 

12. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen zur 
Unterstützung des Übereinkommens und für die wirksame 
Durchführung des Programms 10 (Seerecht und Meeres
angelegenheiten) im mittelfristigen Plan für den Zeitraum 
1992-1997 und ersucht ihn, bei der Durchführung des 
Programm, 10 auch künftig wirksam auf den erhöhten 
Bedarf der Staaten an Hilfe bei der Durchführung des 
Übereinkommens einzugehen; 

13. dankt dem Generalsekretär al#3erdem für den Be
richt", den er gemäß Ziffer 21 der Resolution 47/65 der. 
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Generalversammlung erstellt hat, und ersucht ihn, die darin 
beschriebenen Aktivitäten sowie die Aktivitäten zur Kon
solidierung der Seerechtsordnung fortzusetzen; 

14. fordert den Generalsekretär auf, die Staaten bei der 
Durchführung des Übereinkommens und der Entwicklung 
eines konsequenten und einheitlichen Vorgehens in bezug 
auf die dadurch geschaffene Rechtsordnung sowie bei ihren 
nationalen, subregionalen und regionalen Bemühungen um 
die uneingeschränkte Wahrnehmung der daraus erwachsen
den Vorteile auch weiterhin zu unterstützen, und bittet die 
Organe und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen dabei um ihre Mitarbeit und verstärkte Unter
stützung; 

15. bittet nachdrücklich die interessierten Mitgliedstaaten, 
insbesondere soweit sie über fortgeschrittene meerestechni
sche Fähigkeiten verfügen, die entsprechenden Politiken und 
Programme unter dem Blickwinkel der Einbeziehung des 
Meeresbereiches in die nationalen Entwicklungsstrategien zu 
überprüfen und die Möglichkeiten für eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu sondieren, 
insbesondere Entwicklungsländern in Regionen, die auf 
diesem Gebiet aktiv sind; 

16. ersucht die zuständigen internationalen Organisatio
nen, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die 
Weltbank und die anderen multilateralen Finanzierungsinsti
tutionen, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Politik ihre finan
zielle, technische, organisatorische und managementbezogene 
Hilfe für die Entwicklungsländer bei deren Bemühungen, in 
den Genuß der Vorteile der durch das Übereinkommen ge
schaffenen umfassenden Rechtsordnung zu gelangen, zu ver
stärken und die Zusammenarbeit untereinander und mit den 
Geberstaaten bei der Bereitstellung dieser Hilfe auszubauen; 

17. ersucht den Generalsekretärj im Benehmen mit den 
Staaten und den zuständigen internationalen Organisationen 
die getroffenen Maßnahmen sowie alle erforderlichen An
schlußmaßnahmen weiterzuverfolgen, um den Staaten die 
Wahrnehmung der Vorteile der durch das Übereinkommen 
geschaffenen umfassenden Rechtsordnung zu erleichtern, und 
der Generalversammlung regelmäßig darüber Bericht zu er
statten; 

18. erkennt an, daß der Schutz der Meeresumwelt durch 
die Umsetzung der anwendbaren Bestimmungen des Über
einkommens erheblich gefördert werden wird; 

19. ruft die Staaten und die anderen Mitglieder der inter
nationalen Gemeinschaft erneut auf, stärker zusammenzuar
beiten und Maßnahmen zu ergreifen, um den Bestimmungen 
des Übereinkommens über die Erhaltung und Bewirtschaf
tung der lebenden Ressourcen des Meeres voll Geltung zu 
verschaffen, einschließlich der Verhinderung von Fischerei
methoden und -praktiken, die sich nachteilig auf die Erhal
tung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen des 
Meeres auswirken können, und insbesondere die für sie 
geltenden bilateralen und regionalen Maßnahmen zur wirk
samen Überwachung und Durchsetzung zu befolgen; 

20. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
fortzusetzen und zu beschleunigen, damit die universale 
Teilnahme an dem Übereinkommen möglichst bald erreicht 
wird, und die erforderlichen Dienste für diese Konsultationen 
bereitzustellen, deren nächste Reihe vom 31. Januar bis 
4, Februar 1994 stattfi nden wird; 

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Einberu
fung der zwölften ordentlichen Tagung der Vorbereitungs
kommission vom 7. bis 11. Februar 1994 in Kingston zu 
veranlassen, in deren Verlauf Vorkehrungen für die Treffen 
der Gruppe Ausbildung getroffen werden, und erforderli
chenfalls im Sommer 1994 in New York ein weiteres bis zu 
zweiwöchiges Treffen vorzusehen; 

22. nimmt Kenntnis von dem Beschluß der Vorbereitungs
kommission, ein Treffen der Gruppe technischer Sachver
ständiger einzuberufen, mit dem Auftrag, den Stand des 
Tiefseebodenbergbaus zu prüfen und abzuschätzen, wann mit 
dem Beginn der kommerziellen Produktion gerechnet werden 
kann79

; 

23. nimmt Kenntnis von der Notwendigkeit, Vorkehrungen 
für die erste Tagung der Versammlung der Internationalen 
Meeresbehörde und erforderlichenfalls für eine Tagung der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens zu treffen, einschließ
lich Vorkehrungen für die Teilnahme von Beobachtern; 

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung oder nach Bedarf früher 
über Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Überein
kommen und über alle diesbezüglichen Aktivitäten sowie 
über die DurchfUhrung dieser Resolution Bericht zu er
statten; 

22. beschließt, den Punkt Punkt "Seerecht" in die vorläufi
ge Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzuneh
men. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember /993 

48/52. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäb. 
rung der Unabbängigkeit an koloniale Länder 
und Völker 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker'". 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle ihre früheren Resolutionen betreffend die Ver
wirklichung der Erklärung, zuletzt Resolution 47/23 vom 
25. November 1992, und die entsprechenden Resolutionen 
des Sicherheitsrats, 

in Anerkennung dessen, daß die restlose Beseitigung des 
Kolonialismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen 
für die 1990 begonnene Dekade ist, 

sich zutiefst der Notwendigkeit bewußt, rasch Maßnahmen 
zur Beseitigung der letzten Uberreste des Kolonialismus bis 
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 
vom 22. November 1988 gefordert, 

von neuern ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend. daß 
es notwendig ist, den. Kolonialismus zu beseitigen, und daß 
es ebenso erforderlich ist, die rassische Diskriminierung, die 
Apartheid sowie Verletzungen der grundlegenden Menschen
rechte vollständig und restlos zu beseitigen, 
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in dem BewußtseilI, daß der Erfolg nationaler Befreiungs
kämpfe und die sic~ daraus ergebende internationale Situa
tion der internation ' en Gemeinschaft eine einzigartige Ge
legenheit bieten, ent cheidend zur Beseitigung des Kolonia
lismus in allen sein n Erscheinungsformen beizutragen. 

mit Genugtuung nntnis nehmend von dem, was der Soo
derausschuß im Hin liek auf die wirksame und vollständige 
Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der 
entsprechenden ande en Resolutionen der Vereinten Nationen 
über die Entkolonia . sierung bereits geleistet hat, 

betonend, wie wi htig es ist, daß sich die Verwaltungs
mächte an der Arbe t des Sonderausschusses beteiligen, 

sowie mit Genugt ung Kenntnis nehmend von der Mitar
beit und aktiven Be iligung einiger Verwaltungsmächte an 
der Arbeit des Sond rausschusses sowie von ihrer anhalten
den Bereitschaft, in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
Gebieten Besuchsd legationen der Vereinten Nationen zu 
empfangen, 

mit Besorgnis fes teilend, daß sich die Nichtbeteiligung 
bestimmter Verwalt ngsmächte negativ auf die Arbeit des 
Sonderausschusses usgewirkt hat, da ihm dadurch eine 
wichtige Informatio squelle über die unter ihrer Verwaltung 
stehenden Gebiete v renthalten wurde, 

sich bewußt, daß ie vor kurzem unabhängig gewordenen 
und die kurz vor de Unabhängigkeit stehenden Staaten auf 
wirtschaftlichem un sozialem Gebiet sowie auf anderen 
Gebieten dringend ie Hilfe der Vereinten Nationen und 
ihres Systems von ganisationen benötigen, 

sowie sich bewuß , daß die verbleibenden Gebiete ohne 
Selbstregierung, d nter insbesondere die kleinen Insel
gebiete, auf wirtsch tlichem und sozialem Gebiet sowie auf 
anderen Gebieten d . ngend die Hilfe der Vereinten Nationen 
und ihres Systems v n Organisationen benötigen, 

1. bekräftigt i Resolution 1514 (XV) sowie alle ande-
ren Resolutionen zur Entkolonialisierung einschließlich ihrer 
Resolution 43/47, in er sie die 1990 begonnene Dekade zur 
Internationalen Dek de für die Beseitigung des Kolonialis
mus erklärt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemäß 
diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun, um den 
Völkern der betref nden Gebiete die möglichst baldige 
uneingeschränkte W hrnehmung ihres Rechts auf Selbstbe
stimmung und Una "ngigkeit zu ermöglichen; 

2. stellt abermal fest, daß das Fortbestehen des Kolonia
lismus in allen sein n Erscheinungsformen - einschließlich 
Rassismus und wirts haftlicher Ausbeutung - mit der Charta 
der Vereinten Nati nen, der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte'l u d der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit n koloniale Länder und Völker unver
einbar ist; 

3. bekräftigt ih" Entschlossenheit, auch künftig alles zu 
tun, was für eine v llständige und rasche Beseitigung des 
Kolonialismus und ie gewissenhafte Einhaltung der ent
sprechenden Bestim ungen der Charta, der Erklärung über 
die Gewährung der nabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker und der Allg meinen Erklärung der Menschenrechte 
durch alle Staaten e orderlich ist; 

4. bekräftigt abe mals ihre Unterstützung für die Bestre
bungen der unter K lonialherrschaft stehenden Völker, ihr 

Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahrzu
nehmen; 

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über 
seine Tätigkeit im Jahre 1993, mit dem Arbeitsprogramm für 
1994"; 

6. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen auf. innerhalb 
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen 
des Sonderausschusses im Hinblick auf die zügige Ver
wirklichung der Erklärung und entsprechender anderer 
Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen; 

7. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen, 
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher oder 
sonstiger Interessen in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis für die Wahr
nehmung des Rechts der Völker dieser Gebiete auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit darstellt; 

8. fordert die Verwaltungsmächte auf, militärische Akti
vitäten in den unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten 
einzustellen und in Befolgung der entsprechenden Resolutio
nen der Generalversammlung ihre Militärstützpunkte dort zu 
beseitigen, und bittet sie nachdrücklich, diese Gebiete nicht 
in Angriffs- oder Einmischungshandlungen gegen andere 
Staaten hineinzuziehen; 

9. bittet alle Staaten nachdrücklich, den Völkern von 
Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwerden in 
den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle 
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs
mächte im Benehmen mit den Regierungen der unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gebiete Schritte unternehmen, um 
jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur 
Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch 
zu nehmen und effektiv zu nutzen; 

10. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin nach ge
eigneten Mitteln zu suchen, um die unverzügliche und voll
ständige Verwirklichung der Erklärung zu erreichen, und in 
allen Gebieten, die noch nicht die Unabhängigkeit erlangt 
haben, alle von der General versammlung gebilligten Maß
nahmen betreffend die Internationale Dekade für die Beseiti
gung des Kolonialismus durchzuführen, und dabei insbeson
dere 

a) konkrete Vorschläge für die Beseitigung der letzten 
Überreste des Kolonialismus auszuarbeiten und der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

b) konkrete Vorschläge zu machen, die dem Sicherheits
rat dabei helfen könnten, bei Entwicklungen in den Kolonial
gebieten, die geeignet sind, den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit zu bedrohen, geeignete Maßnahmen auf
grund der Charta in Erwägung zu ziehen; 

c) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) sowie 
entsprechender anderer Resolutionen zur Entkolonialisierung 
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

d) den kleinen Gebieten auch weiterhin besondere Auf
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regelmäßige 
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Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalver
sammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeig
net sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu 
versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängig
keit wahrzunehmen; 

e) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung 
der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der ent
sprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen der welt
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch sei
tens der nationalen und internationalen Organisationen zu 
versichern; 

I!. fordert die Verwaltungsmächte außerdem auf, den 
Sonderausschuß bei der Wahrnehmung seines Mandats auch 
künftig zu unterstützen und Besuchsdelegationen in den 
Gebieten aufzunehmen, damit sie sich Informationen aus 
erster Hand verschaffen und die Wünsche und Besttebungen 
der Einwohner in Erfahrung bringen können; 

12. fordertilie Verwaltungsmächteferner auf, sich, soweit 
noch nicht geschehen, an der Arbeit des Sonderausschusses 
auf seiner Tagung 1994 zu beteiligen; 

13. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisationen 
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten 
Hilfe zu gewähren und dies nach der Wahrnehmung ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gegebe
nenfalls auch künftig zu tun; 

14. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuß alle 
Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die für 
die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die 
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüs
se der Generalversammlung und des Sonderausschusses er
forderlich sind. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/53. Verbreitung von Informationen über die Ent
kolonialisierung 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker, das die Verbreitung von Informationen über die 
Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Entkolonialisierung betrifft", 

unter Hinweis aufihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf 
alle anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten 
Nationen zur Verbreitung von Informationen über die Ent
kolonialisierung, insbesondere die Resolution 47/24 der 
Generalversammlung vom 25. November 1992, 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich
keitsarbeit als Instrument zur Förderung der Zielsetzungen 
der Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die 
Weltöffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Kolonialgebie
te bei der Erringung der Selbstbestimmung und Unabhängig
keit wirksam zu unterstützen, 

im Bewußtsein der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Verbreitung von Informationen über 
die Entkolonialisierung, 

I. billigt das im Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker enthalte
ne Kapitel betreffend die Verbreitung von Informationen 
über die Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffent
lichkeit über die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung; 

2. hält es für wichtig, daß die Vereinten Nationen im 
Entkolonialisierungsprozeß auch weiterhin eine aktive Rolle 
spielen und ihre Bemühungen um eine möglichst weite Ver
breitung von Informationen über die Entkolonialisierung 
intensivieren, mit dem Ziel, die internationale öffentliche 
Meinung noch stärker für die vollständige Entkolonialisie
rung bis zum Jahr 2000 zu mobilisieren; 

3. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der Anregungen des Sonderausschusses auch weiterhin durch 
konkrete Maßnahmen über alle ihm zur Verfügung stehenden 
Medien, so unter anderem Presse, Funk und Fernsehen, dafür 
zu sorgen, daß ilie Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich der breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, und unter anderem 

a) im Benehmen mit dem Sonderausschuß auch weiterhin 
grundlegende Daten, Studien und Artikel über Probleme der 
Entkolonialisienmg sammeln, ausarbeiten und verbreiten zu 
lassen und insbesondere die Zeitschrift Objective: Justice 
(Ziel: Gerechtigkeit) sowie andere Publikationen, Sonder
artikel und Studien, so auch die Reihe Decolonization (Ent
kolonialisierung), weiter zu veröffentlichen und mehr Infor
mationen über ane Gebiete zu geben, mit denen sich der 
Sonderausschuß befaßt, indem er geeignetes Material zur 
weiteren Verbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen 
Sprachen auswählen läßt; 

b) sich bei der Erfüllung der genannten Aufgaben um die 
volle Mitwirkung der Verwaltungsmächte zu bemühen; 

c) die auf die Entkolonialisierung ausgerichteten Aktivi
täten aller Informationszentren der Vereinten Nationen zu 
verstärken; 

tf) durch regelmäßige Konsultationen und den Austausch 
von Informationen Arbeitsbeziehungen zu den entsprechen
den regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen. ins
besondere in Afrika, im Pazifik und in der Karibik, zu unter· 
halten; 

e) sich im Benehmen mit den Informationszentren der 
Vereinten Nationen um die Unterstützung der nichtstaatli
chen Organisationen bei der Informationsverbreitung über 
die Entkolonialisierung zu bemühen; 

fJ auch künftig umfassende Pressemitteilungen über alle 
Sitzungen des Sonderausschusses und seiner Nebenorgane 
herausgeben zu lassen; 

g) sicherzustellen, daß die zu diesem Zweck erforderli
chen Einrichtungen und Dienste zur Verfügung stehen; 

h) dem Sonderausschuß über ilie zur Durchführung dieser 
Resolution ergriffenen Maßnahmen zu berichten; 

4. ersucht alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs
mächte, sowie die Sonderorganisationen und die anderen Or-
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ganisationen des SY$tems der Vereinten Nationen sowie auch 
die besonders an ! der Entkolonialisierung interessierten 
nichtstaatlichen Organisationen. in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbe
reichs die großangelegte Verbreitung der in Ziffer 2 genann
ten Infonnationen zu veranlassen beziehungsweise zu inten
sivieren; 

5. ersucht den Si nderausschuß, die Durchführung dieser 
Resolution zu verf Igen und der Generalversanunlung auf 
ihrer neunundvierz gsten Tagung darüber Bericht zu er
statten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/56. Fr ge der Komoreninsel Mayotte 

Die Generalvers mlung, 

unter Hinweis a f ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkei' an koloniale Länder und Völker und 
2621 (XXV) vom 2. Oktober 1970 mit dem Aktionspro
gramm für die voll Verwirklichung dieser Erklärung, 

sowie unter Hin eis auf ihre früheren Resolutionen, 
insbesondere die R olutionen 3161 (XXVIII) vom 14. De
zember 1973, 3291 (XXIX) vom 13. Dezember 1974, 31/4 
vom 21. Oktober 1 76, 32/7 vom 1. November 1977, 34/69 
vom 6. Dezember 979, 35/43 vom 28. November 1980, 
36/105 vom 10. mber 1981,37/65 vom 3. Dezember 
1982, 38/13 vom 2 . November 1983, 39/48 vom 11. De
zember 1984, 40/6 vom 9. Dezember 1985, 41/30 vom 
3. November 1986, 42/17 vom 11. November 1987,43114 
vom 26. Oktober 1 88,4419 vom 18. Oktober 1989, 45/11 
vom 1. November 990, 46/9 vom 16. Oktober 1991 und 
47/9 vom 27. Okto r 1992, in denen sie unter anderem die 
Einheit und territori le Unversehrtheit der Komoren bekräf
tigte, 

insbesondere unt r Hinweis auf ihre Resolution 3385 
(XXX) vom 12. No ember 1975 über die Aufnahme der Ko
moren in die Verei ten Nationen, in der sie die Notwen
digkeit der Achtung er Einheit und territorialen Unversehrt
heit des aus den In In An jouan, Grande-Comore, Mayotte 
und Moheli bestehe den Komoren-Archipels bekräftigte, 

ferner unter Hin eis darauf, daß gemäß den am 15. Juni 
1973 zwischen den ornaTen und Frankreich unterzeichneten 
Abkommen über di Erlangung der Unabhängigkeit der Ko
moren die Ergebni se der Volksbefragung vom 22. De
zember 1974 in ihr r Gesamtheit und nicht Insel für Insel 
betrachtet werden s llten, 

überzeugt, daß ei e gerechte und dauerhafte Lösung der 
Mayotte~Frage von der Achtung der Souveränität, Einheit 
und territorialen nversehrtheit des Komoren-Archipels 
ausgehen muß, 

sowie überzeugt, aß eine rasche Lösung des Problems für 
die Erhaltung des riedens und der Sicherheit, die in der 
Region herrschen. u erläßlich ist, 

eingedenk der va Präsidenten der Französischen Repu
blik zum Ausdruck gebrachten Bereitschaft, sich aktiv um 
eine gerechte Lösun dieses Problems zu bemühen, 

im Hinblick auf d n wiederholt zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch der Regie ng der Komoren, SO bald wie möglich 

einen offenen und ernsthaften Dialog mit der französischen 
Regierung aufzunehmen, um die Wiedereingliederung der 
Komoreninsel Mayotte in die Islamische Bundesrepublik der 
Komoren zu beschleunigen, 

unter Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretärsll4
• 

sowie eingedenk der Beschlüsse der Organisation der afri
kanischen Einheit, der Bewegung der nichtgebundenen Län
der und der Organisation der Islamischen Konferenz zu die
ser Frage, 

1. bekräftigt die Souveränität der Islamischen Bundes
republik der Komoren über die Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs, sich an die Ver
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung über 
die Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am 22. De
zember 1974 im Hinblick auf die Achtung der Einheit und 
territorialen Unversehrtheit der Komoren eingegangen ist; 

3. fordert, daß die vom Präsidenten der Französischen 
Republik zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich aktiv 
um eine gerechte Lösung der Mayotte-Frage zu bemühen, in 
die Tat umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankteichs nachdrücklich, die 
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu beschleu
nigen, um die effektive und baldige Wiedereingliederung der 
Insel Mayotte in die Komoren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
hinsichtlich dieses Problems ständig Verbindung zum Gene
ralsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit zu 
halten und im Zuge der Bemühungen um eine friedliche 
Verhandlungslösung dieses Problems seine Guten Dienste 
zur Verfügung zu stellen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunund vierzigsten Tagung über 
diese Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

7. beschließt, den Punkt "Frage der Komoreninsel 
Mayotte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

76. Plenarsitzung 
13. Dezember 1993 

48/57. Verstärkte Koordinierung der humanitären Not
hilfe der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 461182 vom 19. De
zember 1991' und 471168 vom 22. Dezember 1992, 

sowie in Bekräftigung der in Abschnitt I der Anlage zu 
ihrer Resolution 461182 enthaltenen Leitlinien, 

feststellend, daß die Staaten gemäß den Ziffern 7 und 8 
ihrer Resolution 471168 dem Generalsekretär ihre Antworten 
vorgelegt haben, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Beschlüssen der 
Durchführungsorganisationen, Organisationen, Programme 
und Fonds des Systems der Vereinten Nationen betreffend 
ihre Mitwirkung an koordinierten Maßnahmen in humanitä
ren Notstandssituationen, 
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zutiefst besorgt über die steigende Zahl, das immer 
größere Ausmaß und die zunehmende Komplexität der 
Naturkatastrophen und sonstigen Notstandssituationen, 

besorgt darüber, daß Naturkatastrophen und sonstige 
Notstandssituationen die Entwicklungsanstrengungen der 
betroffenen Länder behindern, 

nachdrücklich daraufhinweisend, wie wichtig rechtzeitige, 
rasche und wirksame humanitäre Maßnahmen sind, 

betonend, wie wichtig es ist, daß auf Naturkatastrophen 
eine koordinierte Reaktion erfolgt und den katastrophenge
fahrdeten Ländern technische und finanzielle Hilfe auf dem 
Gebiet der Katastrophenvorsorge und -milderung gewährt 
wird, insbesondere auch durch den Austausch von Infonna
tionen und durch Entwicklungsaktivitäten nach einer Kata
strophe, 

im Hinblick auf die ermutigenden Ergebnisse der Tätigkeit 
des Zentralen revolvierenden Notstandsfonds und der immer 
stärkeren Inanspruchnahme des Fonds durch die Durchfüh
rungsorganisationen, 

in der Erkenntnis, daß ein zunehmender Bedarf an huma
nitären Hilfsgütern und ausreichenden finanziellen Mitteln 
besteht, um eine rasche Reaktion der Vereinten Nationen auf 
humanitäre Notstandssituationen zu gewährleisten. und zwar 
sowohl was die Hilfsrnaßnahmen als auch was den lückenlo
sen Übergang zu Entwicklungsrnaßnahmen betrifft, 

sowie in der Erkenntnis, daß die Koordinierung der hu
manitären Hilfsmaßnahmen, insbesondere vor Ort. weiter 
verstärkt werden muß, unter Berücksichtigung dessen, daß 
die Koordinierung auf die Tätigkeiten im Feld ausgerichtet 
sein soll, 

sowie im Kontext ihrer Resolution 4817 vom 19. Oktober 
1993 im Hinblick auf den humanitären Aspekt und den 
Aspekt der Kriegsfolgenbeseitigung des Problems der 
Minenräumung, 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der Ständige 
interinstitutionelle Ausschuß zur Zeit unternimmt, um eine 
kohärente und komplementäre Vorgehensweise auszuarbei
ten, welche die zuständigen Durchführungsorganisationen 
und Entwicklungsakteure bei ihren Aktivitäten anwenden 
können, die auf einen lückenlosen Übergang zu Entwick
lungsmaßnahmen ausgerichtet sind, 

in Unterstreichung der Notwendigkeit eines ausreichenden 
Schutzes des an humanitären Maßnahmen beteiligten Per
sonals im Einklang mit den diesbezüglichen Normen und 
Grundsätzen des Völkerrechts und im Kontext der Resolutio
nen der Generalversammlung 47/120 A vom 18. Dezember 
1992 und 47/120 B vom 20. September 1993, unter Berück
sichtigung der vor kurzem in dieser Hinsicht ergriffenen 
Initiativenss, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs86

; 

2. stimmt den einvernehmlichen Schlußfolgerungen des 
Wirtschafts- und Sozialrats", deren Umsetzung der Rat auf 
seiner Arbeitstagung 1994 prüfen wird, vollinhaltlich zu; 

3. unterstreicht die Führungsrolle, die der Generalsekre
tär durch den Koordinator für Nothilfe und in enger Zusam-

menarbeit mit diesem bei der Koordinierung einer kohären
ten und rechtzeitigen Reaktion auf humanitäre Notstandssi
tuationen spielt; 

4. unterstreicht die unabdingbare Notwendigkeit einer 
besseren Koordinierung im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen und ersucht den Koordinator für Nothilfe, 
unter gleichzeitiger Bekräftigung des diesbezüglichen 
Mandats und der diesbezüglichen Aufgaben der Hauptabtei
lung Humanitäre Angelegenheiten die Koordinierung und 
Verwaltung sowohl am Amtssitz als auch auf Feldebene 
weiter zu verbessern, einschließlich der Koordinierung der 
Tätigkeit der zuständigen Durchführungsorganisationen; 

5. bittet die zwischenstaatlichen Organe der zuständigen 
Durchführungsorganisationen und -organe. die systemweite 
Koordinierung unter der Leitung des Koordinators für Not
hilfe voll zu unterstützen, mit dem Ziel, am Amtssitz und 
auf Feldebene eine wirksame Reaktion auf Naturkatastrophen 
und andere Notstandssituationen zu erleichtern; 

6. betont in dieser Hinsicht außerdem, daß der Ständige 
interinstitutionelle Ausschuß unter der Leitung des Koor
dinators für Nothilfe als der Hauptmechanismus für die inter
institutionelle Koordinierung fungieren, häufiger zusammen
treten und somit in grundsatzpolitischen Fragen im Zusam
menhang mit humanitären Hilfsmaßnahmen und bei der Aus
arbeitung einer kohärenten und rechtzeitigen Reaktion der 
Vereinten Nationen auf humanitäre Notstandssituationen 
pragmatisch vorgehen soll; 

7. unterstreicht ferner die Notwendigkeit des beschleu
nigten Aufbaus eines Notstands-Infonnationssystems im 
Rahmen der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
das es gestattet, Informationen über Naturkatastrophen und 
andere humanitäre Notstandssituationen, so auch Informatio
nen, die von der betreffenden Regierung, Organisationen der 
Vereinten Nationen, Gebern und Hilfsorganisationen zur 
Verfügung gesteUt werden, zu sammeln und rechtzeitig zu 
verbreiten. frühzeitig vor einer Krise zu warnen. laufend eine 
Bedarfsermittlung vorzunehmen und einen Überblick über 
die finanziellen und sonstigen Beiträge zu gewinnen; 

8. anerkennt die Notwendigkeit, die im Rahmen des 
Zentralen revolvierenden Notstandsfonds zur Verfügung 
stehenden Mittel zu erhöhen, so auch durch die rechtzeitige 
Rückzahlung der Mittel, bittet potentielle Geber, zusätzliche 
Beiträge an den Fonds zu entrichten, und ersucht den Gene
ralsekretär, diesbezügliche Konsultationen zu führen und 
dabei voll die Notwendigkeit zu berücksichtigen, für den 
Fonds zusätz1iche Beiträge auf einer gesicherten, breiten 
Grundlage zu beschaffen; 

9. beschließt, den Wirkungsbereich des Zentralen revol
vierenden Notstandsfonds auch auf die Internationale Orga
nisation für Wanderung auszudehnen; 

10. bittet die Durchführungsorganisationen, in den frühen 
Phasen einer Notstandssituation zur Koordinierung auf 
Feldebene beizutragen; 

11. ersucht den Ständigen interinstitutionellen Ausschuß, 
sich mit Vorrang über die Möglichkeiten und Richtlinien zu 
einigen, mit denen am besten gewährleistet werden kann, 
daß ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für 
die rasche Koordinierung von Hilfsrnaßnahmen zur Verfü-



42 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

gung stehen, so aU<ih Ressourcen, auf die der Koordinator 
für Nothilfe zurückgreifen könnte, um in der Anfangsphase 
einer Not,tandssituadon besondere Koordinierungsvorkehrun
gen zu treffen, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen derf' esolutionen der Generalversammlung 
46/182 vom 19. De mber 1991 und 471199 vom 22. De
zember 1992 und dreinvernehmlichen Schlußfolgerungen 
des Wirtschafts- un Sozialrats im Zusammenhang mit der 
Koordinierung auf eldebene"; 

12. beschließt au erdem, bis zu einem endgültigen Be
schluß, den der Wirt chafts- und Sozialrat auf seiner Arbeits
tagung 1994 auf der Grundlage der Empfehlungen des Stän
digen interinstitlltio eHen Ausschusses sowie aufgrund der 
gewonnenen Erf ngen fassen wird, den Koordinator für 
Nothilfe und die zu tändigen Durchführungsorganisationen 
unter der Leitung d s Koordinators zu ennächtigen. unter 
außergewöhnlichen mständen, befristet und unter Wahrung 
des revolvierenden harakters des Zentralen revolvierenden 
Notstandsfonds die insen des Revolvierenden Fonds in An
spruch zu nehmen, m die rasche Koordinierung von Hilfs
maßnalunen in Fäll zu verbessern, in denen die Kapazität 
auf der Feldebene n cht ausreicht; 

13. ersucht den tändigen interinstitutionellen Ausschuß 
außerdem, Empfehl ngen zu anderen Fragen im Zusammen
hang mit der Koor inierung auf Feldebene abzugeben, so 
auch zu den Maßn hmen, die getroffen werden, um im 
Frühstadium einer otstandssituation eine klare Aufgaben
verteilung vorzune eo, insbesondere indem den Durch
führungsorganisatio eo den Erlordernissen entsprechend die 
Hauptverantwortung übertragen wird, sowie Empfehlungen 
abzugeben über ei heitliche Verfaluen bei gemeinsamen 
Missionen zur Fest teilung des Nothilfebedarfs unter der 
Gesamtleitung und -koordinierung des Koordinators für 
Nothilfe; 

14. ersucht den eneralsekretär, in seinen Jahresbericht 
über die Koordinie ng der humanitären Nothilfe Empfeh
lungen aufzunehme , die sich mit praktischen Maßnahmen 
zur Verbesserung er koordinierten systemumfassenden 
Unterstützung der emühungen befassen, die getroffen 
werden, um den Ub rgang von den Nothilfemaßnahmen zu 
Wiederaufbau- und ntwicklungsmaßnalunen zu erleichtern 
und, insbesondere' Kontext der Aktivitäten der Inter
nationalen Dekade f' r Katastrophenvorbeugung, den Aufbau 
nationaler Kapazitä en zu fördern, die zur Verhinderung 
beziehungsweise M Iderung künftiger Notstandssituationen 
beitragen sollen; 

15. ersucht den G neralsekretär außerdem, den Prozeß der 
Abfassung konsolid erter Aufrufe auch weiter zu stärken, 
indem er ihn verm hrt auf Feldaktivitäten ausrichtet, und 
sicherzustellen, d solche Aufrufe von den konkreten 
Prioritäten ausgehen die sich aus umfassenden und realisti
schen Projektionen es Hilfsbedarfs bei Naturkatastrophen 
und sonstigen Nots ndssituationen ergeben, die koordinierte 
Maßnahmen erforde n, und bittet in diesem Zusammenhang 
alle in Betracht ko enden Durchführungs- und humanitä
ren Organisationen d Organe um ihre Zusammenarbeit und 
volle Mitwirkung a der Ausarbeitung dieser Aufrufe; 

16. fordert die St aten auf, auf konsolidierte Aufrufe zur 
Gewährung humani ··rer Hilfe rasch und großzügig zu rea
gieren, unter Berüc sichtigung der Erfordernisse für den 
Wiederaufbau und e langfristige Entwicklung; 

17. bittet den Generalsekretär, weiter alle Möglichkeiten 
zu prüfen, wie im Rahmen der vorhandenen Mittel in aus
reichendem Maß qualifiziertes Personal und Verwaltungsmit
tel entsprechend den Aufgaben der Hauptabteilung Humani
täre Angelegenheiten im Hinblick auf die Bewältigung der 
zunehmenden Zahl der Naturkatastrophen und sonstigen 
Notstandssituationen bereitgestellt werden können; 

18. betont, wie wichtig es ist, daß der Koordinator für 
Nothilfe voll an der in den Vereinten Nationen stattfindenden 
Gesamtplanung der Maßnahmen in Notstandssituationen be
teiligt ist, damit er im Rahmen seiner Rolle als Sachwalter 
für humanitäre Fragen dafür Sorge tragen kann, daß der 
humanitären Dimension, insbesondere den Grundsätzen der 
Humanität, Neutralität und Unparteilichkeit der Hilfsrnaßnah
men, voll Rechnung getragen wird; 

19. unterstreicht die wichtige Rolle, die der Koordinator 
für Nothilfe spielt, wenn es darum geht, den Durchführungs
organisationen im Hinblick auf die rasche Auslieferung der 
Hilfsgüter den Zugang zu Notstandsgebieten zu erleichtern, 
indem er die Zustimmung aller Beteiligten erwirkt, durch 
Modalitäten wie die Schaffung von vorübergehenden Sofort
hilfekorridoren, wo dies notwendig ist, sowie durch Tage 
und Zonen der "Ruhe" und andere Maßnahmen, so auch da
durch, daß er diesen Organisationen die Rückführung von 
Flüchtlingen und Vertriebenen erleichtert; 

20. ersucht den Generalsekretär, in seinen Jahresbericht an 
die neunundvierzigste Tagung der Generalversammlung 
Empfehlungen zu der Frage, wie die operative Kapazität der 
Lagerbestände an Hilf'gütern verbessert werden könnte, so
wie eine Analyse der Vor- und Nachteile aufzunehmen, die 
mit der Einrichtung von regionalen Lagerhäusern einherge
hen, so auch was die Reaktionsschnelligkeit und Kostenwirk
samkeit angeht, unter Berücksichtigung der bestehenden Ein
richtungen und der Ausbaumöglichkeit; 

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, die in den Zif
fern 11 und 13 dieser Resolution erbetenen Empfehlungen 
des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses in seinen 
Bericht an die Arbeitstagung 1994 des Wirtschafts- und 
Sozialrats aufzunehmen; 

22. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Jahres
bericht an die neunundvierzigste Tagung der Generalver
sammlung über die Koordinierung der humanitären Nothilfe 
Informationen über den Stand der Durchführung dieser 
Resolution sowie über die Möglichkeiten zu einer weiteren 
Verstärkung der Koordinierung der humanitären Nothilfe im 
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen aufzunehmen. 

78. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

48/58, Friedensprozeß im Nahen Osten 

Die Generalversammlung, 

betonend, daß die Herbeiführung einer umfassenden, ge
rechten und dauerhaften Regelung des Nahostkonflikts maß
geblich zur Festigung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit beitragen wird, 

unter Hinweis auf die Abhaltung der Friedenskonferenz 
über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf 
der Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 
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(1967) vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 
22. Oktober 1973 und die anschließenden bilateralen 
Verhandlungen sowie die Tagungen der multilateralen 
Arbeitsgroppen und erfreut über die breite internationale 
Unterstützung für den Friedensprozeß, 

feststellend, daß die Vereinten Nationen an der Tätigkeit 
der multilateralen Arbeitsgroppen auch weiterhin voll und 
positiv als extraregionaler Teilnehmer mitwirken, 

eingedenk der vom Staat Israel und der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in Washing
ton unterzeichneten Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung89, 

sowie eingedenk des am 14. September 1993 in Washing
ton unterzeichneten Abkommens zwischen Israel und 
lordanien über eine gemeinsame Tagesordnung, 

1. begrüßt den in Madrid begonnenen Friedensprozeß 
und unterstützt die danach eingeleiteten bilateralen Verhand
lungen; 

2. betont die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten; 

3. bekundet ihre uneingeschränkte Unterstützung für die 
im Friedensprozeß bisher erzielten Fortschritte, insbesondere 
die vom Staat Israel und der Palästinensischen Befreiungs
organisation unterzeichnete Grundsatzerklärung über Rege
lungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung und das 
Abkommen zwischen Israel und Iordanien über eine gemein
same Tagesordnung, die einen wichtigen ersten Schritt auf 
dem Wege zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaf
ten Frieden im Nahen Osten darstellen, und fordert alle 
Parteien nachdrücklich zur Umsetzung der getroffenen 
Vereinbarungen auf; 

4. betont die Notwendigkeit, in anderen Aspekten der 
arabisch-israelischen Verhandlungen im Rahmen des Frie
densprozesses rasche Fortschritte zu erzielen~ 

5. begrüßt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstützung des 
Friedens im Nahen Osten und die Einsetzung der hochrangi
gen Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des palästi
nensischen Volkes und bittet die Mitgliedstaaten nachdrück
lich, dem palästinensischen Volk während der Übergangszeit 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewäh
ren; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten auf, den Staaten der 
Region wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu 
gewähren und den Friedensprozeß zu unterstützen~ 

7. ist der Auffassung, daß die Vereinten Nationen durch 
eine aktive Mitwirkung am Friedensprozeß im Nahen Osten 
und durch die Unterstützung der Verwirklichung der Grund
satzerklärung einen positiven Beitrag leisten können; 

8. befürwortet die regionale Entwicklung und Zusam
menarbeit auf Gebieten, auf denen im Rahmen der Kon
ferenz von Madrid bereits mit der Arbeit begonnen wurde. 

79. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

48/59. Die Situation im Nahen Osten 

A 

IERUSALEM 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 361120 E vom 
10. Dezember 1981, 37/123 C vom 16. Dezember 1982, 
38/180 C vom 19. Dezember 1983, 391146 C vom 14. De
zember 1984, 401168 C vom 16. Dezember 1985,41/162 C 
vom 4. Dezember 1986,421209 D vom 11. Dezember 1987, 
43/54 C vom 6. Dezember 1988, 44/40 C vom 4. Dezember 
1989, 45/83 C vom 13. Dezember 1990, 46/82 B vom 
16. Dezember 1991 und 47/63 B vom 11. Dezember 1992, 
in denen sie festgestellt hat, daß alle Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsmacht Israel, die den 
Charakter und den Status der Heiligen Stadt Ierusalem 
geändert haben oder ändern sollten, insbesondere das 
sogenannte "Grundgesetz" über lerusa1em und die Erklärung 
Ierusalems zur Hauptstadt von Israel, null und nichtig sind 
und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 478 (1980) des 
Sicherheitsrats vom 20. August 1980, in der der Rat unter 
anderem beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuer
kennen, und diejenigen Staaten. die diplomatische Ver
tretungen in Ierusalem eingerichtet haben, aufgefordert hat, 
diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
25. Oktober 1993"', 

1. stellt fest, daß Israels Beschluß, die Heilige Stadt 
Ierusalem seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt; 

2. mißbilligt die von einigen Staaten unter Verstoß gegen 
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats durchgeführte 
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach Ierusalem 
und ihre Weigerung, der genannten Resolution Folge zu lei
sten; 

3. fordert diese Staaten erneut auf, sich in Übereinstim
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die einschlä
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu halten; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

B 

SYRISCHER GOLAN 

Die Generalversammlung, 

79. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

nach Behandlung des Punktes "Die Situation im Nahen 
Osten", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 25. Oktober 1993"', 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 
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sowie unter Hinwkis auf ihre Resolution 3314 (XXIX) 
vorn 14. Dezember 1974, in deren Anlage sie eine Angriffs
handlung unter anderem als "die Invasion oder den Angriff 
der Streitkräfte eines Staates auf das Hoheitsgebiet eines 
anderen Staates oderijede noch so vorübergehende militäri
sche Besetzung, die~SiCh aus einer solchen Invasion oder 
einern solchen Ang ff ergibt, oder jede vollständige oder 
teilweise gewaltsame Einverleibung des Hoheitsgebiets eines 
anderen Staates" de niert und bestimmt hat, daß "keine 
Begründung irgend elcher Art, sei sie politischer, wirt
schaftlicher, militär scher oder sonstiger Natur, ... als 
Rechtfertigung ftir e'ne Aggression dienen" kann, 

in Bekrtiftigung de Grundprinzips der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebiet erwerbs, 

erneut bekrtiftige 
12. August 1949 zu 
zeiten91 auf den 
findet, 

d, daß das Genfer Abkommen vom 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
etzten syrischen Golan Anwendung 

im Hinblick darau, daß Israel sich unter Verletzung des 
Artikels 25 der Cha der Vereinten Nationen geweigert hat, 
die Resolution 497 1981) des Sicherheitsrats anzunehmen 
und durchzuführen, 

zutiefst besorgt drüber, daß sich Israel unter Verstoß 
gegen die einschlägi en Resolutionen des Sicherheitsrats und 
der Generalversam lung nicht aus dem seit 1967 unter 
Besatzung stehenden syrischen Golan zurückgezogen hat, 

mit Befriedigung avon Kenntnis nehmend, daß auf der 
Grundlage der ReSOlj~tionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 die FriedenskQnferenz über den Nahen Osten nach 
Madrid einberufen 'orden ist, jedoch bedauernd, daß nach 
zweijährigen Verhan lungen in Washington noch kein ge
rechter und umfasse der Frieden herbeigeführt worden ist, 

1. erklärt, daß srael die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats bisla g nicht befolgt hat; 

2. erklärt erneut, daß der Beschluß Israels, den besetzten 
syrischen Golan sei em Recht, seiner Rechtsprechung und 
seiner Verwaltung z unterstellen, rechtswidrig und somit 
null und nichtig ist nd keinerlei Gültigkeit besitzt; 

3. erklärt außen m, daß der Beschluß der Knesset vom 
I!. November 1991 über die Annexion des besetzten 
syrischen Golan ein n schweren Verstoß gegen die Resolu
tion 497 (1981) des icherheitsrats darstellt und daher null 
und nichtig ist und einerlei Gültigkeit besitzt; 

4, erklärt feme daß alle israelischen Politiken und 
Praktiken, welche 'e Annexion der seit 1967 besetzten 
arabischen Gebiete inschließIich des besetzten syrischen 
Golan zum Inhalt 0 er zum Ziel haben, rechtswidrig sind 
und gegen das VÖ1 rrecht und die einschlägigen Resolu
tionen der Vereinten Nationen verstoßen; 

5, stellt erneut fest, daß alle Maßnahmen, die Israel 
ergreift, um seinen Beschlüssen im Zusammenhang mit dem 
besetzten syrischen olan Wirkung zu verleihen, rechtswid
rig und ungültig s.in und nicht anerkannt werden dürfen; 

6, bekräftigt ihn Feststellung, daß alle einschlägigen 
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum 
IV. Haager Abkom en von 1907" sowie des Genfer Ab-

kommens vom 12, August 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten nach wie vor auf das seit 1967 von 
Israel besetzte syrische Hoheitsgebiet Anwendung finden, 
und fordert alle Veruagsparteien dieser Übereinkünfte auf, 
ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften unter allen 
Umständen einzuhalten beziehungsweise deren Einhaltung 
sicherzustellen; 

7, stellt erneut fest, daß die seit 1967 andauernde 
Besetzung des syrischen Golan und dessen De-facto-An
nexion durch Israel am 14. Dezember 1981 nach dem 
Beschluß Israels, dieses Gebiet seinem Recht. seiner Recht
sprechung und seiner Verwaltung zu untersteHen, eine 
anhaltende Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in der 
Region darstellen; 

8. betont erneut mit Nachdruck ihre Forderung an Israel 
als Besatzungsmacht, seinen rechtswidrigen Beschluß vom 
14, Dezember 1981, den syrischen Golan seinem Recht, 
seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen 
- einen Beschluß, der zur faktischen Annexion dieses 
Gebiets geführt hat -, umgehend rückgängig zu machen; 

9. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchführung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem 
besetzten syrischen Galan zurückzieht; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Israel 
nachdrücklich zu bitten, sich im Interesse der Herbeiflihrung 
eines gerechten, umfassenden und dauerhaften Friedens in 
der Region aus dem besetzten syrischen Galan und anderen 
besetzten arabischen Gebieten zurückzuziehen; 

11, ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchftihrung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

79. Plenarsitzung 
14, Dezember 1993 

48/60, Initiative der Vereinten Nationen für Chancen
fOrderung und Teilhabe 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vorn 1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" und der in der Anlage 
zu ihrer Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990 enthalte
nen Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Ent
wicklungsdekade der Vereinten Nationen, die den allgemei
nen Rahmen für Wirtschaftswachstum und Entwicklung vor
geben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/144 vom 17. Dezem
ber 1991 über die Umsetzung der Verpflichtungen und 
Politiken, die in der "Erklärung über internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neube1e
bung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern" vereinbart wurden, sowie ihre Resolu
tion 47/181 vom 22. Dezember 1992 über eine Agenda für 
die Entwicklung, 

unter BerUcksichtigung der Verpflichtung von Cartage
na", der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren", des Aktions-
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programms für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder'" und der Agenda 21" 
sowie aller anderen einschlägigen Beschlüsse der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, 

eingedenk dessen, daß zur Wiederingangsetzung des 
Wirtschaftswachstums und einer bestandfähigen Entwicklung 
unter anderem ein dynamisches und förderliches weItwirt
schaftliches Umfeld erforderlich ist, 

im Hinblick auf die im Bericht des Generalsekretärs über 
die Tätigkeit der Vereinten Nationen" enthaltenen Auf
fassungen des Generalsekretärs zu einer Agenda für die 
Entwicklung sowie seine Mitteilung vom 29. November 
1993 über den Durchführungsstand der Resolution 47/181 
der Generalversammlung", 

entschlossen, die Charta der Vereinten Nationen hoch
zuhalten, insbesondere die Verpflichtung, internationale 
Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern, 

in der Erwägung, daß eine der Grundvoraussetzungen für 
die Verwirklichung einer bestandfähigen Entwicklung die 
umfassende Teilhabe der Bevölkerung an der Entscheidungs
findung ist, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Frage der Chancenför
derung und Teilhabe in der Agenda des Systems der Ver
einten Nationen für die wirtschaftliche und soziale Entwick
lung, 

in Anbetracht der von ihr eingegangen Verpflichtung zur 
Unterstützung der Anstrengungen, die insbesondere die 
Entwicklungsländer unternehmen, um ihre Chancen und ihre 
Teilhabe an der Weltwirtschaft zu erhöhen, sowie der 
Anstrengungen, die Einzelpersonen und Gemeinwesen in 
diesen Ländern zur Herbeiführung einer beschleunigten und 
bestandfähigen Entwicklung unternehmen, 

insbesondere Kenntnis nehmend von dem Ersuchen vom 
28. April 1993" um die Aufnahme des vorliegenden Punk
tes in die vorläufige Tagesordnung der achtundvierzigsten 
Tagung sowie von allen damit zusammenhängenden Doku
menten zur Initiative der Vereinten Nationen für Chancen
förderung und Teilhabe, so auch von dem Dokument vom 
26. Oktober 1993", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen, insbesondere was 
die Erstellung des Berichts über eine Agenda für die 
Entwicklung betrifft", und von seiner Mitteilung über den 
Durchführungsstand der Resolution 47/181 der Generalver
sammlung96

; 

2. beschließt, eine Ad-hoc-Gruppe von namhaften, 
sachverständigen und erfahrenen Personen zu ernennen, 
welche einen breiten Querschnitt der internationalen Gemein
schaft bilden, mit der Bezeichnung "Gruppe der Vereinten 
Nationen für Chancenförderung und Teilhabe", die aus 
vorhandenen Mitteln finanziert und durch freiwillige Beiträge 
unterstützt wird, mit dem Auftrag, eine umfassende Studie 
über Chancenförderung und Teilhabe im Hinblick auf den 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker durch
zuführen, unter besonderer Berücksichtigung der Volks
wirtschaften der Entwicklungsländer; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten die Mitglieder der Gruppe aus dem Kreis der 

Personen zu ernennen, die in den Verzeichnissen der 
Sachverständigen des Systems der Vereinten Nationen 
geführt werden, insbesondere Mitglieder des Ausschusses für 
Entwicklungsplanung, unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Erörterungen über die Resolution 1993/81 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1993 und der ein
schlägigen Bestimmungen der Resolution 47/191 der Gene
ralversammlung vom 22. Dezember 1992, damit sie ihre 
Studie 1994 so bald wie möglich beginnen und rechtzeitig 
zur Behandlung durch die Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung im Jahr 1995 einen umfassenden, syste
matischen und eingehenden Bericht mit entsprechenden 
Schlußfolgerungen und praktischen Empfehlungen ausarbei
ten können, geleitet von dem Konsens und den Grundsätzen 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, die in den 
verschiedenen in der Präambel dieser Resolution genannten 
Übereinkünften und Erklärungen festgelegt sind, und auf
grund ihres eigenen unabhängigen Urteils; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und die internationalen 
Organisationen, einen freiwilligen Beitrag zur Durchführung 
dieser Resolution zu leisten; 

5. bittet die Gruppe der Vereinten Nationen für Chancen
förderung und Teilhabe, bei der Erstellung der genannten 
Studie unter anderem die zur Zeit im Kontext der Aus
arbeitung einer Agenda für die Entwicklung geführten 
Erörterungen zu berücksichtigen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Sachstandsbericht 
über die Arbeit der Gruppe vorzulegen; 

7. beschließt, unter dem Punkt "Entwicklung und inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" einen Unterpunkt 
"Initiative der Vereinten Nationen für Chancenförderung und 
Teilhabe" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

79. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

48/88. Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/242 vom 25. August 
1992 und 47/121 vom 18. Dezember 1992 sowie aller 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zur Situation 
in der Republik Bosnien und Herzegowina, 

abermals bekräftigend, daß die Republik Bosnien und 
Herzegowina als souveräner, unabhängiger Staat und 
Mitglied der Vereinten Nationen Anspruch auf alle in der 
Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte hat, 
einschließlich des Rechts auf Selbstverteidigung nach Arti
kel 5.1 der Charta, 

ernsthaft besorgt darüber, daß die nichtprovozierten 
bewaffneten Feindseligkeiten und Angriffe gegen Bosnien 
und Herzegowina weitergehen und daß die einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats noch immer nicht durch
geführt worden sind, 

unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die 
Beseitigung der rassischen Diskriminierung99

, in dem dieser 
"mit großer Besorgnis festgestellt hat, daß Verbindungen 
bestehen zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
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und Montenegro) und den serbischen Milizen und paramilitä
rischen Gruppen, die für die massiven, schweren und syste
matischen Verletzungen der Menschenrechte in Bosnien und 
Herzegowina und in den von den Serben kontrollierten 
kroatischen Gebieten verantwortlich sind"lOO, 

I 

unter Verurteilun der Fortsetzung der Feindseligkeiten 
durch die bosnischen Serben, insbesondere ihrer verabscheu
ungswürdigen Politi der "ethnischen Säuberung", 

höchst beunruhigt über die Angriffshandlungen, die von 
extremistischen mit tärischen Elementen der bosnischen 
Kroaten gegen Bosn' n und Herzegowina begangen werden, 

sowie höchst beun igt über die Kollusion zwischen den 
serbischen Kräften nd extremistischen Elementen der bos
nischen Kroaten un anderen, die die Zerstückelung der 
Republik Bosnien urld Herzegowina herbeizuführen suchen, 
unter eindeutigem 'vi' rstoß gegen die Grundsätze der Charta 
der Vereinten Natio en und unter völliger Mißachtung der 
einschlägigen Resol . onen der Generalversammlung und des 
Sicherheitsrats, 

mißbilligend, daß den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats insbe ondere seitens der Partei der bosnischen 
Serben nicht Folge eleistet wird, 

unter Hinweis au die in ihren Resolutionen und in den 
einschlägigen Resol tionen des Sicherheitsrats sowie den
jenigen der Interna onalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien genann eo Grundsätze, 

in Bekräftigung i rer Entschlossenheit, dafür zU sorgen, 
daß die Republik B snien und Herzegowina ihre Unabhän
gigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit bewahrt, und 
im Hinblick auf ie diesbezügliche Verantwortung des 
Sicherheitsrats gern' Artikel 24 der Charta, 

sowie in Bekräftig ng ihrer Entschlossenheit, Völkermord
handlungen und V brechen gegen die Menschlichkeit zu 
verhüten, 

in abermaliger B kräftigung ihrer völligen und absoluten 
Ablehnung des Erw rbs von Hoheitsgebiet durch die Anwen
dung von Gewalt un die verabscheuungswürdige Praxis der 
"ethnischen Säube ng", 

betonend, daß di Fortdauer der Aggression in Bosnien 
und Herzegowina d n Friedensprozeß ernsthaft behindert, 

eingedenk der Ve flichtung aller Staaten, im Einklang mit 
den Grundsätzen u d Zielen der Charta zu handeln, 

sowie betonend, d die volle Durchführung der Resolutio
nen des Sicherheits ats über die Schutzzonen der Vereinten 
Nationen im Hoheit gebiet der Republik Kroatien für die Si
cherheit, territoriale Unversehrtheit und Stabilität der Repu
blik Bosnien und H rzegowina von beträchtlicher Bedeutung 
ist, 

feststellend, daß er Internationale Gerichtshof in seiner 
Verfügung vom 13. September 1993 in dem Fall betreffend 
die Anwendung d r Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des VÖ kermordes (Bosnien und Herzegowina 
gegen Jugoslawien (Serbien und Montenegro)) eine vor
sorgliche Maßnah e erlassen hat, wonach "die Regierung 
der Bundesrepubli Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
in Befolgung ihrer erpflichtung nach der Konvention vom 

9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes sofort alle in ihrer Macht stehenden Maßnah
men zu ergreifen hat, um die Begehung des Verbrechens des 
Völkermordes zu verhindern"lOl, 

Kenntnis nehmend von der Verfügung des Internationalen 
Gerichtshofs vom 13. September 1993, in der es heißt, daß 
"die derzeit herrschende gefährliche Situation ... die sofortige 
und wirksame Durchführung dieser [vorsorglichen] Maßnah
men erfordert" 102, 

in Würdigung der Arbeit der Sachverständigenkommission 
nach Resolution 780 (1992) des Sicherheitsrats vom 6. Okto
ber 1992 und mit Interesse Kenntnis nehmend von dem 
ersten und zweiten Zwischenbericht der Kommission lO3, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Belagerung Sarajewos und anderer hosnischer Städte und 
"Sicherheitszonen" , die eine Gefahr für das Wohl und die 
Sicherheit ihrer Bewohner darstellt, 

im Bewl43tsein der Notwendigkeit, in Anbetracht des 
Charakters Sarajewos als Zentrum mehrerer Kulturen, 
Volksgruppen und Religionen die Vielfalt der Stadt zu 
erhalten und ihre weitere Zerstörung. zu verhindern, 

sowie im Bewußtsein dessen, daß die ernste Situation in 
Bosnien und Herzegowina auch weiterhin eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

\. bekräftigt die in ihren Resolutionen und in den ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats sowie denjenigen 
der Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien zur Republik Bosnien und Herzegowina genannten 
Grundsätze; 

2. verlangt, daß alle Parteien sofort eine Waffenruhe 
anwenden und diese genauestens nach Treu und Glauben 
einhalten sowie übereinkommen, alle Feindseligkeiten in 
ganz Bosnien und Herzegowina einzustellen, damit eine 
Atmosphäre geschaffen wird, die der Wiederaufnahme der 
Friedensverhandlungen im Rahmen der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien förderlich ist; 

3. erklärt erneut, daß die internationale Gemeinschaft die 
Folgen der "ethnischen Säuberung" nicht hinnehmen wird 
und daß diejenigen, die sich durch "ethnische Säuberung" 
und durch Gewaltanwendung Gebiete angeeignet haben, 
diese im Einklang mit den Normen des Völkerrechts wieder 
aufgeben müssen; 

4. verurteilt die anhaltende Verletzung der internationa
len Grenze zwischen der Republik Bosnien und Herzegowina 
und der Republik Kroatien durch die serbischen Streitkräfte 
und ersucht hiermit den Sicherheitsrat, in Durchführung 
seiner Resolution 769 (1992) vom 7. August 1992 alle erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

5. ersucht den Sicherheitsrat, seine Resolution 838 
(1993) vom 10. Juni 1993 weiterzuverfolgen und sie sofort 
durchzuführen, um sicherzustellen, daß die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) die Versorgung der 
paramilitärischen Einheiten der bosnischen Serben mit 
Waffen, Ausrüstung und Diensten militärischer Art sofort 
einstellt, wie er es in seiner Resolution 819 (1993) vom 
16. April 1993 verlangt hat; 

6. verlangt, daß die Partei der hosnischen Serben die 
Belagerung Sarajewos und anderer "Sicherheitszonen" sowie 
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der anderen belagerten bosnischen Städte ab sofort aufbebt, 
und bittet den Generalsekretär nachdrücklich, die Schutz
truppe der Vereinten Nationen anzuweisen, die erforderlichen 
Maßnahmen, im Einklang mit den einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats, zum Schutz der "Sicherheitszonen" 
zu ergreifen; 

7. verlangt außerdem, daß die Partei der bosnischen Ser
ben im Hinblick auf eine Einstellung der Feindseligkeiten 
und zur Erleichterung der Auslieferung humanitärer Hilfsgü
ter im Einklang mit den Ziffern 5 und 9 der Resolution 836 
(1993) des Sicherheitsrats vom 4. Juni 1993 aUe ihre schwe
ren Waffen und Streitkräfte auf Gebiete außerhalb der Stadt 
Sarajewo und anderer "Sicherheitszonenlt bis auf eine Ent~ 
fernung zurückzieht, aus der sie keine Gefahr mehr für deren 
Sicherheit und die Sicherheit ihrer Bewohner darsteUen und 
wo sie von Militärbeobachtern der Vereinten Nationen zu 
überwachen sind, und bittet aUe Parteien nachdrücklich, 
weitere vertrauenbildende Maßnahmen durchzuführen; 

8. bekräftigt abermals das Recht aUer Flüchtlinge und 
Vertriebenen, in Sicherheit und Würde freiwillig an ihre 
Heimstätten zurückzukehren; 

9. würdigt die Anstrengungen, die das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen und andere inter
nationale humanitäre Organisationen unternehmen. und 
bekundet ihre größte Anerkennung allen denjenigen, die 
beispielhafte Tapferkeit und außerordentlichen Mut bewiesen 
haben, sowie denjenigen, die bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ihr Leben hingegeben haben; 

10. bittet nachdrücklich das Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, im Rahmen seines 
humanitären Hilfsprogramms entsprechende Hilfe zu gewäh
ren, um den kultureUen Austausch zwischen Sarajewo und 
der internationalen Gemeinschaft zu erleichtern und die Lie
ferung und Errichtung eines der Zivilbevölkerung zugute 
kommenden verläßlichen Kommunikationssystems in Sara
jewo zu erleichtern; 

I!. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, sofortige 
Maßnahmen zur Wiederöffnung des Flughafens von Tuzla zu 
ergreifen, mit dem Ziel, im Einklang mit den Bestimmungen 
der Resolution 770 (1992) des Sicherheitsrats vom 13. Au
gust 1992 die Entgegennahme und Verteilung der inter
nationalen humanitären Hilfsgüter zu erleichtern; 

12. verlangt, daß aUe Beteiligten die ungehinderte huma
nitäre Versorgung ermöglichen, insbesondere zugunsten der 
"Sicherheitszonen" in Bosnien und Herzegowina, so auch die 
Versorgung mit Wasser, Strom und Treibstoff und Kommu
nikationsverbindungen, und bittet in diesem Zusammenhang 
den Sicherheitsrat nachdrücklich um die volle Durchführung 
seiner Resolution 770 (1992), damit die ungehinderte huma
nitäre Versorgung insbesondere der "Sicherheitszonen" si
chergestellt ist; 

13. spricht aUen Staaten, und insbesondere den an die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
angrenzenden Staaten und den anderen Donauuferstaaten, 
ihre Anerkennung aus für die Maßnahmen, die sie getroffen 
haben, um den vom Sicherheitsrat gegen die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verhängten binden
den Sanktionsmaßnahmen nachzukommen, und bittet alle 

Staaten nachdrücklich, diese Sanktionsmaßnahmen auch 
weiterhin wachsam durchzusetzen; 

14. verurteilt entschieden die von den Konfliktparteien 
begangenen Verletzungen der Menschenrechte des bosni
sehen Volkes und die Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht, insbesondere diejenigen Verletzungen und 
Verstöße, die von der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) und den bosnischen Serben systematisch, 
flagrant und in massivem Umfang begangen werden; 

15. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, in Wahr
nehmung seiner Verantwortung nach Artikel 24 der Charta 
der Vereinten Nationen alle geeigneten Maßnahmen zu 
ergreifen, um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und der Regierung der Republik Bosnien 
und Herzegowina die Souveränität, politische Unabhängig
keit, territoriale Unversehrtheit und Einheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina zu erhalten und wiederherzustel
len; 

16. zutiefst beunruhigt über die anhaltenden systemati
schen Mißhandlungen von Albanern, Bosniern, Ungarn und 
Kroaten sowie anderen Minderheiten im Kosovo, im Sand
schak und in der Wojwodina durch die Behörden Serbiens 
und Montenegros und verurtei1t in dieser Hinsicht den 
Beschluß dieser Behörden, das Mandat der Üherwachungs
missionen der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa in diesen Regionen nicht zu erneuern; 

17. bittet den Sicherheitsrat außerdem nachdrücklich, 
dringend und mit aller gebotenen Zuwendung zu erwägen, 
Bosnien und Herzegowina von dem mit Resolution 713 
(1991) des Sicherheitsrats vom 25. September 1991 gegen 
das ehemalige Jugoslawien verhängten Waffenembargo aus
zunehmen; 

18. bittet nachdrücklich die Mitgliedstaaten sowie die 
anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, 
gleichviel aus welcher Region, der Republik Bosnien und 
Herzegowina bei der Wahrnehmung ihres naturgegebenen 
Rechts zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung 
im Einklang mit Artikel 51 des Kapitels VII der Charta ihre 
Zusammenarbeit anzubieten; 

19. bekräftigt ihre Resolution 47/1 vom 22. September 
1992 und bittet die Mitgliedstaaten und das Sekretariat 
nachdrücklich, im Sinne dieser Resolution der De-facto-Mit
wirkung der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro) an der Arbeit der Vereinten Nationen ein Ende zu 
setzen; 

20. ersucht darum, daß dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz ungehinderter Zugang zu allen von den Serben 
in Serbien und Montenegro sowie in Bosnien und Herzego
wina errichteten Internierungslagern sowie zu allen in diesen 
Lagern gefangengehaltenen Personen gewährt wird und daß 
aUe Gefangenen unverzüglich von dieser Maßnahme unter
richtet werden; 

21. ersucht den Sicherheitsrat, sofort tätig zu werden, um 
alle Internierungslager in Bosnien und Herzegowina zu 
schließen und ferner die von den Serben in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und Herzegowina errichteten 
Konzentrationslager zu schließen, und bis zur Durchführung 
dieser Maßnahmen internationale Beobachter zu diesen 
Lagern abzuordnen; 
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22. dankt denjenig~n Staaten und internationalen Institu
tionen, die dem Volk "on Bosnien und Herzegowina huma
nitäre Hilfe gewährt -~aben, und appelliert an alle Mitglied
staaten, großzügige BEiträge zur Milderung ihres Leids zu 
leisten und auch die I ntren für bosnische AüchtIinge in 
anderen Ländern zu terstützen; 

23. bekräftigt fern r die individuelle Verantwortlichkeit 
für die in Bosnien un Herzegowina begangenen Verbrechen 
gegen die Menschlic keit; 

24. begrüßt die S haffung des gemäß Resolution 827 
(1993) des Sicherhei rats vom 25. Mai 1993 gebildeten In
ternationalen Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die seit 1991 im oheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien begangenen sch eren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und erm tigt die Staaten sowie die zwischen
staatlichen und nichts tIichen Organisationen, alle erforder
lichen Ressourcen be eitzustellen, einschließlich freiwilliger 
Beiträge, damit das ericht die ihm übertragenen Aufgaben 
der Aburteilung und estrafung der für die Begehung der 
Verstöße gegen das Völkerrecht Verantwortlichen durch
führen kann; 

25. ermutigt die S hverständigenkommission, vorbehalt
lich der Bestimmung n der Resolution 827 (1993) des Si
cherheitsrats und in sammenarbeit mit dem Leiter der An
klagebehörde des Int rnationalen Gerichts für das ehemalige 
Jugoslawien die Arb it des Internationalen Gerichts zu er
leichtern, einschließli h der Aufstellung eines Verzeichnisses 
der Verstöße, wie bei pielsweise Fälle ethnischer Säuberung 
und systematische 'Vi rgewaltigungen; 

26. ersucht den eneralsekretär, der Kommission die 
Ressourcen und die Unterstützung zu gewähren. die zur 
Wahrnehmung ihrer ufgaben erforderlich sind; 

27. fordert den Si herheitsrat auf, sicherzustellen, daß die 
im "Genfer Frieden paket"l04 enthaltenen Vorschläge mit 
der Charta der Vere nten Nationen, den Grundsätzen des 
Völkerrechts, früher n Resolutionen der Generalversamm
lung und den vom Si herheitsrat verabschiedeten Resolutio
nen sowie mit den f der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugo lawien beschlossenen Grundsätzen in 
Einklang stehen; 

28. fordert die ngende Wiedereinberufung der Inter-
nationalen Konferen über das ehemalige Jugoslawien, damit 
es zur Ausarbeitung erechter und ausgewogener Vorschlage 
für einen dauerhafte Frieden in Bosnien und Herzegowina 
kommt, und fordert ie Konfliktparteien auf, bei der Fortset -
zung der Verhandlun en Treu und Glauben unter Beweis zu 
stellen, damit eine erechte, ausgewogene und dauerhafte 
Lösung erzielt wird; 

29. ersucht den neralsekretär, innerhalb von 15 Tagen 
nach Verabschiedun dieser Resolution einen Bericht über 
ihre Durchführung orzulegen, ebenso wie den unter der 
Schirmherrschaft de Londoner Konferenz verlangten Be
richt, der bedauerlic erweise noch nicht herausgegeben wor
den ist; 

30. beschließt, m t der Angelegenheit befaßt zu bleiben 
und die Behandlung dieses Punktes fortzusetzen. 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/158. Pa1ästinafrage 

A 

AUSSCHUSS FÜR DIE AUSÜBUNG DER UNVERÄUSSERLICHEN 
REcIITE DES PALÄSTINENSISCHEN VOLKES 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (11) vom 29. No
vember 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236 
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 
3376 (XXX) vom 10. November 1975, 31/20 vom 24. No
vember 1976, 32/40 A vom 2. Dezember 1977,33/28 A und 
B vom 7. Dezember 1978, 34/65 A vom 29. November 1979 
und 34/65 C vom 12. Dezember 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 
1980, 35/169 A und C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A 
und C vom 10. Dezember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 
37/86 A vom 10. Dezember 1982,38/58 A vom 13. Dezem
ber 1983, 39/49 A vom 11. Dezember 1984, 40/96 A vom 
12. Dezember 1985, 41/43 A vom 2. Dezember 1986, 
42/66 A vom 2. Dezember 1987, 43/175 A vom 15. Dezem
ber 1988, 44/41 A vom 6. Dezember 1989, 45/67 A vom 
6. Dezember 1990, 46n4 A vom 11. Dezember 1991 und 
47/64 A vom 11. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
VolkeslO't 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige 
Selbstregierung samt Anhängen und Einvernehmlichem 
Protokoll durch die Regierung des Staates Israels und die 
Palästinensische Befreiungsorganisation am 13. September 
1993 in Washington", 

erneut erklärend, daß die Vereinten Nationen im Hinblick 
auf die Palästinafrage so lange eine ständige Verantwortung 
tragen, bis diese Frage unter Einbeziehung aller ihrer 
Aspekte und entsprechend den Maßstäben des Völkerrechts 
zufriedenstellend gelöst ist, 

I. dankt dem Ausschuß für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine 
Bemühungen bei der Durchführung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgaben; 

2. ist der Auffassung, daß der Ausschuß einen wertvollen 
und positiven Beitrag zu den internationalen Bemühungen 
um die Förderung der wirksamen Umsetzung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung und die Mobilisierung internationaler Unterstüt
zung und Hilfe für das palästinensische Volk während der 
Übergangszeit leisten kann; 

3. schließt sich den Empfehlungen des Ausschusses in 
den Ziffern 85 bis 96 seines Berichts iO

' an; 

4. ersucht den Ausschuß, die Situation bezüglich der 
Palästinafrage weiter zu verfolgen und je nach Bedarf der 
Generalversammlung beziehungsweise dem Sicherheitsrat 
Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten; 

5. ermächtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun, 
um die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästi
nensischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeits-
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programm alle Anpassungen vorzunehmen, die er unter 
U m,länden für angebracht und im Lichte der Entwicklungen 
für notwendig hält, sowie besonderes Gewicht auf die 
Notwendigkeit der Mobilisierung von Unterstützung und 
Hilfe für das palästinensische Volk zu legen und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
und danach darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Ausschuß außerdem, auch weiterhin mit 
den nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die 
einen Beitrag dazu leisten, die Weltöffentlichkeit besser mit 
den Fakten im Zusammenhang mit der Palästinafrage 
vertraut zu machen und sich für Unterstützung und Hilfe zur 
Deckung der Bedürfnisse des palästinensischen Volkes 
einzusetzen, und ersucht ihn, die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um weitere nichtstaatliche Organisationen in 
seine Arbeit einzubinden; 

7. ersucht die gemäß Resolution 194 (111) der Gene
ralversammlung eingesetzte Schlichtungskommission der 
Vereinten Nationen für Palästina sowie andere mit der 
Palästinafrage befaßte Organe der Vereinten Nationen, mit 
dem Ausschuß auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten und 
ihm auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einschlägigen 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 

8. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Aus
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
zuzuleiten, und bittet diese nachdrücklich, gegebenenfalls die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Ausschuß 
auch weiterhin alle erforderlichen Hilfen zur Durchführung 
seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 

B 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

SEKRETARIATS-ABTEILUNG FÜR DIE RECHTE DER 
PALÄSTINENSER 

Die Genera/versammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes "", 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in den Ziffern 46 
bis 68 dieses Berichts enthaltenen einschlägigen Informatio
nen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/40 B vom 2. De
zember 1977, 33/28 C vom 7. Dezember 1978,34/65 D vom 
12. Dezember 1979, 35/169 D vom 15. Dezember 1980, 
361120 B vom 10. Dezember 1981, 37/86 B vom 10. De
zember 1982, 38/58 B vom 13. Dezember 1983, 39/49 B 
vom 11. Dezember 1984, 40/96 B vom 12. Dezember 1985, 
41/43 B vom 2. Dezember 1986,42/66 B vom 2. Dezember 
1987, 43/175 B vom 15. Dezember 1988, 44/41 B vom 
6. Dezember 1989, 45/67B vom 6. Dezember 1990, 46n4 B 
vom 11. Dezember 1991 und 47/64 B vom 11. Dezember 
1992, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
des Generalsekretärs gemäß ihrer Resolution 47/64 B; 

2. ersucht den Generalsekretär, der Sekretatiats-Ab
teilung für die Rechte der Palästinenser die Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, die sie benötigt, insbesondere um das 
computergestützte Informationssystem über die Palästina
frage weiter auszubauen, und sicherzustellen, daß sie im 
Benehmen mit dem Ausschuß für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und unter 
Anleitung dieses Ausschusses die in Ziffer 1 der Resolution 
32/40 B, in Ziffer 2 b) der Resolution 34/65 D, in Ziffer 3 
der Resolution 40/96 B, in Ziffer 2 der Resolution 42/66 B, 
in Ziffer 2 der Resolution 44/41 B und in Ziffer 2 der 
Resolution 46/74 B im einzelnen angeführten Aufgaben auch 
weiterhin wahrnimmt; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, die weitere 
Unterstützung durch die Hauptabteilung Presse und Informa
tion und andere Stellen des Sekretatiats sicherzustellen, 
dahin gehend, daß sie die Abteilung in die Lage versetzen, 
ihre Aufgaben zu erfüllen, und angemessen über die ver
schiedenen Aspekte der Palästinafrage berichten; 

4. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem 
Ausschuß und der Abteilung bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben zusammenzuarbeiten; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zur alljährlichen Begehung des Inter
nationalen Tages der Solidatität mit dem palästinensischen 
Volk am 29. November und ersucht sie, die Begehung dieses 
Tages auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum be
kannt zu machen, und ersucht den Ausschuß, im Rahmen der 
Begehung des Tages der Solidatität in Zusammenarbeit mit 
dem Büro des Ständigen Beobachters Palästinas bei den Ver
einten Nationen auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung 
über die Rechte der Palästinenser zu veranstalten. 

c 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

SEKRETARIATS-HAUPTABTEILUNG PRESSE UND 
INFORMATION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkesl05

• 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in den Ziffern 7\ 
bis 84 dieses Berichts enthaltenen Informationen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/64 C vom 11. De
zember 1992, 

überzeugt, daß die weltweite Verbreitung genauer und 
ausführlicher Informationen und die Rolle der nichtstaatli~ 
ehen Organisationen und Institutionen nach wie vor von 
entscheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und 
stärkere Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensisehen Volkes istt 

im Bewußtsein der von der Regierung des Staates Israel 
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation am 
13. September 1993 in Washington unterzeichneten Grund
satzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige 
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Selbstregierung" sowje der positiven Implikationen dieser 
Erklärung, 

1. nimmt mit Gen tuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
welche die Sekretaria -Hauptabteilung Presse und Informa
tion in Befolgung de Resolution 47/64 C der Generalver
sammlung getroffen at; 

2. ersucht die Ha tabteilung Presse und Information, in 
voller Zusammenarbe t und Abstimmung mit dem Ausschuß 
für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästi
nensischen Volkes un mit der aufgrund von Entwicklungen, 
die sich auf die Paläsfnafrage auswirken, gebotenen Flexibi
lität ihr besonderes In ormationsprogramm über die Palästi
nafrage im Zweij szeitraum 1994-1995 mit spezieller 
Ausrichtung auf die öffentliche Meinung in Europa und 
Nordamerika fortzus zen und vor allem 

a) Informationen' ber alle die Palästinafrage betreffenden 
Aktivitäten des Sys ms der Vereinten Nationen zu ver
breiten, einschließlic der Berichte über die von den zustän
digen Organen der VI reinten Nationen geleistete Arbeit; 

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen 
Aspekte der Palästinafrage auf allen Gebieten herauszugeben 
und auf den neuester! Stand zu bringen, insbesondere auch 
alle Informationen im Zusammenhang mit den jüngsten diese 
Frage betreffenden E eignissen; 

c) ihr audiovisue les Material über die Palästinafrage, 
namentlich auch die uktion von solchem Material, zu 
erweitern; 

tf) für Journalist n Erkundungsreisen in die Region, 
insbesondere auch in die besetzten Gebiete, zu veranstalten 
und zu fördern; 

e) internationale, regionale und nationale JoumaIisten
treffen zu veranstalte ; 

f) in Zusammen beit mit den Sonderorganisationen des 
Systems der Vereinte Nationen, insbesondere der Organisa
tion der Vereinten Na ionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, dem palästin nsischen Volk Hilfe bei der Entwick
lung der Medien zu ewähren. 

D 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

FRIEDLICHE R GELUNG DER PALÄSTINAFRAGE 

Die GeneralversQ lung, 

unter Hinweis auf hre einschlägigen Resolutionen, zuletzt 
ihre Resolution 47/ D vom 11. Dezember 1992, 

nach Behandlung es Berichts des Generalsekretärs vom 
19. November 19931 

, 

betonend, daß d eHerbeiführung einer umfassenden 
Regelung des Nahos onflikts, dessen Kern die Palästinafra
ge ist, ein bedeute er Beitrag zum Weltfrieden und zur 
internationalen Sich rheit sein wird, 

im Hinblick auf di Abhaltung der Friedenskonferenz über 
den Nahen Osten a 30. Oktober 1991 in Madrid und die 
anschließenden bilat r.len Verhandlungen sowie die Tagun
gen der multilateral n Arbeitsgruppen, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Vereinten Nationen als 
vollberechtigter, extraregionaler Teilnehmer an den multilate
ralen Arbeitsgruppen mitgewirkt haben, 

in Kenntnis der gegenseitigen Anerkennung der Regierung 
des Staates Israel und der Palästinensischen Befreiungs
organisation als Vertreterin des palästinensischen Volkes und 
der am 13. September 1993 in Washington durch die beiden 
Parteien erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklärunp, 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 9 

sowie der anschließenden Verhandlungen, 

mit Genugtuung über die Abhaltung der Konferenz zur 
Unterstützung des Friedens im Nahen Osten am I. Oktober 
1993 in Washington, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit, eine friedliche, alle 
Aspekte einbeziehende Regelung der Palästinafrage, des 
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen; 

2. gibt ihrer Unterstützung Ausdruck für den in Madrid 
begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß und die 
Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vor
läufige Selbstregierung und verleiht der Hoffnung Ausdruck, 
daß dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden, gerech
ten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten führen wird; 

3. betont, daß die Vereinten Nationen in dem derzeitigen 
Friedensprozeß und bei der Verwirklichung der Grundsatz
erklärung eine aktivere und umfassendere Rolle spielen 
müssen; 

4. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, dem palästi
nensischen Volk wirtschaftliche und technische Hilfe zu 
gewähren; 

5. hebt außerdem die bevorstehenden Verhandlungen 
über die endgültige Regelung hervor und bekräftigt die 
folgenden Grundsätze für die Herbeiführung einer endgülti
gen Regelung und eines umfassenden Friedens: 

a) Verwirklichung der legitimen nationalen Rechte des 
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst
bestimmung; 

b) Rückzug Israels aus dem seit 1967 besetzten palästi
nensischen Gebiet einschließlich Jerns.lems und aus den 
anderen besetzten arabischen Gebieten; 

cl Regelungen zur Gewährleistung des Friedens und der 
Sicherheit aller Staaten der Region, einschließlich der in 
Resolution 181 (11) vom 29. November 1947 genannten Staa
ten, innerhalb sicherer und international anerkannter Gren
zen; 

tf) Lösung des Problems der Palästinaflüchtlinge in 
Übereinstimmung mit Resolution 194 (ill) der General
versammlung vom 11. Dezember 1948 und späteren ein
schlägigen Resolutionen; 

e) Lösung des Problems der israelischen Siedlungen, die 
illegal sind und ein Hindernis für den Frieden darstellen, im 
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen; 

f) Gewährleistung des freien Zugangs zu den Heiligen 
Stätten und zu religiösen Gebäuden und Orten; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Beneh-
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men mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in 
der Region zu fördern, und Sachstandsberichte über den 
Fortgang dieser Angelegenheit vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/159. Beseitigung der Apartheid und Schaffung eines 
geeinten und demokratischen Südafrlka ohne 
Rassenschranken 

A 

INTERNATIONALE BEMÜHUNGEN ZUR VOLLSTÄNDIGEN UND 
RESTLOSEN BESEITIGUNG DER APARTlIEID UND UNTER· 
STÜTZUNG ZUR SCHAFFUNG EINES GEEINTEN UND DEMO
KRATISCHEN SÜD AFRIKA OHNE RASSENSCHRANKEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Erklärung über Apartheid und deren 
zerstörerische Folgen im südlichen Afrika, die in der Anlage 
zu ihrer am 14. Dezember 1989 im Konsens verabschiedeten 
Resolution S- I 6/1 enthalten ist, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/1 vom 
8. Oktober 1993 über die Aufhebung der Sanktionen gegen 
Südafrika, 

ferner unter Hinweis auf die Initiative. die die Organisa
tion der afrikanischen Einheit ergriffen hat, um den Si
cherheitsrat mit der Frage der Gewalt in Südafrika zu be
fassen, 

mit Genugtuung verweisend auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 765 (1992) vom 16. Juli 1992 und 772 (1992) 
vom 17. August 1992, in denen der Rat die Entsendung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Südafrika ge
nehmigt und die Organisation der afrikanischen Einheit, das 
Commonwealth und die Europäische Gemeinschaft107 ge
beten hat, Beobachter dorthin zu entsenden, 

mit Genugtuung über die Erklärung der am 29. September 
1993 in New York abgehaltenen außerordentlichen Außen
ministertagung des Ad-hoc-Ausschusses der Organisation der 
afrikanischen Einheit für das südliche AfrikalO8, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderausschusses 
gegen ApartheidlO9 und von dem Bericht des Vorsitzenden 
des Sonderausschusses gegen Apartheid über seine Mission 
in Südafrika 110 sowie von dem Bericht des Generalsekre~ 
tärs über das koordinierte Vorgehen des Systems der Ver
einten Nationen in Fragen im Zusammenhang mit Süd
afrika 'll und von dem vierten Sachstandsbericht des Gene
ralsekretärs über die Verwirklichung der Erklärung über 
Apartheid ll2 

, 

anerkennend, daß die Vereinten Nationen und die inter
nationale Gemeinschaft gemäß der Erklärung über Apartheid 
gehalten sind, dem südafrikanischen Volk bei seinem recht
mäßigen Kampf um die vollständige Beseitigung der 
Apartheid auf friedlichem Weg zu helfen, 

in Anbetracht der im Rahmen der wiederaufgenommenen 
Mehrparteien-Verhandlungen erzielten Vereinbarungen über 
die Abhaltung von Wahlen am 27. April 1994 und über die 
Schaffung des Übergangsexekutivrats, der Unabhängigen 
Wahlkommission, der Unabhängigen Medienkommission und 
der Unabhängigen Rundfunk- und Fernsehbehörde, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Verfassung für die 
Übergangszeit und das Wahlgesetz von den Parteien bei den 
Mehrparteien-Verhandlungen gebilligt wurden, 

ernsthaft besorgt darüber, daß die anhaltende und eskalie
rende Gewalt den Prozeß des friedlichen, auf dem Verhand
lungswege herbeigeführten Übergangs zu einem geeinten und 
demokratischen Südafrika ohne Rassenschranken zu unter
graben droht, 

eingedenk der Notwendigkeit, alle zur Verhütung von 
Gewalttätigkeiten in Südafrika geschaffenen Mechanismen 
auszubauen und zu verstärken, und die Notwendigkeit unter
streichend, daß ane Parteien bei der Bekämpfung der Gewalt 
zusammenarbeiten und Zurückhaltung üben, 

in Unterstützung der von allen Parteien unternommenen 
Anstrengungen, namentlich auch der von ihnen derzeit ge
führten Gespräche, die darauf abzielen, Vorkehrungen für 
den Übergang zu einer demokratischen Ordnung zu treffen, 

besorgt über die Fortwirkungen der Destabilisierungs
handlungen, die von Südafrika gegen die benachbarten 
afrikanischen Staaten begangen wurden, 

\. begrüßt die im Rahmen der Mehrparteien-Verhandlun
gen erzielten Vereinbarungen über die Abhaltun~. von Wah
len am 27. April 1994, über die Schaffung des Ubergangs
exekutivrats, der Unabhängigen Wahlkommission, der Unab
hängigen Medienkommission und der Unabhängigen Rund
funk- und Fernsehbehörde und über die Verfassung für die 
Übergangszeit sowie über die Vorlage für ein Wahlgesetz; 

2. fordert die südafrikanischen Behörden nachdrllcklich 
auf, in vollem Umfang und unparteiisch der Hauptverantwor
tung nachzukommen, die die Regierung dafür trägt, der der
zeitigen Gewalttätigkeit ein Ende zu setzen, das Leben, die 
Sicherheit und das Eigentum aller Südafrikaner in ganz 
Südafrika zu schützen und ihr Recht auf Teilnahme am 
demokratischen Prozeß zu fördern und zu schützen, ein
schließlich des Rechts, friedliche öffentliche Demonstratio
nen abzuhalten, politische Versammlungen in allen Teilen 
Südafrikas zu veranstalten und daran teilzunehmen und sich 
zur Wahl aufstellen zu lassen und an den Wahlen zu betei
ligen. ohne Einschüchterungsmaßnahmen ausgesetzt zu sein; 

3. fordert die südafrikanischen Behörden in diesem 
Zusammenhang auf, die für Gewalthandlungen Verantwortli
chen vor Gericht zu stellen, die erforderlichen Maßnahmen 
zur friedlichen Wiedereingliederung der tlHomelandstl in 
Südafrika zu ergreifen und sicherzustellen, daß sich die Be
völkerung dieser Gebiete frei an den Wahlen beteiligen kann 
und daß alle politischen Parteien Wahlkampagnen durchfüh
ren können, ohne Einschüchterungsmaßnahmen ausgesetzt zu 
sein; 

4. fordert alle Parteien auf, Gewalthandlungen zu 
unterlassen und alles zu tun, um die Gewalt zu bekämpfen; 

5. fordert aUe Unterzeichner der Nationalen Friedens
übereinkunft ll3 nachdrücklich auf, sich durch die vollin
haltliche und wirksame Anwendung der Bestimmungen der 
Übereinkunft und durch eine auf dieses Ziel gerichtete 
gegenseitige Zusammenarbeit erneut auf den Prozeß des 
friedlichen Wandels zu verpflichten; 

6. fordert alle anderen Parteien auf, zur Erreichung der 
Ziele der Nationalen Friedensübereinkunft beizutragen; 
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7. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus zu 
den Maßnahmen, di er ergriffen hat, um sich der in seinen 
Berichten aufgefü en Problembereiche anzunehmen und 
insbesondere um da i behilflich zu sein, die im Rahmen der 
Nationalen Friedens' bereinkunft geschaffenen Strukturen zu 
festigen und name tlich auch Beobachter der Vereinten 
Nationen in Südaf 'ka zu dislozieren, und spricht der 
Beobachtermission er Vereinten Nationen in Südafrika ihre 
Anerkennung aus f" die Aktivitäten, die sie entfaltet hat; 

8. unterstützt d e Empfehlung des Generalsekretärs, 
weitere Beobachter' Südafrika zu dislozieren, um die Ziele 
der Nationalen Frie ensübereinkunft zu fördern, und bittet 
ihn nachdrücklich, ich auch weiterhin aller der in seinem 
Bericht aufgeführte und in die Zuständigkeit der Vereinten 
Nationen fallenden oblembereiche anzunehmen; 

9. begrüßt die olle, die die in Südafrika dislozierten 
Beobachter der Org nisation der afrikanischen Einheit, des 
Commonwealth un der Europäischen GemeinschaftlO7 auch 
weiterhin spielen; 

10. bittet nachdr' cklich alle Parteien in Südafrika, so auch 
diejenigen, die sich icht voll an den Mehrparteien-Gesprä
ehen beteiligt habe~, die bei den Verhandlungen erzielten 
Vereinbarungen zu achten, sich erneut auf die demokrati
schen Grundsätze z verpflichten, sich an den Wahlen zu be
teiligen und noch rene Fragen ausschließlich auf friedli
chem Weg zu lösen 

11. fordert alle egierungen auf, das vom Sicherheitsrat 
verhängte bindende Waffenembargo in vollem Umfang ein
zuhalten, ersucht d n Sicherheitsrat, die strikte Anwendung 
des Embargos auch weiterhin wirksam zu überwachen, und 
bittet die Staaten n chdrück1ich, sich an die Bestimmungen 
anderer Ratsresolut nen betreffend die Einfuhr von Waffen 
aus Südafrika und ie Ausfuhr von Gerät und Technologie 
zu halten, die für militärische Zwecke in diesem Land 
bestimmt sind; 

12. verlangt die fortige Freilassung der noch verbleiben
den politischen Ge angenen; 

13. appelliert a die internationale Gemeinschaft, den 
Opfern der Apart id, zurückkehrenden Flüchtlingen, im 
Exil Lebenden un freigelassenen politischen Gefangenen 
vermehrt hum.ni!" e und rechtliche Hilfe zu gewähren; 

14. fordert die i temationale Gemeinschaft auf, benach
teiligten süd.frika ischen demokratischen Anti-Apartheid
Organisationen u Einzelpersonen auf akademischem, 
wissenschaftliche und kulturellem Gebiet auch weiterhin zu 
helfen; 

15. fordert die i ternationale Gemeinschaft außerdem auf, 
den Sportvereinen n Südafrika, die keine Rassenschranken 
auferlegen, bei der Überwindung der auch weiterhin beste
henden strukturelle Ungleichheiten im Sport in Südafrika zu 
helfen; 

16. fordert die i temationale Gemeinschaft nachdrUcklich 
auf, im Anschluß a die Verabschiedung der Resolution 48/1 
vom 8. Oktober 1 3 dem Appell des Volkes von Südafrika 
um Hilfe beim wi schaftlichen Wiederaufbau ihres Landes 
nachzukommen un sicherzustellen, daß das neue Süd.frika 
seine Existenz auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage 
beginnt; 

17. appelliert an die internationale Gemeinschaft, den 
Nachbarstaaten Südafrikas jede nur mögliche Hilfe zu ge
währen, um es ihnen zu ermöglichen, sich von den Auswir
kungen früherer Destabilisierungshandlungen zu erholen und 
zur Stabilität und zum Wohlstand der Subregion beizutragen; 

18. fordert den Generalsekretär auf, dem Wahlhilfeersu
chen der Übergangsbehörden in Südafrika prompt zu ent
sprechen und dabei zu bedenken, daß die Wahlen für den 
27. April 1994 angesetzt sind; 

19. ersucht den Generalsekretärt im Benehmen mit dem 
Sicherheitsrat und in Absprache mit den Beobachtermissi0-
nen der Organisation der afrikanischen Einheit, des Com
monwealth und der Europäischen Union die Planung für eine 
Rolle der Vereinten Nationen im Wahlprozeß zu beschleuni
gen; 

20. ersucht den Generalsekretär außerdem, die erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die 
Vereinten Nationen und ihre Organisationen detaillierte Pläne 
für sozioökonomische Hilfsprogramme einleiten und unter
einander abstimmen, insbesondere auf den Gebieten Ent
wicklung der Humanressourcen, Beschäftigung, Gesundheit 
und Wohnungswesen, und außerdem sicherzustellen, daß 
diese Programme mit anderen internationalen Organisationen 
und mit den rechtmäßigen nichtrassischen Strukturen in 
Südafrika abgestimmt sind; 

21. spricht dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und dem Generalsekretär des Commonwealth ihre An
erkennung aus für ihre Initiative im Hinblick auf den Beginn 
der Planung einer internationalen Geberkonferenz für die 
Entwicklung der Humanressourcen in Südafrika in der Zeit 
nach der Apartheid, die nach der Wahl einer demokratischen 
Regierung ohne Rassenschranken stattfinden soll; 

22. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die 
Entwicklungen in Südafrika auch weiterhin wachsam zu 
verfolgen, um sicherzustellen, daß das gemeinsame Ziel des 
Volkes von Südafrika und der internationalen Gemeinschaft, 
das in der Schaffung eines geeinten und demokratischen 
Südafrika ohne Rassenschranken besteht, ohne Umwege und 
ohne Behinderung erreicht wird. 

B 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

ARBEITSPROGRAMM DES SONDERAUSSCHUSSES 
GEGEN APARTHEID 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses 
gegen Apartheid l119

, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die der Sonderaus
schuß bei der Mobilisierung internationaler Unterstützung zur 
Beseitigung der Apartheid und bei der Förderung eines 
internationalen Konsenses in dieser kritischen Frage gespielt 
hat, wie aus der im Konsens erfolgten Verabschiedung der 
Erklärung über Apartheid und deren zerstörerische Folgen im 
südlichen Afrika114 am 14. Dezember 1989, dem Be
schluß 45/457 B der Generalversammlung vom 13. Septem
ber 1991 und den Resolutionen der Generalversammlung 
45/176 A vom 19. Dezember 1990, 46n9 A vom 13. Sep-
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tember 1991 und 47/116 A und B vom 18. Dezember 1992 
hervorgeht, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht über die 
Arbeit, die der Sonderausschuß gegen Apartheid im Rahmen 
seines Mandats sowie in Unterstützung der friedlichen und 
vollständigen Beseitigung der Apartheid durch den Prozeß 
eines auf dem Verhandlung,weg herbeigeführten Übergangs 
Südafrikas zu einer demokratischen Gesellschaft ohne 
Rassenschranken leistet; 

2. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von dem Bericht 
des Vorsitzenden des Sonderausschusses über seine gemein
sam mit einer Delegation des Ausschusses vom 1. bis 
11. März 1993 nach Südafrika unternommenen Mission lH'; 

3. sprichtdemSonderausschuß ihre Anerkennung aus ftir 
das gemeinsam mit dem Institut für eine demokratische 
Alternative in Südafrika und dem Institut für eine Mehr
parteien-Demokratie veranstaltete Symposium über politische 
Toleranz in Südafrika: die Rolle der Meinungsträger und der 
Medien, das vom 30. Juli bis 1. August 1993 in Kapstadt 
abgehalten wurde; 

4. ermächtigt den Sonderausschuß, bis zur Beendigung 
seines Mandats nach der Einsetzung einer demokratisch 
gewählten Regierung ohne Rassenschranken in Südafrika 

a) die Entwicklungen in Südafrika genau zu verfolgen; 

b) auch weiterhin einen friedlichen und stabilen Über
gang in Südafrika zu erleichtern, und zwar indem er der 
internationalen Gemeinschaft nahelegt, den Südafrikanern 
dabei zu helfen, die negativen sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen der Apartheidpolitik zu überwinden; 

c) mit akademischen Institutionen, den Arbeitnehmern, 
der Geschäftswelt und den Gebietskörperschaften, namentlich 
auch mit Gemeinwesenorganisationen und anderen nicht
staatlichen Organisationen in Südafrika, weiterhin Kontakte 
zu pflegen; 

d) mit den an dem politischen Prozeß teilnehmenden 
Parteien. legitimen nichtrassischen Strukturen und einer 
demokratisch gewählten Regierung ohne Rassenschranken 
Konsultationen zu führen, mit dem Ziel, Südafrika die 
Wiederbeteiligung an der Arbeit der Generalversammlung zu 
erleichtern ; 

e) so bald wie möglich nach der Einsetzung einer 
demokratisch gewählten Regierung ohne Rassenschranken 
der Generalversammlung einen abschließenden Bericht 
vorzulegen; 

f) entsprechende weitere Aktivitäten durchzuführen, 
deren Ziel darin besteht, den politischen Prozeß des friedli
chen Wandels so lange zu unterstützen, bis in Südafrika eine 
demokratisch gewählte Regierung ohne Rassenschranken 
eingesetzt ist~ 

5. dankt den Regierungen, den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen und den zuständigen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen für ihre Kooperation 
mit dem Sonderausschuß und bittet sie um deren Fort
setzung; 

6. beschließt, daß die dem Sonderausschuß für das Jahr 
1994 bereitgestellte Sonderzuweisung von 240.000 US-Dol
lar aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen 

als Beitrag zur Deckung der Kosten von Sonderprojekten 
benutzt werden soll, durch die der Prozeß der Beseitigung 
der Apartheid durch die Einsetzung einer demokratisch 
gewählten Regierung ohne Rassenschranken in Südafrika 
gefördert werden soll; 

7. beschließt außerdem, auch weiterhin angemessene 
Finanzmittel aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten 
Nationen zu bewilligen, damit der Afrikanische National
kongreß von Südafrika und der Panafrikanistische Kongreß 
von Asania in New York Büros unterhalten und so wirksam 
an den Beratungen des Sonderausschusses und an den 
Beratungen über die Situation in Südafrika in anderen 
zuständigen Organen der Vereinten Nationen teilnehmen 
können, mit der Maßgabe, daß diese Zuschüsse so lange 
fortgesetzt werden, bis die Stellung der beiden Organisatio
nen als politische Parteien geregelt worden ist. 

C 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

TÄTIGKEIT DER ZWISCHENSTAATLICHEN GRUPPE ZUR ÜBER
WACHUNG DER VERSORGUNG UND BELIEFERUNG SÜD
AFRIKAS MIT ERDÖL UND ERDÖLPRODUKTEN 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Zwischenstaatlichen 
Gruppe zur Überwachung der Versorgung und Belieferung 
Südafrikas mit Erdöl und Erdölprodukten l15

, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/116 D vom 
18. Dezember 1992 und 48/1 vom 8. Oktober 1993, 

mit Genugtuung über die Einsetzung des Übergangs
exekutivrats in Südafrika, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der 
Zwischenstaatlichen Gruppe zur Überwachung der Ver
sorgung und Belieferung Südafrikas mit Erdöl und Erdöl
produkten und macht sich deren Empfehlungen1l6 zu eigen; 

2. beschließt, das Mandat der Zwischenstaatlichen 
Gruppe mit dem Tag der Verabschiedung dieser Resolution 
zu beenden; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Antworten der Staa
ten auf an sie gerichtete Anfragen betreffend die in den An
hängen zu dem genannten Bericht enthaltenen Fälle bis zum 
30. Januar 1994 als Addenda zu dem Bericht der Zwischen
staatlichen Gruppe herauszugeben. 

D 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

TREUHANDFONDS DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR SÜDAFRIKA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen zum Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Südafrika, insbesondere die 
Resolution 47/116 C vom 18. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Südafri
kaJJ7 , dem der Bericht des Treuhänderausschusses des 
Treuhandfonds als Anhang beigefügt ist, 
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Kennmis nehmend !ion ihrer am 13. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabsc iedeten Resolution 46n9 F, insbeson
dere Ziffer 3 betreff nd die Unterstützung des Treuhand
fonds für Arbeiten a f juristischem Gebiet, 

mit Genugtuung ü r die im Rahmen der wiederaufgenom
menen Mehrparteie -Verhandlungen erzielten und vom 
Parlament gebilligte Vereinbarungen betreffend die Ab
haltung von Wahlen im Jahr 1994 auf der Grundlage des 
allgemeinen Wahlre hts und die Einsetzung eines Über
gangsexekutivrats s wie über die gesetzgeberischen und 
anderen Maßnahme , die ergriffen wurden, um die freie 
politische Betätigun im Vorfeld freier und fairer Wahlen zu 
fördern, 

in Anerkennung er Arbeit, die auf breiter Grundlage 
tätige, unparteiische eiwillige Hilfsorganisationen innerhalb 
Südafrikas leisten, i em sie den Opfern der Apartheid und 
der rassischen Dis iminierung rechtliche und humanitäre 
Hilfe gewähren, un mit Befriedigung über die Arbeits
beziehungen, die de Treuhandfonds zu diesen südafrikani
schen Organisatione hergesteHt hat, 

besorgt über die F rtdauer der politischen Gewalttätigkeit 
und die Gefahren. d e dies für den demokratischen Prozeß 
und das Land ganz IIgemein darstellt; 

überzeugt. daß di Zeit naht, zu der die südafrikanischen 
Behörden mit neue demokratischen Strukturen ohne Ras
senschranken die Vi antwortung für Angelegenheiten über
nehmen werden, die bisher unter das Mandat des Treuhand
fonds gefallen sind; 

\. billigt den ericht des Generalsekretärs über den 
Treuhandfunds der ereinten Nationen für Südafrika; 

2. befürwortet ie weitere Gewährung humanitärer, 
rechtlicher und B Idungshilfe durch die internationale 
Gemeinschaft zur . nderung der Not der Opfer der Apart
heid in Südafrika nd zur Erleichterung der Wiederein
gliederung der frei elassenen politischen Gefangenen und 
aus dem Exil Zu" ckkehrenden in die südafrikanische 
Gesellschaft; 

3. billigt den B schluß des Treuhandfonds, seine Hilfe 
über geeignete nich taatliche Organisationen innerhalb Süd
afrikas zu leiten; 

4. dankt den gierungen. Organisationen und EinzeI-
personen, die Bei 'ge an den Treuhandfonds und an die 
freiwilligen Organi tionen entrichtet haben. die den Opfern 
der Apartheid in S' dafrika humanitäre und rechtliche Hilfe 
gewähren; 

5. gibt ihrer Üb rzeugung Ausdruck, daß dem Treuhand
fonds in der Endph se der Beseitigung der Apartheid inso
fern eine wichtige F nktion zukommt, als er Maßnahmen auf 
juristischem Gebiet unterstützt, deren Ziel darin besteht, die 
wirksame Durchfüh ng von Rechtsvorschriften sicherzustel
len, durch welche d e wichtigsten Apartheidgesetze aufgeho
ben werden, die nac teiligen Auswirkungen, die diese Geset
ze nach wie vor ha n, auszuräumen und in der Öffentlich
keit größeres Vert auen in die Herrschaft des Rechts zu 
wecken, und appel iert daher zu großzügigen Beiträgen an 
den Fonds; 

6. würdigt die unermüdlichen, lobenswerten Bemü
hungen, die der Ge eralsekretär und der Treuhänderausschuß 

des Treuhandfonds seit Jahren unternehmen, um die Gewäh
rung humanitärer und juristischer Hilfe für die Opfer der 
Apartheid und der rassischen Diskriminierung zu fördern. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember J 993 

48/160. BDdungs- und AusbDdungsprogramm der Ver· 
einten Nationen für das südliche Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen zum Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen für das 
südliche Afrika. insbesondere auf die Resolution 471117 vom 
18. Dezember 1992. 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs"'. 
in dem die Tätigkeit des Beratenden Ausschusses für das 
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
für das südliche Afrika und die Verwaltung des Programms 
in der Zeit vom \. September 1992 bis 31. August 1993 
dargestellt werden, 

mit Genugtuung feststellend. daß die im Anschluß an die 
Evaluierung des Programms 1989 abgegebenen und vom 
Beratenden Ausschuß gebilligten Empfehlungen auch weiter
hin umgesetzt wurden. 

in Anerkennung der wertvollen Hilfe. die das Programm 
den Völkern Südafrikas und Namibias gewährt, 

betonend, daß dem Volk Südafrikas Hilfe gewährt werden 
muß. insbesondere auf dem Gebiet des Bildungswesens 
während der Übergangszeit, 

in voller Anerkennung der Notwendigkeit, soweit möglich 
an Bildungs- und Ausbildungsstätten innerhalb Südafrikas für 
Studenten aus Südafrika fortlaufend Bildungsmöglichkeiten 
und Beratung bereitzustellen. und zwar in einem breiten 
Spektrum fachlicher. kultureller und sprachlicher Disziplinen. 
und diesen Studenten Möglichkeiten zur Berufs- und Fach
ausbildung und zu weiterführenden Studien auf Graduierten
und Postgraduiertenebene in vorrangigen Fachbereichen zu 
bieten. 

feststellend. daß das Programm in dem Bestreben. dem 
vorrangigen Bedarf benachteiligter Südafrikaner gerecht zu 
werden, weiter umfangreichere Ressourcen für den Aufbau 
von Institutionen in Südafrika bereitstellt. insbesondere in
dem es traditionell schwarze und andere Hochschulen. insbe
sondere die "Technikons". dadurch stärkt. daß es Fachausbil
dungskurse veranstaltet. die den Graduierten Beschäftigungs
möglichkeiten garantieren. 

\. billigt den Bericht des Generalsekretärs über das 
Bildungs· und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
für das südliche Afrika; 

2. spricht dem Generalsekretär und dem Beratenden 
Ausschuß für das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen für das südliche Afrika ihre Aner· 
kennung aus für ihre Bemühungen um die Anpassung des 
Programms. damit dieses optimal dazu beitragen kann. den 
Bedarf zu decken, der sich aus dem Wandel in Südafrika 
ergibt. sowie für ihre Bemühungen um die Förderung 
großzügiger Beiträge an das Programm und um eine Verbes
serung der Zusammenarbeit mit staatlichen, zwischenstaatli
chen und nichtstaatIichen Stellen. die Südafrika pädagogische 
und fachliche Hilfe gewähren; 
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3. billigt außerdem die Aktivitäten des Programms. deren 
Ziel darin besteht, zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
Südafrikas, insbesondere während der Übergangszeit, beizu
tragen, indem 

a) gemeinsam mit den "Technikons" und den traditionell 
schwarzen und anderen Universitäten getragene Projekte 
unterstützt werden; 

b) das institutionelle, fachliche und finanzielle Potential 
sowie die Entscheidungsfindung nichtstaatlicher Organisatio
nen, auf Gemeinwesenebene tätiger Organisationen und 
Bildungseinrichtungen gestärkt wird, die mit ihrem WICken 
den Bedürfnissen und Interessen benachteiligter Südafrikaner 
zu entsprechen suchen; 

c) Bildungseinrichtungen, nichtstaatliche Organisationen 
und der Privatsektor in Südafrika in gemeinsame Träger
schaften einbezogen und für die Stellenbeschaffung für 
Graduierte herangezogen werden; 

4. begrüßt es, daß das Programm seine Bildungs- und 
Ausbildungstätigkeit innerhalb Südafrikas ausgeweitet hat 
und mit den südafrikanischen nichtstaatlichen Organisatio
nen, Universitäten und "Technikons" eng zusammenarbeitet; 

5. fordert die entsprechenden nichtstaatlichen Bildungs
einrichtungen, Privatorganisationen und Einzelpersonen auf, 
dem Programm behilflich zu sein, indem sie mit ihm Ko
stenbeteiligungs- und andere Abmachungen treffen, und die 
Rückkehr seiner Absolventen und die Stellenbeschaffung für 
sie erleichtern; 

6. appelliert an die Regierungen, die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen. an internationale Berufs
verbände und an Einzelpersonen, im Rahmen ihres Tätig
keits- und Einflußbereichs in Südafrika den Absolventen des 
Programms behilflich zu sein, Zugang zu Beschäftigungs
möglichkeiten zu erhalten, damit sie in der Übergangszeit 
und danach ihr fachliches Können und Wissen effektiv in 
den Dienst der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung Südafrikas stellen können; 

7. ist der Auffassung, daß die Aktivitäten des Pro
gramms in Anbetracht der sich wandelnden Verhältnisse so 
geplant werden sollten, daß sichergestellt ist, daß die 
eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf die Bildungs
und Ausbildungsförderung für benachteiligte Südafrikaner 
voll eingehalten werden können; 

8. ersucht den Generalsekretär, das Bildungs- und Aus
bildungsprogramm für das südliche Afrika in die jährliche 
Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten Nationen für 
Entwicklungsaktivitäten aufzunehmen; 

9. dankt allen, die das Programm durch Beiträge, Stipen
dien oder Studienplätze an ihren Bildungseinrlchtungen un
terstützt hahen; 

10. appelliert an aUe Staaten, Institutionen, Organisationen 
und Einzelpersonen, dem Programm die finanzieBe und 
sonstige Unterstützung zukommen zu lassen, die es ihm 
gestattet, seine Programmaktivitäten durchzuführen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember J 993 

48/161. Die Situation in Zentralamerika: Verfahren zur 
Herbeiführung eines tragfähigen und dauerhaf
ten Friedens sowie Fortschritte bei der Gestal
tung einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats und ihre eigenen Resolutionen, insbesondere die 
Resolution 47/118 vom 18. Dezember 1992, in der sie aner
kannt hat, daß sich der uneingeschränkten Verwirklichung 
von Frieden, Freiheit, Demokratie und Entwicklung in Zen
tralamerika nach wie vor große Hindernisse in den Weg steI
len und daß ein globaler Bezugsrahmen notwendig ist, der es 
der internationalen Gemeinschaft gestattet, die Unterstützung 
der Bemühungen der zentralamerikanischen Regierungen in 
geeignete Bahnen zu lenken, und daß es wünschenswert 
wäre, die Unterstützung zu erhöhen, indem Mittel für die 
Konsolidierung der gesetzten Ziele bereitgesteBt werden, 
damit die erzielten Fortschritte nicht infolge der begrenzten 
materieBen Möglichkeiten der Region geschmälert oder zu
nichte gemacht werden, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gültigkeit der 
Verpflichtungen, welche die zentralamerikanischen Präsiden
ten in den am 7. August 1987 auf dem Esquipulas-II
Gipfeltreffen unterzeichneten "Verfahren zur Herbeiführung 
eines tra~fähigen und dauerhaften Friedens in Zentral
amerika !! ( 9 eingegangen sind. ~~wie der auf ihren späteren 
Gipfeltreffen verabschiedeten Ubereinkünfte, insbesondere 
der Verpflichtungen, die auf dem vom 27. bis 29. Oktober 
1993 in Guatemala-Stadt abgehaltenen vierzehnten Gipfel
treffen eingegangen wurden, auf dem ein Prioritätenrahmen 
für die Konsolidierung des Friedens und der menschlichen 
Entwicklung in Zentralamerika niedergelegt wurde, basierend 
auf der demokratischen Partizipation und der Bestimmung 
grundlegend neuer Handlungsweisen, die eine neue Strategie 
erfordern, in der der Gedanke einer integrierten und nachhal
tigen menschlichen Entwicklung zum Ausdruck kommt, 

im Bewußtsein dessen, wie wichtig es ist, daß die An
strengungen der zentralamerikanischen Völker und Regierun
gen zur Konsolidierung eines tragfahigen und dauerhaften 
Friedens in Zentralamerika unterstützt werden, und einge
denk dessen, daß das Zentralamerikanische Integrations
system den institutioneBen Rahmen für die subregionale 
Integration darstellt, der es gestattet, die integrierte Entwick
lung in einer wirksamen, geregelten und kohärenten Weise 
zu fördern, 

überzeugt von den Hoffnungen, die die Völker Zentral
amerikas bewegen, Frieden, Aussöhnung, Entwicklung und 
soziale Gerechtigkeit herbeizuführen, sowie von der Ver
pflichtung, ihre Meinungsverschiedenheiten mittels Dialog, 
Verhandlung und Achtung der legitimen Interessen aBer 
Staaten beizulegen, entsprechend ihrer eigenen Entscheidung 
und ihrer eigenen historischen Erfahrungen unter gleichzeiti
ger voller Achtung der Grundsätze der Selbstbestimmung 
und der Nichtintervention, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Friedensoperationen, 
die aufgrund der Beschlüsse des Sicherheitsrat. und mit 
Unterstützung des Generalsekretärs in Zentralamerika durch
geführt worden sind, 
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sowie in Anerken1ung der Notwendigkeit, die dabei 
erzielten Ergebnisse d reh neue und innovative Initiativen zu 
bewahren und auf ihn n aufzubauen, 

in Bekräftigung drÜberzeugung, daß es in Zentral
amerika keinen Frie n geben kann ohne Entwicklung und 
Demokratie, die unab ingbar sind für die Umgestaltung der 
Region und die Ver irklichung der Hoffnung der zentral
amerikanischen Völk und Regierungen, daß Zentralamerika 
zu einer Region des riedens, der Freiheit, der Demokratie 
und der Entwicklung wird, 

nachdrücklich hin eisend auf die wichtige Rolle der 
internationalen Zus menarbeit bei der Unterstützung der 
Umsetzung der Besc üsse, die auf den Gipfeltreffen der 
zentralamerikanische Präsidenten gefaßt wurden, mit dem 
Ziel, den Frieden mit enschlicher Entwicklung und sozialer 
Gerechtigkeit zu kon olidieren, 

betonend, wie wie tig es ist, daß die Verpflichtungen ein
gehalten werden, die in bezug auf die beschleunigte Schaf
fung eines neuen Melis der regionalen Sicherheit in Zen
tralamerika eingegan en wurden, wie in dem Protokoll von 
Tegucigalpa120 vom :13. Dezember 1991 vorgesehen, mit 
dem das Zentralameri anische Integrationssystem geschaffen 
wurde, und eingeden der institutionellen Veränderungen, die 
in den Streitkräften i Zentralamerika stattgefunden haben, 

mit Besorgnis ~ nnmis nehmend von den jüngsten 
möglicherweise poli 'sch motivierten Gewalttätigkeiten in 
EI Sal vador, die, s fern nichts zu ihrer Eindämmung 
unternommen wird, en Friedensprozeß gefährden könnten, 
der auf grund des 16. Januar 1992 von der Regierung 
EI Salvadors und er Frente Farabundo MarH para la 
Liberaci6n Nacion I in Mexiko-Stadt unterzeichneten 
Friedensabkommens 21 eingeleitet wurde, 

mit [nteresse Ken mis nehmend von den Vorsprachen der 
Regierung EI Salva ors wie auch der Frente Farabundo 
MarH beim Gener sekretär und bei den Vertretern der 
Länder, die den Frie ensprozeß unterstützen, sowie von den 
ersten Maßnahmen, ie die Regierung EI Salvadors ergriffen 
hat, und von dem eschluß des Generalsekretärs, zu ver
anlassen, daß die M nschenrechtsabteilung der Beobachter
mission der Verein en Nationen in EI Salvador mit den 
zuständigen Behörd n bei der sofortigen Durchführung einer 
umfassenden, unp iischen und verläßlichen Untersuchung 
der illegalen bew fneten Gruppen zusammenarbeitet, 
wodurch sich festste len ließe, wer für die Gewalttätigkeiten 
verantwortlich ist, ie die Umsetzung des Friedensabkom
mens verzögern UD behindern könnten, 

in der Oberzeugu g, daß es wichtig ist, daß eine politische 
Verhandlungslösun der Situation in Guatemala herbei
geführt wird und die Gespräche zwischen der Unidad 
Revolucionaria Na' onal Guatemalteca und der Regierung 
Guatemalas wieder ufgenommen werden, deren Ziel darin 
besteht, der bewaff! eten Konfrontation in Guatemala mög
lichst bald ein Ende u setzen und nationale Aussöhnung und 
die volle Achtung er Menschenrechte herbeizuführen, ent
sprechend den WÜ sehen des guatemaltekischen Volkes, 

mit Genugtuung eslStellend, daß die Hindernisse über
wunden wurden, d' zu der jüngsten institutionellen Krise 
zwischen der Legi lative und der Exekutive in Guatemala 
geführt hatten, 

eingedenk der Ansttengungen, welche die Regierung 
Nicaraguas unternimmt, um einen breiten nationalen Dialog 
zu fördern, der der beste Weg ist, den Frieden, die nationale 
Aussöhnung, die Demokratie und die Entwicklung in diesem 
Land zu konsolidieren, 

mit Genugtuung über die Verabschiedung der Resolution 
48/8 vom 22. Oktober 1993 mit dem Titel "Internationale 
Hilfe für die Normalisierung und den Wiederaufbau Nicara
guas: Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastro
phen", in der sie die außergewöhnlichen Umstände anerkannt 
hat, die in Nicaragua herrschen, 

in der Erkennmis, daß die Konsolidierung des Friedens in 
Nicaragua ein Schlüsselfaktor im zentralamerikanischen Frie
densprozeß ist und daß es dringend geboten ist, daß die in
ternationale Gemeinschaft und das System der Vereinten Na
tionen Nicaragua auch weiterhin die Unterstützung gewäh
ren, die es benötigt, um seine wirtschaftliche und soziale 
Nonnalisierung und den Wiederaufbau voranzubringen, da
mit die Demokratie gestärkt und die Nachwirkungen des 
Krieges und der jüngsten Naturkatastrophen überwunden 
werden, 

sowie in Anerkennung des wertvollen und wirksamen 
Beitrags der Vereinten Nationen und verschiedener staatli
cher und nichtstaatlicher Mechanismen zu dem Prozeß der 
Demokratisierung, Befriedung und Entwicklung in Zentra1-
amerika wie auch der Wichtigkeit, die im Hinblick auf die 
allmähliche Umgestaltung Zentralamerikas in eine Region 
des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Entwick
lung sowohl dem politischen Dialog als auch der wirt
schaftlichen Zusammenarbeit zukommt, die durch die 
Ministerkonferenz der Europäischen Gemeinschaft und der 
zentralamerikanischen Länder sowie durch die gemeinsame 
Initiative der Industrieländer (Gruppe der Vierundzwanzig) 
und der Gruppe der kooperierenden Länder (Gruppe der 
Drei)122 im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie und 
Entwicklung in Zentralamerika in Gang gesetzt wurden, 

eingedenk dessen, daß der durch die Internationale 
Konferenz über zentra1amerikanische Flüchtlinge eingeleitete 
Prozeß im Mai 1994 abgeschlossen sein wird und daß das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen die Rolle der 
federführenden Organisation übernommen hat, um noch nicht 
abgeschlossene Programme zu Ende zu führen, sowie ein
gedenk des allmählichen Auslaufens des Sonderplans für die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika, in des
sen Rahmen das System der Vereinten Nationen wie auch 
die internationale Gemeinschaft und insbesondere die koope
rierenden Länder den zentralamerikanischen Friedensprozeß 
unterstützt haben, 

mit Besorgnis feststellend, daß in Zentralamerika Er
eignisse stattgefunden haben, die die Konsolidierung eines 
tragfahlgen und dauerhaften Friedens behindern können, 

in dem Bewußtsein, daß sich Zentralamerika einer schwie
rigen Ühergangsperiode gegenübersieht, die die größten 
Ansttengungen seitens der Regierungen und der verschiede
nen Sektoren der zentralamerikanischen Länder wie auch 
Unterstützung seitens der internationalen Gemeinschaft bei 
der Überwindung der tieferliegenden strukturellen Ursachen 
erfordert, die zu der Krise in der Region geführt haben, 

Kennmis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 11. November 1993 über die Situation in Zentral
amerika 123, 
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eingedenk der Initiative der zentralamerikanischen Präsi
denten, eine internationale Konferenz über Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerika einzuberufen, die in der auf 
ihrem vierzehnten Gipfeltreffen am 29. Oktober 1993 
verabschiedeten Erklärung von Guatemala enthalten ist, 

1. würdigt die Anstrengungen, die die zentralamerikani
schen Völker und Regierungen im Hinblick auf die Konsoli
dierung des Friedens unternehmen, i.ndem sie die auf Gipfel
treffen seit 1987 verabschiedeten Ubereinkünfte umsetzen, 
bittet sie nachdrücklich, ihre Bemühungen um die Konsoli
dierung eines tragfahigen und dauerhaften Friedens in Zen
tralamerika fortzusetzen, und ersucht den Generalsekretär, 
die zentralamerikanischen Regierungen bei ihren Initiativen 
und Bemühungen auch weiterhin nach Kräften zu unterstüt
zen; 

2. unterstützt den Beschluß der zentralamerikanischen 
Präsidenten, Zentralamerika zu einer Region des Friedens, 
der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung zu 
erklären, wie in dem Protokoll von Tegucigalpa120 nieder
gelegt, und bestärkt die zentralamerikanischen Länder in 
ihren Initiativen zur Festigung von Regierungen, die ihre 
Entwicklung auf Demokratie, Frieden, Zusammenarbeit und 
der vollen Achtung der Menschenrechte aufbauen; 

3. nimmt Kennrnis von der Erklärung von Guatemala, die 
die zentralamerikanischen Präsidenten am 29. Oktober 1993 
auf ihrem vierzehnten Gipfeltreffen verabschiedet haben, und 
teilt die Auffassung, daß sich in Zentralamerika eine Gele
genheit bietet, den wechselseitigen Zusammenhang zwischen 
Frieden und Entwicklung Wirklichkeit werden zu lassen, was 
eine historische Leistung und ein nützlicher Bezugsrahmen 
bei der Beilegung von Streitigkeiten und der Konsolidierung 
des Friedens und der Demokratie mit Hilfe einer integrierten 
und nachhaltigen Entwicklung wäre; 

4. begrüßt mit Genugtuung die Anstrengungen der zen
tralamerikanischen Länder zur Förderung des Wirtschafts
wachstums im Kontext der menschlichen Entwicklung sowie 
die bei der Festigung der Demokratie in der Region erzielten 
Fortschritte, die durch die in Kürze in Costa Rica, EI Salva
dor, Honduras und Panama stattfindenden Wablen hinrei
chend unter Beweis gestellt werden; 

5. verweist nachdrücklich auf das seit 1. Februar 1993 
bestehende Zentralamerikanische Integrationssystem und das 
beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrierte Proto
koll von Tegucigalpa, gibt ihrer vollen Unterstützung Aus
druck für die Anstrengungen, die die Zentralamerikaner un
ternehmen, um den Integrationsprozeß im Rabmen des Zen
tralamerikanischen Integrationssystems voranzutreiben und 
auszuweiten, und fordert die Mitgliedstaaten und die interna
tionalen Organisationen auf, mit Zentralamerika wirksam zu
sammenzuarbeiten. damit es eine nachhaltige subregionale 
Integration fördern und festigen und sein grundlegendes Ziel 
erreichen kann; 

6. begrüßt mit Interesse die Vorschläge in bezug auf die 
Schaffung eines neuen Modells der regionalen Sicherheit, 
das auf einem vernünftigen Kräftegleichgewicht, dem Primat 
der zivilen Macht, der Beseitigung der extremen Annut, der 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, dem Schutz der 
Umwelt und der Beseitigung von Gewalt, Korruption, 
Terrorismus und Drogen- und Waffenhandel aufbaut; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft und das 
System der Vereinten Nationen auf, vennehne technische 

und finanzielle Unterstützung für die fachgerechte berufliche 
Ausbildung der Polizei in den zentralamerikanischen Ländern 
zu gewähren, mit dem Ziel, demokratische Institutionen zu 
gewährleisten; 

8. dankt dem Generalsekretär und seinen Beauftragten 
erneut für ihre wirksame und rechtzeitige Mitwirkung und 
ennutigt sie, auch weiterhin alles Erforderliche zu tun, um 
zur erfolgreichen Erfüllung aller Verpflichtungen beizutra
gen, die die Parteien in dem Friedensabkommen in EI Salva
dort21 eingegangen sind, einschließlich der Bemühungen um 
die Mobilisierung der erforderlichen Mittel für den Wieder
aufbau und die Entwicklung des Landes, die für die Kon
solidierung des Friedens und der Demokratie in EI Salvador 
unabdingbar sind; 

9. dankt außerdem den Regierungen Kolumbiens, Mexi
kos, Spaniens und Venezuelas, die zusammen die Gruppe 
der Freunde des Generalsekretärs bilden, sowie der Regie
rung der Vereinigten Staaten von Amerika und anderen in
teressierten Regierungen erneut für ihre unablässige Unter
stützung und ihren Beitrag zu den Bemühungen um die Um
setzung des Friedensabkommens und bittet sie nachdrücklich, 
diese auch weiterhin zu unterstützen, bis diese Vereinbarun
gen, in denen der Wille und die Bestrebungen des salvado
rianischen Volkes zum Ausdruck kommen, vollinhaltlich um
gesetzt sind; 

10. nimmt mit Besorgnis Kennrnis von den Gewalttätigkei
ten, die in den jüngsten Monaten in EI Salvador stattgefun
den haben und die auf das Wiederaufleben illegaler bewaff
neter Gruppen hindeuten könnten, sowie von der Verzöge
rung bei der Durchführung konkreter Bestimmungen des 
Friedensabkommens und betont in dieser Hinsicht, wie wich
tig es ist, daß die Vereinbarung zwischen der Regierung EI 
Salvadors und der Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n 
Nacional betreffend die Notwendigkeit der beschleunigten 
Umsetzung der Bestimmungen des Friedensabkommens ein
gehalten wird, und bittet alle politischen Kräfte nachdrück
lich, zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten; 

11. fordert die Regierung EI Salvadors und alle anderen 
an dem Wablprozeß beteiligten Institutionen auf, die erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß 
die für März 1994 angesetzten Wablen frei, repräsentativ und 
unanfechtbar sind. da sie ein wesentliches Element des 
Friedensprozesses darstellen; 

12. weist von neuem darauf hin, wie wichtig es ist, daß 
die Verhandlungen zwischen der Regierung Guatemalas und 
der U nidad Revolucionatia N acional Guatemalteca möglichst 
bald wiederaufgenommen werden, unter Berücksichtigung 
der bis Mai 1993 erzielten Fortschritte und Vereinbarungen, 
dankt dem Generalsekretär und seinem Beauftragten für ihre 
Mitwirkung an dem Friedensprozeß in Guatemala und 
ersucht den Generalsekretär, diesen Prozeß auch weiterhin zu 
unterstützen; 

13. nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von dem 
Friedensplan des Präsidenten Guatemalas; 

14. dankt der internationalen Gemeinschaft und legt ihr 
nahe, dem Volk von Guatemala auch weiterhin die erforder
liche Unterstützung zu gewähren, damit es seine Bestrebun
gen im Hinblick auf Frieden, nationale Aussöhnung, Demo
kratie und Entwicklung möglichst bald verwirklichen kann; 

15. fordert alle politischen Gruppen in Nicaragua auf, im 
Rabmen des von der Regierung geförderten nationalen Dia-
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logs ihre Anstrengun~n fortzusetzen, mit dem Ziel, Verein
barungen zur Konsoli ierung des demokratischen Prozesses, 
des Wiederaufbaus nd der nationalen Aussöhnung zu 
schließen; 

16. unterstützt die Anstrengungen, die die Regierung 
Nicaraguas unterni t, um den Frieden zu konsolidieren, 
und befürwortet die Feststellung des Vorliegens außer
gewöhnlicher Umstä~de, damit die internationale Gemein
schaft und die Finan . erungsorganisationen die Normalisie
rung, den wirtschaft! ehen und sozialen Wiederaufbau und 
die Stärkung der A söhnung und Demokratie in diesem 
Land unterstützen kö nen; 

17. begrüßt mit I teresse die Initiative der Regierung 
Nicaraguas betreffen die Bildung einer aktiven Gruppe 
befreundeter Länder, deren Aufgabe darin besteht, bei der 
Unterstützung der Wi eringangsetzung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwic ung des Landes, welche die Festigung 
seiner institutionell n und demokratischen Strukturen 
erleichtern wird, ein besonders wichtige Rolle zu spielen, 
und ersucht den Ge eralsekretär, diese Initiative voll zu 
unterstützen; 

18. unterstreicht ie Bedeutung des politischen Dialogs 
und der wirtschaftr hen Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Gemei chaft und ihren Mitgliedstaaten und 
den zentralamerikani ehen Ländern im Rahmen der Minister
konferenz zur Unter tützung der Bemühungen der zentral
amerikaniscben Län r um Frieden, die Konsolidierung der 
Demokratie und ein nachhaltige Entwick:1ung; 

19. unterstreicht ußerdem die Wichtigkeit der gemein
samen Initiative der Industrieländer (Gruppe der Vierund
zwanzig) und der Gruppe der kooperierenden Länder 
(Gruppe der Drei)' im Rahmen der Partnerschaft für 
Demokratie und Ent ick:1ung in Zentral.merika; 

20. ersucht den eneralsekrew, den zentralamerikani
schen Ländern jede ur mögliche Hilfe bei der Konsolidie
rung des Friedens in der Region zu gewähren; 

21. ersucht die anisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesond re das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen, so ie die internationalen Institutionen - in 
Anbetracht der No wendigkeit, sich vorsorglich auf die 
irgendwann zu e artende Erschöpfung der Mittel des 
Sonderplans für di wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
Zentralamerika ein ustellen, zu verhindern, daß das in 
Zentralamerika bish r Erreichte zunichte gemacht wird, und 
den Frieden in der egion durch einen umfassenden und 
nachhaltigen Entwi klungsprozeß zu konsolidieren - zu 
erwägen, als Teil der neuen Entwick:1ungsstrategie die 
erforderlichen Mi zur Aufstellung neuer, aktualisierter 
regionaler Program e bereitzustellen, mit Hilfe von Mecha
nismen, die von den entralamerikanischen Ländern gemein
sam mit den koope erenden Ländern festzulegen sind; 

22. anerkennt di Wichtigkeit der im Rahmen des Son
derplans für die wirt chaftliche Zusammenarbeit mit Zentral
amerika durchgefü en Programme, deren Ziel darin besteht, 
die demokratischen nstitutionen zu festigen und im Hinblick 
auf die staatliche In rastruktur, die Telekommunikation, die 
landwirtschaftliche ntwicklung, den Umweltschutz und die 
menschliche Entwic lung eine Modernisierung zu bewirken; 

23. dankt der Ho en Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge für ie Durchführung ihres Mandats im Rah-

men der Internationalen Konferenz für zentralamerikanische 
Flüchtlinge und unterstützt das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen dabei, die bislang noch nicht zu Ende 
geführten Programme unter Anlehnung an ein umfassendes 
und nachhaltiges Konzept der Entwicklung mit einer 
menschlichen Dimension zum Abschluß zu bringen; 

24. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Vorschlag zur 
Einberufung einer internationalen Konferenz für Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerika, deren Hauptziele darin 
bestehen würden, den Stand des Friedensprozesses und den 
Bedarf an Zusammenarbeit sowie technischer und finanziel
ler Hilfe zu beurteilen, die erforderlich sind, damit Zentral
amerika zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demoktatie und der Entwicklung wird, und gibt in diesem 
Zusammenhang ihrer Genugtuung Ausdruck über die am 
16. November 1993 am Amtssirz der Vereinten Nationen 
abgehaltene internationale Fachtagung über Zentralamerika, 
an der die Außenminister Zentralamerikas und Vertreter der 
kooperierenden Länder sowie internationale Institutionen 
teilgenommen haben; 

25. beschließt, den Punkt "Die Situation in Zentralameri
ka: Verfahren zur Herbeiführung eines tragfähigen und 
dauerhaften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung 
einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der Entwicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen; 

26. ersucht den Generalsektetär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/162. Weitere Maßnahmen zur Neugliederung und 
Neubelebnng der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusam
menhängenden Gebieten 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 451264 vom 13. Mai 
1991 und 46/235 vom 13. April 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57 (I) vom 11. De
zember 1946, 304 (IV) vom 16. November 1949, 417 (V) 
vom 1. Dezember 1950, 1240 (XIll) vom 14. Oktober 1958, 
1714 (XVI) vom 19. Dezember 1961, 2029 (XX) vom 
22. November 1965, 2211 (XXI) vom 17. Dezember 1966, 
2688 (XXV) vom 11. Dezember 1970, 2813 (XXVI) und 
2815 (XXVI) vom 14. Dezember 1971, 3019 (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 3404 (XXX) vom 28. November 1975, 
311170 vom 21. Dezember 1976, 341104 vom 14. Dezember 
1979 und 36/244 vom 28. April 1982 sowie die Resolutionen 
des Wirtschafts- und Sozialrats 1084 (XXXIX) vom 30. Juli 
1965, 1763 (LIV) vom 18. Mai 1973 und 1986n vom 
21. Mai 1986 sowie sonstige einschlägige Resolutionen, 

1. verabschiedet die in den Anlagen zu dieser Resolution 
enfhaltenen Texte; 

2. ersucht den Generalsektetär, die weiteren Maßnahmen 
zur Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen 
im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammen
hängenden Gebieten, die in Anlage I zu dieser Resolution 
beschrieben sind, ab 1994 anzuwenden; 
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3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat auf dessen Arbeitstagung 1994 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu er
statten; 

4. fordert den Generalsekretär auf, in Anbetracht des 
Beschlusses, dem Wirtschafts- und Sozialrat eine umfassen
dere Rolle zuzuweisen, das Ratssekretariat zu stärken, damit 
es dem Rat die erforderliche Unterstützung gewähren kann; 

5. bittet die Sonderorganisationen sowie die Organisatio
nen und sonstigen Organe des Systems der Vereinten 
Nationen, die Neugliederungsmaßnahmen in ihrem jeweili
gen Zuständigkeitsbereich entsprechend umzusetzen; 

6. beschließt, den Punkt "Neugliederung und Neubele
bung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

ANLAGE! 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Weitere Maßnahmen zur Neugliederung und Neubelebung 
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich 
und auf damit zusammenhängenden Gebieten 

I. EINFÜHRUNG 

I. Den Vereinten Nationen kommt bei der Förderung der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit eine einzig
artige und vorrangige Rolle zu. In der derzeitigen histori
schen Situation - Ende des Kalten Krieges, wachsende 
Interdependenz der Nationen, zunehmende Globalisierung 
der Weltwirtschaft und immer engere Verklammerung 
wirtschaftlicher, sozialer und damit zusammenhängender 
Fragen - ist eine gewichtigere Rolle der Vereinten Nationen 
bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit notwen
diger denn je. Daraus folgt einerseits, daß die Rolle der 
Vereinten Nationen bei der Förderung der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet, 
wie sie in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen ist, 
gestärkt werden muß, und andererseits, daß eine Neugliede
rung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen
den Gebieten erforderlich ist. 

2. Die Vereinten Nationen haben für die Maßnahmen im 
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän
genden Gebieten Gesamt- und Einzelziele und Programme 
festgelegt. Zu den Meilensteinen des globalen Konsenses im 
Hinblick auf die Förderung der internationalen wirtschaftli
chen Zusammenarbeit gehören die "Erklärung über interna
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern"''', die von der Ge
neralversammlung auf ihrer im April und Mai 1990 abgehal
tenen achtzehnten Sondertagung verabschiedet wurde, die 
Internationale Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen''', die Schlußdoku
mente, die von der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf ihrer im Februar 1992 in Cartagena 
de Indias (Kolumbien) abgehaltenen achten Tagung verab-

schiedet wurden, insbesondere die Erklärung und das Doku
ment "Eine neue Entwicklungspartnerschaft: Die Verpflich
tung von Cartagena"", die Neue Agenda der Vereinten Na
tionen für die Entwicklung Afrikas in den 90er Jahren'" 
und das Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickel
ten Länder für die 90er Jahre"', das auf der im September 
1990 in Paris abgehaltenen Zweiten Konferenz der Vereinten 
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder vera
bschiedet wurde. Die verschiedenen Übereinkünfte und Kon
sensvereinbarungen, insbesondere die Agenda 21 128

• die 
auf der im Juni 1992 in Rio de Janeiro abgehaltenen Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs verab
schiedet wurden, bedeuten den Beginn einer neuen weltum
spannenden Partnerschaft im Dienste einer bestandffihigen 
Entwicklung. Diese Marksteine in ihrer Gesamtheit stellen 
den allgemeinen Rahmen für die internationale Entwick
lungszusammenarbeit dar. 

3. Jedes Land ist je nach seiner besonderen Situation und 
den gegebenen Verhältnissen für seine eigene Wirtschafts
politik im Dienste der Entwicklung verantwortlich. Die 
Reaktivierung des Wirtschaftswachstums und der Entwick
lung in allen Ländern erfordert konzertierte Anstrengungen 
seitens der internationalen Gemeinschaft. In diesem Zu
sammenhang sollte den Wachstums- und Entwicklungs
bedürfnissen der Entwicklungsländer besondere Aufmerk
samkeit gewidmet werden. Die Anliegen der Länder, deren 
Volkswirtschaft sich im Umbruch befindet, sollten ebenfalls 
Berücksichtigung finden. Die Politiken und Maßnahmen der 
großen Industriestaaten haben einen tiefgreifenden Einfluß 
auf das weltwirtschaftliehe Wachstum und das internationale 
wirtschaftliche Umfeld. Diese Staaten sollten sich auch 
weiterhin darum bemühen, ein nacbhaltiges und bestandflihi
ges Wachstum zu fördern und Ungleichgewichte in einer 
Weise abzubauen, die anderen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern, zum Nutzen gereicht. 

4. Bei der Koordinierung der makroökonomischen Politi
ken sollten die Interessen und Anliegen aller Länder voll 
berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sollten 
Anstrengungen unternommen werden, um die Wirksamkeit 
der multilateralen Überwachung zu verbessern, die auf die 
Korrektur externer und fiskalischer Ungleichgewichte, die 
Förderung eines nichtinflationären, nacbhaltigen und bestand
fahigen Wachstums, die Senkung der realen Zinssätze und 
eine Stabilisierung der Wechselkurse sowie eine weitere 
Öffnung der Märkte abzielt. 

5. Die Vereinten Nationen sind ein einzigartiges Forum, in 
dem auf der Grundlage des Grundsatzes der souveränen 
Gleicbheit aller Staaten und der Universalität ibrer Mitglied
schaft die Gemeinschaft der Nationen alle Probleme ganz
heitlich angehen kann. Den Organen, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen kommt eine 
entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, die Analysear
beiten zu fördern, die für die Konkretisierung des globalen 
Konsenses über die internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit von Belang sind, die notwendige internationale 
Zusammenarbeit zu fördern und sicherzustellen und techni
sche Hilfe zu gewähren. Dem internationalen Entwicklungs
system sollte größere Kohärenz verliehen werden, indem die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordinierung 
vertieft wird und organisatorische Maßnahmen ergriffen 
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werden, insbesondere auch Richtlinien für die Bericht
er;:tattung, die den eitrag. des Systems zur Entwicklung 
starken. Außerdem uß dnngend erörtert werden, wie die 
Sonderorganisatione ,die einen un verzichtbaren Beitrag zur 
Entwicklung leisten, n die Lage versetzt werden können, die 
ihnen übertragenen ufgaben auf der Grundlage präziserer 
Koordinierungsricht nien des Wirtschafts- und Sozialrats 
besser wahrzunehme . Es sollten auch Anstrengungen unter
nommen werden, di Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den verse . edenen Teilen des Systems der Ver
einten N atianen zu . rdem. 

6. Die Vereinten N tionen führen außerdem ein umfangrei
ches Programm von perativen Aktivitäten durch, in dessen 
Rahmen sie technisc e und andere Entwicklungshilfe gewäh
ren. Die Qualität un Wirkung dieser Aktivitäten der Verein
ten Nationen müsse ständig verbessert werden. 

11. GRUNDS TZE DER NEUGLIEDERUNG UND 
NEUBELEBUNG 

7. Die Grundprinz pien und Leitlinien für die Neugliede
rung und Neubeleb ng der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozial reich und auf damit zusammenhängen
den GebIeten wurde von der Generalversammlung in ihrer 
Resolu~on 45/264 om 13. Mai 1991 festgelegt und in 
ResolutIOn 46/235 om 13. April 1992 bekräftigt. Dabei 
sollten auch die L itgedanken und Grundsätze der "Er
klärung über interna ionale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
insbesondere über ie Neubelebung des Wirtschaftswachs~ 
turns und der Entw cklung in den Entwicklungsländern"!" 
und die Versammlu gsresolution 45/199 vom 21. Dezember 
1990 sowie andere ·nschlägige Resolutionen berücksichtigt 
werden. Bei den de zeitigen Reformen und allen künftigen 
Reformbemühunge sollten diese Resolutionen beachtet und 
zugrunde gelegt we en, und sie sollten im Einklang mit den 
Grundsätzen erfolg n, die in der Charta der Vereinten 
Nationen, die auf der souveränen Gleichheit aller ihrer 
Mitglieder beruht, erankert sind. 

III. I TlTUTIONELLE REFORMEN 

A. Wechselseiti Ergänzung der Arbeit der Generalver
sammlung, d s Wirtschafts- und Sozialrats und ihrer 
Nebenorgan 

8. Ziel ist es, zu e eichen, daß die Atbeit des Wirtschafts
I!,nd Sozialrats und die Arbeit der Generalversammlung in 
Ubereinstimmung it Artikel 60 der Charta einander stärker 
ergänzen, um die d rzeitigen Überschneidungen und unnöti
gen Doppelungen der Atbeit, der Beratungen und der 
Tagesordnungen di ser beiden Organe und ihrer Neben
organe zu vermeid D. 

9. Beide Haupto gane sollten die ihnen in der Charta 
jeweils übertragen n Aufgaben im Hinblick auf die Aus
arbeitung von Poli . en, die Beratung und die Koordinierung 
der Tätigkeiten der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und 
Sozialbereich und uf damit zusammenhängenden Gebieten 
wahrnehmen. 

10. Um sicherzust lIen, daß die operativen Aktivitäten des 
Systems der Verei en Nationen die Entwicklungsbemühun
gen der Empfänge länder tatsächlich begünstigen, müssen 
sowohl auf grun atzpolitischer als auch auf operativer 
Ebene Verbesserun en vorgenommen werden. 

I. Die Rolle der Generalversammlung 

11. Die Generalversammlung ist nach Kapitel IX der Charta 
die höchste zwischenstaatliche Einrichtung für die Aus
arbeitung und Bewertung von Politiken im Wirtschafts- und 
Sozial bereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten. 
Sie ist das Hauptorgan, in dem die Regierungen den Ent
wicklungsdialog, der alle diese Fragen einschließt, im 
politischen Kontext führen. Ziel dieses Dialogs ist es, alle 
Fragen, die sich im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zusammenhängenden Gebieten stellen, ganzheitlich zu 
betrachten, um das für eine verstärkte internationale Ent
wicklungszusammenarbeit erforderliche politische Einver
nehmen aufzubauen und zu vertiefen, Impulse für ent
sprechende konkrete Maßnahmen zu geben und Initiativen in 
Gang zu setzen. 

2. Die Rolle des Wirtschafts- und Sozialrats 

12. Die Aufgaben und Befugnisse des Wirtschafts- und 
Sozialrats sind in den Kapiteln IX und X der Charta festge
legt und wurden in den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung weiter ausgeführt. Mit der Verabschie
dung und Durchführung der Versammlungsresolutionen 
45/264 und 46/235 kam es zu einer beträchtlichen Neubele
bung des Rates. Die nachstehenden zusätzlichen Maßnahmen 
werden den Rat weiter stärken. 

a) Tagungsteil auf hoher Ebene 

13. Wie die Generalversammlung in ihrer Resolution 45/264 
bestimmt hat, wird der Tagungsteil auf hoher Ebene der 
Atbeitstagung des Rates mit Ministerbeteiligung auch 
weiterhin der Behandlung eines oder mehrerer wichtiger 
wirtschafts- und/oder sozialpolitischer Themen gewidmet 
sein. Ein Tag sollte außerdem dem grundsatzpolitischen 
Dialog und Austausch mit den Leitern der multilateralen 
Finanz- und Handelsinstitutionen gewidmet sein. In diesem 
Zusammenhang werden diese Institutionen gebeten, im 
Rahmen ihrer jeweiligen Mandate und Fachgebiete sachdien
liebe Fachberichte und -untersuchungen zu den ausgewählten 
Themen sowie zu wichtigen Entwicklungen in der Weltwirt
schaft und der internationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit bereitzustellen, in Übereinstimmung mit den zwischen 
ihnen und den Vereinten Nationen unterzeichneten Überein
kommen. 

b) Tagungsteil fiJr Koordinierungsfragen 

14. Wie in Versammlungsresolution 45/264 festgelegt, wird 
der Tagungsteil für Koordinierungsfragen auch in Zukunft 
einem oder mehreren auf der Organisationstagung des Rates 
bestimmten Themen gewidmet sein und Gelegenheit bieten, 
Fragen im Zusammenhang mit der Koordinierung der 
Tätigkeiten der Nebenorgane, Hauptorgane und Sonder
organisationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zusammenhängenden Gebieten zu erörtern. Diese 
Erörterungen sollten ihren Niederschlag in einvernehmlichen 
Schlußfolgerungen finden, die ins einzelne gehende Empfeh
lungen enthalten, die von den verschiedenen Teilen des 
Systems der Vereinten Nationen gemäß Resolution 45/264 
umzusetzen sind. Im Einklang mit der vorliegenden Resolu
tion und der Resolution 45/264 sollte der Generalsekretär 
Vorkehrungen treffen, um den Rat auf seiner nächsten 
Atbeitstagung über die Maßnahmen zu unterrichten, die das 
System der Vereinten Nationen ergriffen hat, um diese 
Empfehlungen umzusetzen. 
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c) Den operativen Aktivitäten der Vereinten Nationen im 
Dienste der internationalen Entwicklungszusammen
arbeit gewidmeter Tagungsteil 

15. Zur Verbesserung der Qualität und der Wirksamkeit der 
operativen Aktivitäten der Vereinten Nationen und zur För
derung eines integrierten Ansatzes auf diesem Gebiet wird 
dieser Tagungsteil der Koordinierung und der Erteilung ent
sprechender Anleitungen gewidmet sein, um sicherzustellen, 
daß die von der Generalversammlung ausgearbeiteten Politi
ken, insbesondere während der alle drei Jahre erfolgenden 
grundsatzpolitischen Überprüfung der operativen Aktivitäten, 
system weit entsprechend durchgeführt werden. Zur Arbeit 
des den operativen Aktivitäten gewidmeten Tagungsteils 
würde auch eine allen Mitgliedstaaten gemäß Arükel 69 der 
Charta offenstehende hochrangige Zusammenkunft mit Mini
sterbeteiligung gehören, die den für die Grundsatzpolitik 
Verantwortlichen Gelegenheit geben soll, umfassende Kon
sultationen über die internationale Entwicklungszusam
menarbeit zu führen. Über die einzelnen Regelungen wird 
der Rat auf seiner Organisationstagung beschließen. Das 
Ergebnis dieses Tagungsteils soll unter anderem in der Ver
abschiedung von Beschlüssen und Resolutionen seinen Nie
derschlag finden. 

16. Dieser Tagungsteil wird folgende Aufgaben haben: 

a) Gewährleistung einer sektorübergreifenden Koor
dinierung und Erteilung allgemeiner Anleitungen für das 
gesamte System, einschließlich von Zielen, Prioritäten und 
Strategien, für die Umsetzung der von der Generalversamm
lung auf dem Gebiet der operativen Aktivitäten festgelegten 
Politiken; 

b) Überwachung der Arbeitsteilung und der Zusammen
arbeit zwischen den Organen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere den Entwicklungsfonds und -pro
grammen, einschließlich der Koordinierung im Feld, und 
Abgabe geeigneter Empfehlungen an die Versammlung 
sowie, soweit angezeigt, Erteilung von Anleitungen an das 
System; 

c) Überprüfung und Evaluierung der Berichte über die 
Tätigkeit der Entwicklungsfonds und -programme, ein
schließlich der Bewertung ihrer allgemeinen Wirkung, mit 
dem Ziel, die operativen Aktivitäten der Vereinten Nationen 
system weit zu verbessern; 

<f) Durchführung von Vorbereitungsarbeiten für die alle 
drei Jahre erfolgende Grundsatzüberprüfung der operativen 
Aktivitäten durch die Versammlung; 

e) Überprüfung der in operativer Hinsicht wichtigen 
Empfehlungen der Nebenorgane des Rates und anderer 
wichtiger Gremien im Lichte der von der Versammlung 
festgelegten Politiken mit dem Ziel einer möglichen Ein
beziehung in die operativen Aktivitäten der Vereinten 
Nationen; 

f) Formulierung von Anleitungen und Empfehlungen für 
die zuständigen interinstitutionellen Koordinierungsmechanis
men sowie Unterstützung und Förderung ihrer Rolle. 

<f) Allgemeiner Tagungsteil 

17. Der Wirtschaftsausschuß und der Sozialausschuß des 
Rates werden ab 1994 der Plenartagung eingegliedert. Somit 
wird der Rat die Tätigkeiten seiner Nebenorgane durch die 
Behandlung ihrer Berichte und Empfehlungen und durch 

entsprechende Beschlußfassung im allgemeinen Tagungsteil 
überwachen. 

18. Der allgemeine Tagungsteil wird so gestaltet, daß der 
Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und sozialen 
Fragen, wie sie im Entwurf der Tagesordnung zum Ausdruck 
kommen, Rechnung getragen wird. Bei der Behandlung der 
Berichte seiner Nebenorgane wird sich der Rat auf die 
Schlußfolgerungen und die Verabschiedung von Empfehlun
gen konzentrieren und eine Wiederaufnahme der bereits 
geführten Sachdiskussionen vermeiden. Auf Antrag eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten werden jedoch weitere 
sachbezogene Beratungen einzelner Fragen abgehalten. 

19. Die verschiedenen Teile der Arbeitstagung des Rates, 
insbesondere der den operativen Aktivitäten gewidmete 
Tagungsteil, werden so gestaltet, daß genügend Zeit für eine 
ordnungsgemäße Erörterung aller Tagesordnungspunkte zur 
Verfügung steht, einschließlich der Punkte, die zur Zeit vom 
Wirtschaftsausschuß und vom Sozialausschuß behandelt 
werden, gemäß der Praxis des Rates. 

20. Für den gesamten Verlauf der Tagungen des Rates, 
insbesondere in dem Tagungsteil auf hoher Ebene und dem 
den operativen Aktivitäten gewidmeten Tagungsteil seiner 
Arbeitstagung, wird Ministerbeteiligung nahegelegt. 

3. Leitungsgremien der Entwicklungsfonds und 
~pmgramme der Vereinten Nationen 

21. Die derzeitigen Leitungsgremien des Entwicklungs
programms der Vereinten NationenlBevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen und des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen werden in Exekutivräte umgewandelt. Aufgabe 
dieser Räte wird es sein, die Aktivitäten der einzelnen Fonds 
oder Programme nach den allgemeinen grundsätzlichen 
Anleitungen der Generalversammlung und des Wirtschafts
und Sozialr.ts, im Einklang mit deren jeweiligen in der 
Charta niedergelegten Aufgaben, auf zwischenstaatlicher 
Ebene zu unterstützen und zu überwachen und sicherzustel~ 
len, daß diese Aktivitäten den Bedürfnissen und Prioritäten 
der Empfangerländer entsprechen. Die Exekutivräte werden 
dem Wirtschafts- und Sozialrat unterstehen. Die Notwendig
keit eines gesonderten Exekutivrats für den Bevölkerungs· 
fonds der Vereinten Nationen wird im Lichte der Ergebnisse 
der für 1994 angesetzten Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung weiter geprüft werden. 

22. Die Exekutivräte werden folgende Aufgaben haben: 

a) Umsetzung der von der Versammlung festgelegten 
Politiken und der vom Rat ausgehenden Koordinierungs
maßnahmen und Anleitungen; 

b) Entgegennalnne von Informationen seitens der Leiter 
der einzelnen Fonds oder Programme über die Tätigkeit der 
betreffenden Organisation sowie Erteilung von Anleitungen; 

c) Gewährleistung der Vereinbarkeit der Aktivitäten und 
operativen Strategien der einzelnen Fonds oder Programme 
mit den allgemeinen grundSätzlichen Anleitungen der 
Versammlung und des Rates, im Einklang mit deren jeweili
gen in der Charta niedergelegten Aufgaben; 

<f) Überwachung der Leistung des Fonds oder Pro
gramms; 

e) gegebenenfalls Billigung der Programme, namentlich 
auch der Landesprogramme, und der Projekte im Hinblick 
auf das Weltemährungsprogramm; 
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f) Beschlußfassupg üher die Verwaltungs- und Finanz
pläne und -haushalte; 

g) hei Bedarf Abgabe von Empfehlungen über neue 
Initiativen an den Ra und üher diesen an die Versammlung; 

h) Anregung un Prüfung neuer Programminitiativen; 

i) Vorlage von I sherichten an die Arbeitstagung des 
Rates, gegehenenfal s mit Empfehlungen für die Verbes
serung der Koordini rung im Feld. 

23. Die Tagesordnu gen und die Beratungen der Exekutivrä
te haben den in Zif~ r 22 aufgeführten Aufgahen Rechnung 
zu tragen. 

24. Bei der Zusam ensetzung der Exekutivräte sind die 
ausgewogene geogr phisehe Vertretung und andere maß
gebliche Faktoren g bührend zu herücksichtigen, mit dem 
Ziel, eine möglich t breite und wirksame Beteiligung 
sicherzustellen. Die I der Sitze in jedem Exekutivrat ist 
so festzulegen, daß in effizientes Arbeiten möglich ist. 

25. Den Exekutivrät n des Entwicklungsprogramms der Ver
einten NationenlBev 'Ikerungsfonds der Vereinten Nationen, 
des Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und, vorhehalt
lieh der Bestimmun en von Ziffer 30, des WeIternährungs
programms gehören . eweils 36 Mitglieder an, in folgender 
Zusammensetzung: ht aus afrikanischen Staaten, sieben aus 
asiatischen Staaten, ier aus osteuropäischen Staaten, fünf 
aus lateinamerikanis hen und karibischen Staaten sowie 12 
aus westeuropäische und anderen Staaten. 

26. Ieder Exekutivr t tritt zu einer von ihm festgelegten Zeit 
zu einer Jahrestagun zusammen. 

27. Die ordentliche Sitzungen der Räte, die zwischen den 
Jahrestagungen sta nden. werden am Amtssitz der jeweili
gen Organisation a gehalten, sobald die Räumlichkeiten 
dafür zur Verfügung tehen. Die Exekutivräte der Fonds und 
Programme werden rmutigt, die erforderlichen Einrichtun
gen so bald wie m" lieh und unheschadet der Ressourcen 
der hestehenden Pr gramme und Projekte hereitzustellen. 
Mitgliedstaaten, der Landesprogramm hehandelt wird, sind 
herechtigt, ohne Sti echt an den Beratungen der Rats
sitzungen teilzune en. Die Exekutivräte können außerdem 
Mitgliedstaaten der' weiligen Fonds und Programme sowie 
Mitglieder, die an d oder den zur Behandlung anstehenden 
Fragen ein besond s Interesse bekunden, einladen, ohne 
Stimmrecht an den eratungen teilzunehmen. Die Beschluß
fassung erfolgt weit rhin nach den bestehenden Regeln, und 
die Praxis, einen onsens anzustreben, sollte gefördert 
werden. 

28. Um die Trans arenz des Systems zu gewährleisten, 
sollten die Fonds nd Programme die Modalitäten für 
regelmäßige inform lIe Informationssitzungen und für die 
Unterrichtung aller itgliedstaaten der jeweiligen Fonds und 
Programme verbes 

29. Um eine wirks e und effiziente Interaktion zwischen 
der Versammlung, d m Rat und den einzelnen Exekutivräten 
zu gewährleisten, ird jeder Exekutivrat dem Wirtschafts
und Sozialrat auf s iner Arheitstagung einen Iahresbericht 
über die jeweiligen Programme und Aktivitäten vorlegen. 
Dieser Bericht wir einen Abschnitt enthalten, der nach 
einem gemeinsame Schema auf der Grundlage bestimmter 
vom Wirtschafts- u d Sozialrat oder der Generalversamm
lung vorgegebener ereiche gestaltet ist. 

30. Dieseihen Regelungen sollen für den Ausschuß für Poli
tiken und Programme der Nahrungsmittelhilfe des Welter
nährungsprogramms gelten, und in Anhetracht der Tatsache, 
daß das Welternährungsprogramm ein autonomes gemeinsa
mes Organ der Vereinten Nationen und der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist, 
sollten zwischen den beiden Organisationen zu diesem 
Zweck möglichst bald Konsultationen geführt werden. Dieser 
Prozeß sollte zur Verabschiedung übereinstimmender Reso
lutionen durch die Generalversammlung und die Konferenz 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation führen. 

B. Mittel für operative Aktivitäten 

31. Die in den einschlägigen Resolutionen der Generalver
sammlung, inshesondere in Resolution 47/199, ausgeführten 
grundlegenden Merkmale der operativen Aktivitäten, inshe
sondere soweit sie deren Finanzierung helfeffen, werden he
kräftigt. 

32. Im Ralrmen des allgemeinen Reformprozesses müssen 
die Mittel für die operativen Entwicklungsaktivitäten auf 
einer berechenbaren, kontinuierlichen und gesicherten 
Grundlage entsprechend den zunehmenden Bedürfnissen der 
Entwicklungsländer erheblich erhöht werden, wie in Resolu
tion 47/199 ausgeführt. Jedes neue Finanzierungssystem 
sollte Mechanismen beinhalten, die es allen teilnehmenden 
Ländern gestatten, ihre Verantwortung und ihr Engagement 
für die Programme und Fonds unter Beweis zu stellen. Diese 
Mechanismen sollten zwischen den Finanzierungsregelungen 
unterscheiden, die für die Beiträge entwickelter Länder und 
anderer gelten, die zu Beiträgen in der Lage sind, und der 
Fähigkeit der Entwicklungsländer zu freiwilligen Beiträgen. 

33. Um die Entwicklung eines solchen Systems zu erleich
tern, wird der Generalsekretär ersucht, mögliche Änderungen 
und Verhesserungen im derzeitigen Finanzierungssystem zu 
prüfen und zu analysieren. namentlich auch, aber nicht nur, 
für mehrere Jahre geltende ausgehandelte Beitragsankündi
gungen, und im April 1994 einen Bericht mit seinen Emp
fehlungen vorzulegen. Der Bericht könnte, soweit möglich, 
eine Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen der 
verschiedenen Möglichkeiten auf das Gesamtfinanzierungs
niveau und auf die Höhe der Beiträge enthalten. 

34. Teil dieses Prozesses wären außerdem Konsultationen 
mit einer Höchstdauer von fünf Tagen im Mai 1994 in New 
York sowie Verhandlungen üher mögliche neue Finanzie
rungsmodalitäten auf einer wiederaufgenommenen Tagung 
der Generalversammlung im Iahre 1994. 

C. Sekretariat: Stärkung der Rolle und der Kapazitiit des 
Sekretariats der Vereinten Nationen 

35. Bei den Verwaltungsreformen des Sekretariats sollten 
die zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Neugliede
rung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialhe
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten herück
sichtigt werden, damit die Tätigkeit der Mitgliedstaaten im 
Zweiten und Dritten Ausschuß der Generalversammlung und 
im Wirtschafts- und Sozialrat und seinen Nebenorganen 
erleichtert wird. 

36. Von der im Gang befindlichen Reform des Sekretariats 
wird Kenntnis genommen. Sie könnte die Rolle der Ver
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zusammenhängenden Gebieten stärken, inshesondere 
auf dem Gebiet der Forschung und Analyse globaler Ent-
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wicklungstendenzen. Es müssen jedoch weiter Mittel und 
Wege zur Verbesserung der Modalitäten der Berichterstat
tung im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit 
zusammenhängenden Gebieten untersucht werden. Der 
Generalsekretär wird ersucht, dem Winschafts- und Sozialrat 
auf seiner Tagung 1994 entsprechende Empfehlungen 
vorzulegen, namentlich auch Empfehlungen betreffend die 
Vorteile der Schaffung eines Systems integrierter Berichte 
im Wirtschafts- und Sozial bereich und auf damit zusammen
hängenden Gebieten. 

D. Überprüfung 

37. Zusätzliche Anstrengungen sind erforderlich, damit die 
Vereinten Nationen bei den operativen Aktivitäten wirkungs
voller agieren können. Es sollten entsprechende Vorkehrun
gen für eine umfassende Überprüfung der Durchführung 
dieser Resolution sowie der die Finanzierung betreffenden 
Beschlüsse getroffen werden, einschließlich der Möglichkeit, 
diese Fragen auf einer Tagung des W11'!Schafts- und Sozial
rats auf hoher Ebene im Jahr 1995 und auf der fünfzigsten 
Tagung der Generalversammlung zu behandeln. 

38. Bei dieser Überprüfung werden die Wirksamkeit der zur 
Verbesserung der Arbeitsmethoden der Exekutivräte getroffe
nen Maßnahmen, die mögliche Notwendigkeit einer weiteren 
Modifizierung der Mitgliederzahl der Räte und die Möglich
keiten einer weiteren Verbesserung der Effektivität dieser 
Räte und der Vertretung darin untersucht werden, unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, Universalität mit 
Effizienz zu vereinbaren und eine transparente Entschei
dungsfindung zu gewährleisten. 

ANLAGE 11 

Arbeitsteilung zwischen der Generalversammlung und dem 
Winschafts- und Sozialrat 

A. Richtlinien 

1. Die folgenden Richtlinien gelten ab 1994 für die 
Arbeitsteilung zwischen der Generalversammlung und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat: 

a) Die Aufnahme von Fragen und Gegenständen in die 
Tagesordnung der Versammlung oder des Rates beziehungs
weise ihre Streichung und die Häufigkeit ihrer Behandlung 
unterliegt auch weiterhin der derzeitigen Geschäftsordnung 
der Versammlung und des Rates; 

b) Die unnötige Doppelung von Debatten und die 
Behandlung von Gegenständen und Berichten sowohl in der 
Versammlung als auch im Rat ist zu vermeiden, entspre
chend der Arbeitsteilung zwischen den beiden Hauptorganen; 

c) Arbeitsüberlastung im Zweiten und Dritten Ausschuß 
der Versammlung und im Rat ist durch die einvernehmliche 
Festlegung der zeitlichen Abstände zwischen der Behandlung 
von Fragen, beispielsweise Behandlung alle zwei oder drei 
Jahre, zu vermeiden; 

d) Die zusammengefaßte Prüfung großer Fragen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen
den Gebieten soll die Erötterung bestimmter Einzelfragen, 
die eine Delegation im Einklang mit der einschlägigen Ge
schäftsordnung aufwerfen möchte, nicht verhindern; 

e) Der Dokumentationsbedarf für die Tagungen der 
Versammlung und des Rates soll rationalisiert werden, und 
alle Dokumente sollen gemäß der Sechs-Wochen-Regel be
reitgestellt werden; 

fJ Bei der Behandlung der Berichte der Nebenorgane der 
Versammlung oder des Rates soll die in dem Nebenorgan 
bereits geführte Sachdebatte nicht wiederholt werden; der 
Schwerpunkt soll vielmehr auf der Verabschiedung von 
Empfehlungen liegen. Eine Sachdiskussion über den Bericht 
eines Nebenorgans soll nur auf Antrag eines Mitgliedstaates 
erfolgen. 

B. Berichte 

2. Bei der Ausarbeitung aller Berichte ist die in Ziffer I 
beschriebene Arbeitsteilung zu berücksichtigen. Zu diesem 
Zweck müssen die Berichte der Nebenorgane, der Sonderor
ganisationen und anderen Organe des Systems der Vereinten 
Nationen Abschnitte enthalten, die eines oder gegebenenfalls 
alle der nachstehenden Themen behandeln: i) Überwachung 
der Durchführung aller früher verabschiedeten Beschlüsse; 
ii) grundsatzpolitische Empfehlungen; und iii) Koordinie
rungsempfehlungen. Die einschlägigen Abschnitte in jedem 
Bericht sollen in der Versammlung oder im Rat, je nach 
ihren in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten 
Aufgaben, erörtert werden. 

3. Die Gesamtzahl der für jedes Jahr angeforderten 
Berichte soll reduziert werden. Wenn ein Zweijahres
Arbeitsprogramm verabschiedet wird, soll das Sekretariat 
angeben, ob es in der Lage ist, die Dokumentation gemäß 
der Sechs-Wochen-Regel bereitzustellen. Ist dies nicht der 
Fall, muß dafür Sorge getragen werden, daß das Sekretariat 
im Hinblick auf die gesamte Dokumentation für den Wirt
schafts- und Sozialbereich und damit zusammenhängende 
Gebiete die Sechs-Wochen-Regel einhalten kann. 

e. Arbeitsmethode des Zweiten Ausschusses 

4. Der Entwurf des Arbeitsprogramms des Zweiten Aus
schusses soll mit Unterstützung des Präsidiums des Wirt
schafts- und Sozialrats in informellen Konsultationen 
während der vorhergehenden Tagung der Generalversamm
lung vor dem Monat August behandelt werden. Nach Billi
gung des Arbeitsprogramms durch den Ausschuß auf seiner 
zweiten Tagung soll das Programm der Aussprachen nur bei 
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände geändert werden. 

5. Dieselben Kriterien sollen für den Rat gelten, dessen 
Arbeitsprogramm im Benehmen mit dem Vorsitzenden des 
Zweiten Ausschusses behandelt werden soll. 

6. Im Mittelpunkt der Aussprachen im Zweiten Ausschuß 
sollen die in Abschnitt E aufgeführten Punkte stehen. 

D. Tagesordnung für die Arbeitstagung des Wirtschafts
und Sozialrats 

7. Folgende Punkte sind vom Rat auf seiner jährlichen 
Arbeitstagung zu behandeln: 

1. Annahme der Tagesordnung und andere organisatori
sche Fragen. 

Tagungsteil auf hoher Ebene 

2. Das Thema beziehungsweise die Themen werden auf 
der Organisationstagung des Rates beschlossen. 
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Tagungsteil für Krordinierungsjragen 

3. Koordinierung der Politiken und Aktivitäten der 
SonderorganIsationen und anderen Organe des Sy
stems der Vereinten Nationen auf folgenden Gebieten: 

Das Thema beziehungsweise die Themen werden auf 
der Organisationstagung des Rates beschlossen. 

Den operativen ktivitäten der Vereinten Nationen im 
Dienste der inte tiona/en Entwicklungszusammenarbeit 
gewidmeter Tagu gsteil 

4. Operative ktivitäten der Vereinten Nationen im 
Dienste der ntemationalen Entwicklungszusammen

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

arbeit. 

Soziale, anitäre und Menschenrechtsfragen: 
Berichte der Nebenorgane, Konferenzen und damit 
zusammen ", gende Fragen. 

Wirtschafts- /Ind Umweltfragen: Berichte der Neben
organe, Kon erenzen und damit zusammenhängende 
Fragen. 

Regionale 
Sozialbereic 
Gebieten. 

usammenarbeit im Wirtschafts- und 
und auf damit zusammenhängenden 

Ständige So veränität über nationale Ressourcen in 
den besetzt palästinensischen und anderen arabi
schen Gebie en. 

Programmfr gen und damit zusammenhängende 
Fragen im Irtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zus enhängenden Gebieten. 

nung für den Zweiten Ausschuß 

8. Folgende Pu te sind vom Zweiten Ausschuß zu 
behandeln: 

1. irtschafts- und Sozialrats129
• 

2. 
ung der in der "Erklärung über inter

nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, ins
besondere über die Neubelebung des Wirtschafts
wachsturn und der Entwicklung in den Entwick
lungslän rn" vereinbarten Verpflichtungen und 
Politiken' 

b) ng der Internationalen Entwicklungs-
strategie . die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten NationenBO

; 

c) Auslands erschuldungskrise und Entwicklung'''; 

d) Internatio ale Konferenz über Entwicklungsfinan
zierung; 

e) Nettoress urcentransfer zwischen Entwicklungs
ländern u d entwickelten Ländern"". 

3. Bestandfahi e Entwicklung und internationale wirt
schaftliche usammenarbeit''': 

a) Handel u d Entwicklung"'; 

b) Ernährun und landwirtschaftliche Entwicklung''''; 

c) Erschließunli., der Energieressourcen der Entwick
lungsländer' ; 

d) Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung; 

e) Wohn- und Siedlungswesen l3l
; 

WissenschaIt und Technik im Dienste der Entwick
lung'31

; 

g) Unternehmen und Entwicklung'3l; 

h) Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den Entwicklungsländern"'; 

i) Durchführung des Aktionsprogramms für die am 
wenigsten entwickelten Länder für die 90er Iahre"'; 

J) Industrielle Entwicklungszusammenarbeit""; 

k) Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirt
schaften in die WeltwirtschaIt132

; 

I) Die Frau in der Entwicklung L3l; 

m) Kulturelle Entwicklung; 

n) Entwicklung der Humanressourcen'3l. 

4. Umwelt und bestandfahige Entwicklung''': 

a) Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung; 

b) Schutz des Weltklimas für die heutigen und die 
kommenden Generationen 130; 

c) Wüstenbildung und Dürrel3l
; 

5. Operative Entwicklungsaktivitäten''': 

a) Dreijährliche Grundsatzüberprilfung der operativen 
Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen13

); 

b) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern 131. 

6. Ausbildung und Forschung: 

a) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten 
Nationen; 

b) Universität der Vereinten Nationen'30. 

F. Stärkung der Koordinierung der humanitären Hilfe 
und Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen, ein
schließlich der besonderen Winschoftshilfe 

9. Die folgenden Fragen sind im Plenum der Generalver
sammlung als Unterpunkte des Punktes "Stärkung der Koor
dinierung der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe 
der Vereinten Nationen, einschließlich der besonderen Wirt
schaftshilfe" zu behandeln. 

a) Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe 
der Vereinten Nationen; 

b) Besondere Wirtschaftshilfe für einzelne Länder und 
Regionen; 

c) Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Anstrengungen zur Untersuchung, 
Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von 
TschernobylL3'; 
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cl) Internationale Zusammenarbeit zur Milderung der 
Umweltfolgen, die sich aufgrund der Situation zwischen Irak 
und Kuwait für Kuwait und andere Länder in der Region 
ergeben I"'. 
10. Unter dem genannten Punkt werden die folgenden 
Berichte erörtert: 

a) Alle derzeit unter dem Punkt "Verstärkte Koordinie
rung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen" 
vorgelegten Berichte; 

b) Berichte des Generalsekretärs über die Ländern und 
Regionen gewährte besondere Wirtschafts- und Katastro
phenhilfe; 

c) Bericht des Generalsekretärs über Hilfe für das 
palästinensische Volk; 

cl) Berichte des Generalsekretärs über die Tätigkeiten im 
Rahmen der Internationalen Dekade für Katastrophenvorbeu
gung; 

e) Berichte des Generalsekretärs über die in Ziffer 9 auf
geführten Unterpunkte c) und cl). 

11. Dieser Fragenkomplex wird im Plenum der Generalver
sammlung in einer zusammengefaßten Aussprache behandelt. 
Jedes Jahr wird im Plenum eine Aussprache über humanitä
re, besondere Wrrtschafts- sowie Katastrophenhilfe abgehal
ten werden, bei der die Durchführung von Resolutionen und 
die einschlägigen Berichte des Generalsekretärs über ein
zelne Länder und Regionen geprüft werden, einschließlich 
des Berichts über Hilfe für das palästinensische Volk. Ge
sonderte angemessene Vorkehrungen, einschließlich der Be
reitstellung von Dolmetschdiensten, sollen getroffen werden, 
um die Abhaltung informeller Konsultationen zur Erörterung 
neuer Initiativen beziehungsweise von Anschlußresolutionen 
zu diesem Fragenkomplex unter dem Vorsitz eines der Vize
präsidenten der Versammlung oder eines jährlich für diese 
Aufgabe zu benennenden Koordinators zu ermöglichen. Er
forderlichenfalls können die Verhandlungsmechanismen des 
Zweiten Ausschusses herangezogen werden. Es sollte ge
trachtet werden, Überschneidungen zwischen den Sitzungen 
des Zweiten und des Dritten Ausschusses und den Plenarsit
zungen, auf denen dieser Fragenkomplex behandelt wird, zu 
venneiden. 

48/214. Neue Agenda der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Mrikas In den neunzlger Jahren 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/151 vom 18. Dezem
ber 1991, deren Anlage die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger 
Jahren enthält, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 451253 vom 
21. Dezember 1990 über Programmplanung, worin die wirt
schaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas als eine der 
fünf im mittelfristigen Plan für den Zeitraum 1992-1997134 

zum Ausdruck kommenden Gesamtprioritäten bezeichnet 
wird, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/178 Abis C vom 
19. Dezember 1990 und 451200 vom 21. Dezember 1990 
über die kritische Wirtschaftslage in Afrika beziehungsweise 
über Rohstoffe, 

Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 92119 vom 
26. Mai 1992 und 93/17 vom 18. Juni 1993, die der Ver
waltungsrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen zu der Neuen Agenda verabschiedet hat"', 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution CMlRes.1415 
(LVI) vom 28. Juni 1992, die der Ministerrat der Organisa
tion der afrikanischen Einheit zu der Neuen Agenda ver
abschiedet hat'36, 

im Hinblick auf die fortgesetzten Anstrengungen des 
Generalsekretärs, die erfolgreiche Umsetzung der Neuen 
Agenda sicherzustellen, 

in der Überzeugung, daß Wachstum und Entwicklung auf 
nachhaltiger und bestandfahiger Grundlage nur erzielt 
werden können, wenn unter anderem die Bevölkerung, 
insbesondere die Frauen, voll an dem Entwicklungsprozeß 
mitwirkt, 

in Anerkennung der unablässigen Anstrengungen, die 
zablreiche afrikanische Länder unternehmen, um politische 
und wirtschaftliche Reformmaßnahmen durchzuführen, und 
in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung angemessener 
sozialer Dienste und Einrichtungen zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse der Bevölkerung und zur Förderung einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, in deren Mittelpunkt der 
Mensch steht, und ferner anerkennend, wie wichtig eine 
sorgsame Regierungs- und Verwaltungsführung ist, damit die 
Gesamtentwicklungsziele erreicht werden, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder ihre 
Volkswirtschaften, insbesondere ihre Grundstoffe, diversifi
zieren müssen, mit dem Ziel, die afrikanischen Produktions-, 
Verteilungs- und Vermarktungssysteme zu modernisieren, 
die Produktivität zu steigern und in Anbetracht des ständigen 
Preisverfalls zahlreicher Grundstoffe und der kontinuierli
chen Verschlechterung der Austauschrelationen der afrikani
schen Volkswirtschaften die afrikanischen Ausfuhrerlöse zu 
stabilisieren und zu erhöhen, 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, daß die Probleme 
angegangen werden, denen sich der Agrarsektor in Afrika 
gegenübersieht, namentlich die Dürre, die Wüstenbildung, 
die Bodendegradation, die Heuschreckenplage, die Bodenbe
wirtschaftung und Anreizstrukturen, damit in Afrika Ernäh
rungssicherheit erreicht wird, wie in der Neuen Agenda 
dargelegt, 

zutiefst besorgt über den beschränkten Kapitalzufluß an 
Afrika, der noch verschärft wird durch die zunehmende 
Verschuldung und die wachsenden Schuldendienstverpflich
tungen sowie den geringen Zufluß an Privatinvestitionen und 
feststellend, daß Afrika der einzige Kontinent ist, der in den 
neunziger Jahren einen negativen Nettoressourcentransfer zu 
verzeichnen hat, 

in Anerkennung der positiven Auswirkungen der beträcht
lichen Mittelzuflüsse an Afrika im Rabmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe, 

sowie in Bekräftigung der in den Ziffern 29 und 30 der 
Neuen Agenda enthaltenen Verpflichtungen zu MitteIzuflüs
sen, einschließlich privater Direktinvestitionen, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder mehr eige
ne Mittel für eine bestandfahige Entwicklung aufbringen 
müssen, unter anderem durch Politiken zur Förderung der 
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heimischen SParlätifkeit, verbesserte und leicht zugängliche 
Bankeinrichtungen nd die weitere Verbesserung der her
kömmlichen Praktik n der Kapitalbildung auf lokaler Ebene, 

Kenntnis nehmend von der am 5. und 6. Oktober 1993 
abgehaltenen Internationalen Konferenz von Tokio über die 
Entwicklung Afrikas und von der auf dieser Konferenz 
verabschiedeten Er1<ilärung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die vorläufige Prüf ng der Umsetzung der N euen Agen
da"', des vom Gen ralsekretär übennittelten Berichts über 
die Notwendigkeit u d Durchführbarkeit der Schaffung eines 
Diversifizierungsfo ds für afrikanische Rohstoffe138 sowie 
des Berichts des G neralsekretärs über Finanzströme nach 
Afrika''', 

1. bekräftigt di hohe Priorität, die im mittelfristigen 
Plan für den Zei aum 1992-1997 der wirtschaftlichen 
Gesundung und E twicklung Afrikas beigemessen wird, 
insbesondere auch er wirksamen Umsetzung der in da"'l 
Programm 45"4 int grierten Neuen Agenda der Vereinten 
Nationen für die ntwicklung Afrikas in den neunziger 
Jahren; 

2. nimmt mit D nk Kenntnis von der Einsetzung einer 
Gruppe hochrangi r Persönlichkeiten zur Beratung und 
Unterstützung des eneralsekretärs in der Frage der Ent
wicklung Afrikas, i sbesondere hinsichtlich der Umsetzung 
der Neuen Agenda und ersucht darum, daß diese Gruppe 
auch weiterhin rege mäßig unter dem Vorsitz des Generalse
kretärs zusammen 'tt und daß ihre Empfehlungen den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden; 

3. spricht den ikanischen Ländern ihre Anerkennung 
aus für die Maßnah en, die sie getroffen haben, um entspre
chend ihren in der euen Agenda eingegangenen Verpflich
tungen ein Wachstu und Entwicklung begünstigendes wirt
schaftliches Umfel zu fördern, und fordert sie auf, diesen 
Verantwortlichkeite und Verpflichtungen tatkräftig nachzu
kommen, damit ein achsturn und eine Entwicklung erreicht 
werden, die sowohl nachhaltig als auch bestandfahig sind; 

. 4. bittet nachd "cklich alle Organe, Organisationen und 
Programme der \.\ reinten Nationen, die Prioritäten der 
Neuen Agenda in hr Mandat einzubeziehen, für ihre An
wendung ausreiche de Mittel zuzuweisen und die Nutzung 
der vorhandenen . ttel weiter zu verbessern; 

5. empfiehlt, d interessierten afrikanischen Ländern im 
Rahmen der Hil" zum Aufuau von Kapazitäten dabei 
geholfen wird, die uswirkungen der im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der euen Agenda unternommenen Maßnah
men zu überwache und die Mitwirkung von Gruppen auf 
Gemeinweseneben . insbesondere von Frauen, sicherzustel
len; 

6. fordert die . nternationale Gemeinschaft erneut auf, 
ihren Verantwortli hkeiten und Verpflichtungen nach der 
Neuen Agenda tat äftig nachzukommen, damit den An
strengungen Afri eine volle und spürbare Unterstützung 
zuteil wird; 

7. anerkennt di Wichtigkeit und die hohe Priorität, die 
der regionalen und ubregionalen Zusammenarbeit und Inte
gration in Afrika b izumessen ist, und bittet das System der 
Vereinten Nationen und seine Organisationen nachdrücklich, 

den regionalen Wirtschaftszusammenschlüssen, einschließlich 
der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ausreichende 
technische und finanziel1e Unterstützung zu gewähren, mit 
dem Ziel, zu ihrer Wirksamkeit im wirtschaftlichen Entwick
lungsprozeß Afrikas beizutragen; 

8. bittet nachdrücklich die multilateralen Finanzinstitutio
nen, die Empfangerländer und die Geberländer, bei der 
Konzipierung, Ausgestaltung und Durchführung von Struk
turanpassungspolitiken in Afrika besonderes Augenmerk auf 
die Beseitigung der Annut und auf die Bewältigung der 
sozialen Auswirkungen dieser Politiken zu legen und sich 
dabei vorrangig auf öffentliche Investitionen, Finanzrefor
men, Refonnen der öffentlichen Unternehmen, die Aus
weitung der Exporte und eine effiziente öffentliche Ver
waltung zu konzentrieren; 

9. bittet die Vorbereitungsorgane aller künftigen Kon
ferenzen des Systems der Vereinten Nationen, den in der 
Neuen Agenda beschriebenen besonderen Bedürfnissen, 
Erfordernissen und Prioritäten der afrikanischen Länder 
Rechnung zu tragen; 

10. bittet den Generalsekretär, die institutionelle Kapazität 
zu verstärken, über die das Sekretariat verfügt, um der 
Weltöffentlichkeit besser bewußt zu machen, welche Maß
nahmen die internationale Gemeinschaft und Afrika dringend 
ergreifen müssen, um die WIrtschaftskrise in Afrika zu 
überwinden, sowie die Kapazität zu verstärken, über die das 
Büro des Sonderkoordinators für Afrika und die am wenig
sten entwickelten Länder verfügen, um die Umsetzung der 
Neuen Agenda zu verfolgen, zu überwachen und zu evaluie
ren, und dabei einen wirksamen Rahmen vorzugeben, der es 
dem Wirtschafts- und Sozialrat gestattet, sich 1995 während 
seines Tagungsteils auf hoher Ebene mit der Umsetzung der 
Neuen Agenda zu befassen, und der Generalversammlung 
gestattet, 1996 eine Halbzeitüberprüfung der Umsetzung der 
Neuen Agenda vorzunehmen, im Einklang mit Ziffer 43 b) 
und c) der Agenda; 

11. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
insbesondere an der Weiterverlolgung sowie an der Über
prüfung und Bewertung der Umsetzung der Neuen Agenda 
zu arbeiten; 

12. begrüßt den von der Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen erstellten und vom 
Generalsekretär übermittelten Bericht "Notwendigkeit und 
Durchführbarkeit der Schaffung eines Diversifizierungsfonds 
für afrikanische Rohstoffe"'''; 

13. bekräftigt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur 
Förderung der Diversifizierung der afrikanischen Volkswirt
schaften; 

14. unterstreicht die Bedeutung, die der Generalsekretär, 
Afrika und eine immer größere Zahl von Ländern dem 
Vorschlag zur Schaffung und Aufnahme der Geschäfts
tätigkeit eines Diversifizierungsfonds für afrikanische 
Rohstoffe beimessen; 

15. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, bei der 
Ausarbeitung von Diversifizierungsprojekten und -program
men von den bestehenden Finanzierungsmechanismen vollen 
und wirksamen Gebrauch zu machen; 
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16. unterstreichtfernerdie Notwendigkeit, die Lücken zu 
schließen, die hei der Bereitstellung von Mitteln für die 
Diversifizierung der damit zusammenhängenden Aktivitäten 
in Afrika gegebenenfalls bestehen; 

17. beschließt, sich eingehend mit dem gesamten Fragen
spektrum im Zusammenhang mit der Diversifizierung der 
afrikanischen Volkswirtschaften auseinanderzusetzen, unter 
hesonderer Berücksichtigung der in den Ziffern 14, 15 und 
16 beschriehenen Fragen, und zu diesem Zweck im ersten 
Quartal 1994 aufgrund der vom Generalsekretär auszu
arheitenden Hintergrunddokumente intensive Konsultationen 
mit den betroffenen und interessierten Staaten sowie mit den 
zuständigen Finanzinstitutionen und Organisationen der 
Vereinten Nationen zu führen, namentlich auch mit der 
afrikanischen Entwicklungsbank, der Weltbank, der HandeIs
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der 
Wirtschaftskommission für Afrika, dem Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, der Emährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung; 

18. beschließt außerdem, die Schlußfolgerungen dieser 
Konsultationen voll zu herücksichtigen, wenn sie während 
ihrer wiederaufgenommen achtundvierzigsten Tagung über 
Maßnahmen beschließt, die geeignet sind, die Unterstützung 
der Diversifizierung der afrikanischen Volkswirtschaften zu 
verstärken, darunter auch die vorgeschlagene Einführung 
neuer Finanzierungsregelungen sowie die Veranstaltung von 
Anschlußaktivitäten wie Seminaren und Sachverständigen
workshops; 

19. ermutigt die afrikanischen Länder, nationale Diver
sifizierungsräte einzusetzen, wie in dem vom Generalsekretär 
übermittelten Bericht'''' empfohlen, denen Vertreter der 
Regierung wie auch des Privatsektors angehören; 

20. bittet die internationale Gemeinschaft nachdrücklich, 
die Ressourcenströme nach Afrika zu erhöhen, da diese für 
die Neubelebung des Wachstums und für eine hestandfähige 
Entwicklung der afrikanischen Volkswirtschaften unerläßlich 
sind, die in zahlreichen afrikanischen Ländern zur Zeit 
vorgenommenen politischen und wirtschaftlichen Reformen 
wirksam zu unterstützen und mitzuhelfen. nachteilige soziale 
Auswirkungen abzufedern; 

21. bekräftigt die in den Ziffern 23 bis 28 der Neuen 
Agenda enthaltenen Empfehlungen in bezug auf das Schul
denproblem Afrikas und bittet die internationale Gemein
schaft in diesem Zusammenhang, sich ntit der Auslandsver
schuldungskrise Afrikas und den Schuldenproblemen der 
afrikanischen Länder zu hefassen und dabei auch den 
Vorschlag der Einberufung einer internationalen Konferenz 
über die Auslandsverschuldung Afrikas weiter ernsthaft in 
Erwägung zu ziehen; 

22. bittet die Staaten nachdrücklich, den von ihnen 
eingegangenen Verpflichtungen im Hinblick auf die mög
lichst baldige Erreichung der international vereinbarten Ziele 
nachzukommen, nämlich 0,7 Prozent des Bruttosozial
produkts für die öffentliche Entwicklungshilfe und 0,15 Pro
zent für die am wenigsten entwickelten Länder aufzuwenden, 
und ein hesseres Umfeld für die Verwirklichung der als 
notwendig erachteten Anhebung des Finanzmittelzuflusses an 
Afrika um real vier Prozent pro Jahr zu schaffen, wie in 
Ziffer 29 der N euen Agenda beschrieben; 

23. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
zuständigen Finanzinstitutionen eine Studie durchzuführen, 
in der geeignete Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der 
Systeme und Praktiken der finanziellen Mittlertätigkeit in 
den afrikanischen Ländern empfohlen werden, die der 
Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung vor
zulegen ist und die auch eine eingehende Analyse der 
derzeitigen herkömmlichen Systeme und Praktiken der 
Kapitalbildung auf lokaler Ebene sowie die Art der Unter
stützungsmaßnahmen berücksichtigen sollte, die die inter
nationale Gemeinschaft anbieten könnte; 

24. bittet die afrikanischen Länder nachdrücklich, ihre 
Anstrengungen zur Verbesserung des Investitionsklimas 
fortzusetzen, und bittet die Geherländer nachdrücklich, diese 
Anstrengungen zu unterstützen, indem sie unter anderem für 
die Erschließung der Humanressourcen und die Wiederher
stellung und Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen 
Infrastruktur vermehrte Hilfe gewähren; 

25. ersucht die Regierungen sowie die Organe, Organisa
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und 
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die in der Erklärung von Tokio vom 
6. Oktober 1993 enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen, 
und unter Mitwirkung interessierter Stellen in Afrika wie 
auch der internationalen Gemeinschaft nach Bedarf andere 
Initiativen zu ergreifen, um wirksame Anschlußrnaßnahmen 
an die Internationale Konferenz von Tokio üher die Entwick
lung Afrikas sicherzustellen; 

26. beschließt, den Punkr "Umsetzung der Neuen Agenda 
der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger J aluen" in die Tagesordnung ihrer fünfzigsten Ta
gung aufzunehmen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/215, Begehung des fünfzigsten Jahrestags der Ver
einten Nationen im Jahr 1995 

Die Generalversammlung, 

daran erinnernd, daß sie am 19. Oktober 1993'41 den 
Bericht des Vorhereitungsau.schusses für den fünfzigsten 
Jahrestag der Vereinten Nationen'" behandelt und zur 
Kenntnis genommen hat und daß sie den in Ziffer 16 des 
genannten Berichts vorgeschlagenen Beschlußentwurf 
verabschiedet hat, 

feststellend, daß es in Ziffer 14 des Berichts des Vor
bereitungsausschusses hieß, daß die Festlichkeiten und 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem fünfzigsten 
Jahrestag der Vereinten Nationen nicht aus dem ordentlichen 
Haushalt finanziert werden könnten, sondern aus einem vom 
Generalsekretär für diesen Zweck geschaffenen Treuhand
fonds für die Begehung des fünfzigsten Jaluestags hestritten 
würden, 

sowie feststellend, daß sich der Vorbereitungsausschuß laut 
Ziffer 15 seines Berichts darüber einig war, "es sei für den 
erfolgreichen Ablauf und die entsprechende Gestaltung des 
fünfzigsten Jaluestags unabdingbar, daß das Sekretariat üher 
genügend Mitarbeiter und die entsprechenden Mittel ver
fügt", 
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I. billigt ausnahnilsweise die Schaffung des Postens eines 
Sonderberaters im Ring eines Untergeneralsekretärs aus den 
aIIgemeinen Mitteln für Zeitpersonal für den Zweck, die 
Aktivitäten im Zus menhang mit der Begehung des fünf
zigsten Jahrestags d r Vereinten Nationen zu organisieren 
und zu koordinieren; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Vorbereitungs aus
schuß für die Begehung des fünfzigsten Jahrestags der 
Vereinten Nationen die erforderliche Sekretariatsbetreuung 
zur Verfügung zu stellen. 
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